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Zusammenfassung 

In dieser Studie ist erforscht worden, inwiefern niederländische Polizeibeamte beim Ahnden 

von Verkehrsordnungswidrigkeiten polnische Bürger im Vergleich zu niederländischen Bür-

gern diskriminieren würden. Dazu ist anhand eines konzipierten Fallbeispiels eine schriftliche 

Befragung unter 240 Studenten der Polizeiakademie Drachten (NL) durchgeführt worden, 

bei der untersucht wurde, inwiefern die Probanden einen polnischen Bürger nach dem jetzi-

gen Bußgeldsystem und nach dem sogenannten „Variablen Bußgeldsystem“  häufiger bzw. 

härter bestrafen würden als einen niederländischen Bürger. Ferner ist untersucht worden, 

inwiefern die Versuchspersonen einem polnischen Bürger im Vergleich zu einem niederlän-

dischen Bürger eine negativere Attitüde entgegenbringen. Bezüglich der Ahndung gab es 

keine signifikanten Differenzen zu verzeichnen, die generell auf ein diskriminierendes Ver-

halten bei den befragten Probanden hinweisen. Was die Attitüde hinsichtlich des fraglichen 

Bürgers angeht, zeigte ein marginal signifikantes Forschungsergebnis, dass Versuchsperso-

nen, die dem fraglichen Bürger ein Bußgeld verhängen würden, einem polnischen Bürger 

eine negativere Attitüde entgegenbringen als einem niederländischen Bürger. Konträr zu den 

in dieser Studie formulierten Erwartungen, stellte sich bei den Probanden, die dem fraglichen 

Bürger eine Verwarnung erteilen würden heraus, dass sie einem polnischen Bürger eine 

signifikant positivere Attitüde entgegenbringen als einem niederländischen Bürger. 

 

Abstract 

This study was performed to investigate in what sense Dutch police officers would discrimi-

nate Polish citizens in comparison to Dutch citizens, while responding to traffic violations. In 

order to determine whether they would fine Polish citizens more often and more severely 

than Dutch citizens when using the current fining system and the so called „variable fining 

system“, a questionnaire was conducted in which 240 students of the police academy in 

Drachten (NL) solved a paper- and-pencil case. A further aim in this study was to explore if 

and to what extend the students of the police academy would have a more negative attitude 

towards Polish citizens than towards Dutch citizens. When it comes to fining, the results did 

not confirm that the research subjects generally would show discriminatory behavior towards 

Polish citizens. Concerning the attitude of the research subjects, a marginal significant out-

come was found which shows that policemen who would fine the citizen in question, show a 

more negative attitude towards a Polish citizen than towards a Dutch citizen. Contrary to the 

expectations, police officers who would respond to the traffic violation by only warning the 

citizen, significantly show a more positive attitude towards a Polish citizen than towards a 

Dutch citizen. 
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1. Einleitung 

 

Autorität wie Vertrauen werden durch nichts mehr erschüttert als durch das 

Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. 

 

Theodor Storm (1817 – 1888), deutscher Schriftsteller 

 

Theodor Storm zählt heutzutage sicher nicht mehr zu den vielgelesenen 

Schriftstellern des deutschen Sprachraumes. Gleichwohl bringt er mit dem 

hier erwähnten Satz ganz adäquat die gesellschaftlichen Folgen einer der 

Polizei unterstellten Verfahrensweise auf den Punkt, die in dieser Arbeit nä-

her thematisiert und untersucht werden soll: die Ungleichbehandlung von 

allochthonen Bürgern im Vergleich zu autochthonen Bürgern.  

Ebenso wie in Deutschland, wo sich die Polizei als Freund und Helfer zu pro-

filieren sucht, ist auch die niederländische Polizei – Motto: „waakzaam en 

dienstbaar“ – auf der Seite des zu schützenden Bürgers. Werden jedoch der 

kürzlich von Amnesty International veröffentlichte Bericht „Proactief Politie-

optreden vormt Risico voor Mensenrechten1“ (2013) sowie jüngere Publikati-

onen in einigen Medien als Maßstab angelegt (siehe z.B. Volkskrant: „Om-

budsman: discriminatie zit in politiecultuur“, 28.10.2013; Aboutaleb, 2013; 

Jensen, 2013), könnte der Eindruck entstehen, dass die Polizei in den Nie-

derlanden sich bestimmten allochthonen Bevölkerungsgruppen gegenüber 

eher als „Feind und Gegner“ präsentiert. So geht aus dem Amnesty Interna-

tional Bericht (2013) hervor, dass die niederländische Polizei vor allem Bür-

ger marokkanischer, türkischer, surinamischer, antillianischer und osteuropä-

ischer Herkunft in den Fokus nimmt, wenn es darum geht, präventive Polizei-

kontrollen durchzuführen. Zu den Auswirkungen dieser Praktik berichten 

Groen & Benning (2013) in einem Zeitungsartikel der Volkskrant, dass es für 

allochthone Bürger äußerst erniedrigend ist (manchmal mehrmals in kurzer 

                                                           
1
 Von nun an in dieser Arbeit erwähnt als “Amnesty International Bericht (2013)” 
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Zeit) auf offener Straße von einem Polizisten2 angehalten zu werden und 

erklären zu müssen, warum sie sich an dem Ort aufhalten, wo gerade die 

Kontrolle erfolgt oder wieso sie ein überdurchschnittlich teures Auto fahren. 

Das “Gefühl, ungerecht behandelt zu werden” drängt sich hier förmlich auf. 

Warum ich und all die anderen nicht? 

Wie oben erwähnt, trifft der im Zitat Storms geschilderte Zusammenhang 

zwischen einer ungerechten Behandlung und dem Vertrauensverlust auch 

auf das Thema dieser Arbeit zu. So bringen allochthone Bürger, die direkt 

oder indirekt mit einer polizeilichen Ungleichbehandlung konfrontiert worden 

sind, der Polizei in keinem, oder nur noch in geringerem  Maße Vertrauen 

entgegen (Open Society Justice Initiative, 2009). Im Hinblick auf den von 

Storm erwähnten Terminus „Autorität“ soll weiter nach Wilterink & Van Hee-

rikhuizen (2007) ein polizeiliches Handeln, das von Bürgern als prozedural 

ungerecht eingestuft  wird, eher als eine Schwäche der Staatsmacht interpre-

tiert werden.  

Inhärent dem hier beschriebenen Vertrauens- und Autoritätsverlust ist, dass 

diese die Legitimität der Polizei verringern (vgl. Chan, 2011). So sind al-

lochthone Bürger, die das Handeln der Polizei als weniger legitim bewerten, 

z.B. minder bereit, Anzeigen zu erstatten und da, wo die Polizei auf die Hilfe 

der Bürger angewiesen ist, weniger gewillt mit ihr zusammenzuarbeiten. Für 

die Polizei hat dies zur Folge, dass sie bei der Erfüllung ihrer gesellschaftli-

chen Aufgabe weniger schnell und effektiv agieren kann (vgl. Open Society 

Justice Initiative, 2009).  

Auf Seiten der Bürger sorgt vor allem der oben geschilderte Vertrauensver-

lust dafür, dass allochthone Bürger vom Rechtssystem entfremden können 

und sich innerhalb der Gesellschaft auf sich gestellt fühlen (vgl. Chan, 2011). 

Außerdem kann eine polizeiliche Ungleichbehandlung von allochthonen und 

autochthonen Bürgern (weitere) gesellschaftliche Polarisierungen  nach sich 

ziehen (Van der Woude & Van der Leun 2013). 

                                                           
2
 Überall wo in dieser Arbeit das Wort „Polizist“ bzw. „Polizisten“ steht, kann auch das Wort „Polizis-

tin“ bzw. „Polizistinnen“ eingesetzt werden. 
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Im Hinblick auf die präventive Aufgabe der niederländischen Polizei besagt 

die herrschende (wissenschaftliche) Meinung, dass das Thema der Un-

gleichbehandlung von allochthonen Bürgern im Vergleich zu autochthonen 

Bürgern noch näher erforscht werden sollte (vgl. z.B. Van der Leun & Van 

der Woude, 2011; Çankaya, 2012; Amnesty International, 2013). Da jedoch 

der repressive polizeiliche Aufgabenbereich für den niederländischen Raum 

diesbezüglich noch ein völlig unerforschtes Neuland darstellt (vgl. Van der 

Woude & Van der Leun, 2013), wird in dieser Studie untersucht, inwiefern 

Polizeibeamte einen allochthonen Bürger im Vergleich zu einem autochtho-

nen Bürger diskriminieren würden, wenn es darum geht, ordnungswidriges 

Verhalten zu ahnden. Dabei wird anhand einer quantitativen empirischen 

Fragebogenstudie erforscht, in welchem Maße Polizisten andersartig auf ei-

ne Verkehrsordnungswidrigkeit reagieren würden, wenn ein polnischer Bür-

ger diese beginge, als wenn ein niederländischer Bürger sich diese zu 

Schulden lassen kommen würde. 

Um den Leser näher in die Thematik dieser Arbeit einzuführen, werden im 

zweiten Kapitel zu Beginn der niederländische Gleichheitsgrundsatz und 

dessen Umsetzung in der Praxis beschrieben. Anschließend wird bezüglich 

der präventiven polizeilichen Aufgabe erläutert, inwiefern es auf Seiten der 

Polizei diskriminierendes Verhalten zu verzeichnen gibt und es wird erklärt, 

wie Diskriminierung, Vorurteile und stereotypen generell entstehen. Danach 

wird der Forschungsgegenstand dieser Studie dargelegt und es wird erörtert, 

welche Eingrenzungen diesbezüglich vorgenommen werden. Zum Schluss 

werden dem Leser die forschungsleitende Frage und die vier Unterfragen, 

welche die forschungsleitende Frage abdecken, präsentiert. 

Im dritten Kapitel wird auf das Forschungsdesign eingegangen, das in dieser 

Studie einen zentralen Stellenwert einnimmt. Dabei werden dem Leser die 

Fragebogenkonstruktion, der Verlauf der Datenerhebung und die Stichpro-

benbeschreibung dargelegt. Ferner wird beschrieben, welche statistischen 

Verfahren angewandt wurden, um die vier Unterfragen und somit letzten En-

des die forschungsleitende Frage beantworten zu können. 



11 
 

Im vierten Kapitel werden dem Leser die Resultate zu den vier Unterfragen 

näher gebracht. Außerdem wird noch auf ein zusätzliches Resultat einge-

gangen, das sich bei der Datenanalyse herausgestellt hat. 

Im fünften Kapitel werden die in Kapitel vier präsentierten Resultate disku-

tiert. Dabei wird zuerst die forschungsleitende Frage beantwortet und werden 

anschließend mögliche Erklärungen für die Forschungsergebnisse gegeben. 

Des Weiteren wird der Forschungsverlauf dieser Untersuchung kritisch re-

flektiert. Zum Schluss wird im Rahmen der Forschungsergebnisse noch mal 

rückgeschlossen auf den im zweiten Kapitel erläuterten Gleichheitsgrund-

satz. 
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2. Theoretische Untermauerung  

2.1 Der Gleichheitsgrundsatz 

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk be-

handeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke ge-

zindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan” (Art. 1, 

Grondwet).  

Der oben erwähnte niederländische Gleichheitsgrundsatz geht, wie das 

deutsche Äquivalent nach Art. 3, Abs. 3 GG3, vom Gleichheitsgedanken her, 

lange zurück in der Zeit. Bereits Aristoteles erwähnt in seiner Ethica Nicom-

achea, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollten, wenn kein trifti-

ger Grund für eine Ungleichbehandlung vorliegt (vgl. Hendriks, 2000; Hoo-

gerwerf, 2001).  

Erst in der Renaissance jedoch wurde der Gleichheitsgedanke, so wie er sich 

jetzt im niederländischen Gleichheitsgrundsatz niederschlägt, weiter ausge-

staltet. So plädierten die Humanisten im 15. und 16. Jahrhundert u.a. für Of-

fenheit und Toleranz und äußerten sie ihre Aversion gegen allumfassende 

Gedankensysteme (vgl. Nauert, 1995).  

Während der Aufklärung wurde die menschliche Gleichheit einerseits als ein 

Naturrecht gesehen und andererseits als ein politisches Recht aufgefasst. So 

wird auf der einen Seite gemeint, dass die menschliche Gleichheit sich auf 

ein höheres Recht bezieht, welches nicht vom Staat bestimmt wird. Auf der 

anderen Seite wird die menschliche Gleichheit im 17. und 18. Jahrhundert zu 

einer Forderung an die damals herrschende Politik erklärt (vgl. Boersema, 

1998). 

In Europa wurde dem Gleichheitsgedanken im Zuge der französischen Revo-

lution zu allererst in Frankreich Vorschub geleistet. Das französische Bürger-

tum wollte sich nicht länger vom Adel und der Geistlichkeit bevormunden las-

                                                           
3 Art. 3, Abs. 3 GG besagt, dass niemand wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner 

Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politi-

schen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden darf.  
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sen und forderte eine staatsbürgerliche Gleichheit. Somit wurden u.a. die 

Abschaffung des Absolutismus, eine Verfassung und die gesetzliche Gleich-

heit aller Bürger gefordert (Hoogerwerf, 2001). Im Jahre 1789 wurde die 

französische „Erklärung der Menschen – und Bürgerrechte“ von der Natio-

nalversammlung verabschiedet (Wolgast, 2009), deren Wurzeln aus der 

oben erwähnten Zeit der Aufklärung stammen (Hoogerwerf, 2001). In dieser 

Erklärung werden der Gleichheits- und Freiheitsgrundsatz angesprochen 

(vgl. Morren, 1999). 

Im Jahre 1791 wurde in Frankreich die erste Verfassung verabschiedet, in 

die u.a. der in der „Erklärung der Menschen – und Bürgerrechte“ formulierte 

Gleichheitsgrundsatz aufgenommen wurde (Hoogerwerf, 2001). Auch die 

Werte „Freiheit“ und „Brüderschaft“ fanden sich in der Konstitution wieder 

(Morren, 1999).  

Die Verfassungsgründung in den Niederlanden hat sich sieben Jahre später 

unter französischem Einfluss vollzogen. Im Jahre 1795 waren französische 

Truppen in die Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden einmarschiert,  

um die von der französischen Revolution inspirierten Niederländer zu unter-

stützen, die sich im eigenen Land für eine Staatseinrichtung nach französi-

schem Vorbild einsetzten (Elias, 2004). Im selben Jahr wurde von den nie-

derländischen Revolutionären die sogenannte „Batavische Republik“ ge-

gründet und eine „Batavische Erklärung der Menschen-  und Bürgerrechte“ 

verkündet (Van der Burg, 2007). Die erste niederländische Verfassung wurde  

(unter französischer Mitwirkung) im Jahre 1798 verabschiedet (Elias, 2004). 

Sowohl in der Batavischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte als 

auch in der ersten niederländischen Konstitution nimmt der Gleichheits-

grundsatz einen zentralen Stellenwert ein (vgl. Jourdan, 2009). 

Der niederländische Gleichheitsgrundsatz ist in den letzten 200 Jahren drei-

mal modifiziert worden. Die letzte Änderung ist im Jahre 1983 vorgenommen 

worden, als das Diskriminierungsverbot im Grundgesetz mit aufgenommen 

wurde (vgl. Loof, 2003). 

Neben der Verankerung des Gleichheitsgrundsatzes in der Verfassung vieler 

Länder finden sich die Vorschriften der Gleichbehandlung und des Diskrimi-
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nierungsverbotes auch in den internationalen Menschenrechtskonventionen 

wieder (vgl. Bielefeldt, 2010). So muss der niederländische Staat z.B. auch 

Garantie leisten für das Einhalten der UN-Rassendiskriminierungskonvention 

und des Artikels 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention (vgl. 

Lingnau, 2008). 

 

2.2 Praktische Umsetzung des Gleichheitsgrundsatzes: machbar oder 

utopisch?  

Hinsichtlich der im Vorigen beschriebenen historischen Entwicklung des (u.a. 

niederländischen) Gleichheitsgrundsatzes kann gefolgert werden, dass der 

Grundsatz im Laufe der Zeit schriftlich immer genauer ausformuliert worden 

ist. Die Frage, die sich jetzt stellt ist, inwiefern die Ge- und Verbote des 

Gleichheitsgrundsatzes von den Repräsentanten des Staates4 tatsächlich 

eingehalten werden (können).  

Die meisten Studien, die zur Beantwortung der oben gestellten Frage beitra-

gen, sind in den USA5 durchgeführt worden (vgl. De Schutter & Ringelheim, 

2008). Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von empirischen Ergebnissen, 

aus denen hervorgeht, dass die Einhaltung des Gleichheitsgrundsatzes in 

den Vereinigten Staaten in bestimmten Bereichen angezweifelt werden kann 

(siehe Smith & Alpert, 2007). So soll das sogenannte Phänomen des ethnic 

Profiling auf Seiten der amerikanischen Polizei zutreffen, wenn es um die 

Anwendung der stop and search Maßnahme6 (vgl. Weatherspoon, 2004; 

Smith & Alpert, 2007) und um die Durchführung von Verkehrskontrollen geht 

(vgl. De Schutter & Ringelheim, 2008; Novak & Chamlin, 2012). In der ein-

schlägigen Literatur wird das ethnic Profiling generell verstanden als eine 

Praktik, bei der u.a. Polizisten allochthone Bürger auf Grund ihres „anderen 

Aussehens“ anhalten, befragen und durchsuchen und nicht, weil sie verdäch-

                                                           
4
 In dieser Studie wird, was die staatliche Repräsentanz angeht, nur auf die Polizei eingegangen. 

5
 In den USA hat der Gleichheitsgrundsatz seit der Unabhängigkeitserklärung von 1776 einen verfas-

sungsrechtlichen Status erhalten (vgl. Lauren, 2011). 
6
 Im Rahmen der sogenannten stop and search Maßnahme besitzen Polizeibeamte in den USA die 

Ermessensbefugnis Bürger, die auf der Straße verdächtiges Verhalten aufweisen, anzuhalten und 
einer Leibesvisitation zu unterziehen (vgl. Waddington, Stenson & Don, 2004). 
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tiges Verhalten aufweisen oder einer von der Polizei gesuchten Person ähn-

lich sehen (Goodey, 2006). 

Opponenten des ethnic Profiling Ansatzes meinen, dass die Polizei bestimm-

te allochthone Bevölkerungsgruppen stärker kontrolliert, da sie auch häufiger 

straffällig werden (vgl. Waddington et al. 2004; Smith & Alpert, 2007). Eine 

Studie der Alpert Group (2004) zeigte jedoch, dass schwarze und hispani-

sche Fußgänger in New York immer noch häufiger angehalten und durch-

sucht werden als weiße, wenn im Forschungsdesign die Differenzen in den  

Kriminalitätsbelastungszahlen kontrolliert werden. Petrocelli, Piquero & Smith 

(2003) kontrollierten ebenfalls die Unterschiede, die es hinsichtlich der Krimi-

nalitätsbelastungszahlen gibt und weisen auf einen ähnlichen Zusammen-

hang hin. 

Was das Thema Verkehrskontrollen angeht, wies eine Studie von Norris et 

al. (1992) Ergebnisse auf, welche dem oben erwähnten Argument der Oppo-

nenten des ethnic Profiling Ansatzes in gleicher Weise widersprechen. So 

stellte sich nicht nur heraus, dass junge schwarze Amerikaner häufiger an-

gehalten werden als Personen anderer Bevölkerungsgruppen, die Gründe für 

das Anhalten waren auch spekulativer. Weiter fanden FitzGerald et al. (2002) 

heraus, dass eine dunkle Hautfarbe, die Angehörigkeit männlichen Ge-

schlechts und ein Alter unter 30, gute Prognosekriterien für die Durchführung 

einer Verkehrskontrolle sind.  

Huggins (2011) hat unter der amerikanischen Bevölkerung eine Bürgerbefra-

gung zum Thema Verkehrskontrollen gemacht, an der insgesamt 6301 Pro-

banden teilnahmen. Bei der Befragung stellte sich u.a. heraus, dass schwar-

ze Bürger im Vergleich zu weißen Bürgern das Auftreten weißer Polizeibe-

amte als weniger angemessen bewerten. 

Laut Johnson (2004) haben auch die Anschläge des 11. September 2001, 

auf Seiten der amerikanischen Polizei ein Vorgehen nach dem Prinzip des 

ethnic Profiling ausgelöst. So wurden im Zuge des „War on Terror“ viele Bür-

ger einzig aufgrund ihres arabischen oder muslimischen Hintergrunds ange-

halten, festgenommen, befragt und inhaftiert.  
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Im Hinblick auf den europäischen Raum kennt das Forschungsfeld des eth-

nic Profiling noch keine so lange und umfassende Tradition wie in den USA 

(vgl. De Schutter & Ringelheim, 2008). Es gibt allerdings schon auch für Eu-

ropa weniger rezent durchgeführte Studien, die sich dem Thema gewidmet 

und gezeigt haben, dass die Polizei in den europäischen Ländern ebenfalls 

nach dem Prinzip des ethnic Profiling vorgehen kann. Siehe z.B. für den 

deutschen Raum Villmow (1983), Pick, (1994) und Jaschke (1997) und für 

die  Niederlande Bovenkerk (1991).  

Laut Goodey (2006) ist das ethnic Profiling in Europa jedoch vor allem nach 

den Terroranschlägen des 11. September 2001 zum Tragen gekommen. So 

ist im Zuge des Anti-Terror-Kampfes in vielen europäischen Ländern der po-

lizeiliche Ermessensspielraum erweitert worden, was u.a. zur Folge haben 

soll, dass Polizeibeamte unbegründet zwischen ausländischen und einheimi-

schen Bürgern differenzieren können wenn es um Personenkontrollen, 

Durchsuchungen, Überwachungen und Razzien geht (Open Society Justice 

Initiative, 2009). Was z.B. den deutschen Raum angeht, wurden außerhalb 

von Moscheen massenhaft Personenkontrollen unter Moslimen vorgenom-

men, die ihr Gotteshaus betreten wollten. Weiter wurden regelmäßig Razzien 

in muslimischen Geschäften und Moscheen abgehalten. Bei den Razzien 

stellte sich heraus, dass es auch Fälle gab, wobei nicht aufgrund von Fakten 

gehandelt wurde, sondern die polizeiliche Aktion eher auf eine Voreinge-

nommenheit gegen den Islam gegründet gewesen sein soll (vgl. Kaufmann, 

2010; siehe auch Open Society Justice Initiative, 2009).  

Weiter sind in Deutschland auch (die mittlerweile umstrittenen) Rasterfahn-

dungen durchgeführt worden. So wurden in den Jahren 2001 bis 2003 von 

zirka 8,3 Millionen Bürgern vertrauliche persönliche Daten gesammelt und 

digital mit einem Terroristenprofil abgeglichen. Letzten Endes führte dies zu 

einer Überwachung von oftmals unschuldigen allochthonen Bürgern (siehe 

Kant, 2005; vgl. auch Kaufmann, 2010; Open Society Justice Initiative, 

2009). 

In Italien wurden ebenfalls häufig Personenkontrollen unter Moscheegängern 

durchgeführt. Außerdem soll es auch in Italien zahlreiche Razzien in musli-

mischen Geschäften gegeben haben, die auf eine anti-islamische Haltung 
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hindeuteten (vgl. Kaufmann, 2010; siehe auch Open Society Justice Initiati-

ve, 2009).    

In Großbritannien soll die Polizei vor allem verstärkt Personenkontrollen un-

ter muslimischen Bürgern durchgeführt haben. So bestätigen z.B. Daten des 

UK Home Office (vergleichbar mit dem deutschen Innenministerium), dass 

die Personenkontrollen unter Muslimen im Zuge des Terrorism Act 20007, 

von 2002 bis 2003 um 302 Prozent angestiegen waren (Local Government 

Chronicle, 2004; siehe auch Open Society Justice Initiative, 2009).  

Im Hinblick auf den französischen Raum  kann angemerkt werden, dass es 

hauptsächlich einschneidende verdeckte polizeiliche Ermittlungen in Mo-

scheen und muslimischen Verbänden gegeben hat, die auf das Prinzip des 

ethnic Profiling hindeuten. So geht aus einem Interview, das Pascal Mailhos, 

Direktor des Renseigment Generaux8 der französischen Zeitung Le Monde 

gegeben hat hervor, dass in Frankreich, im Jahre 2005, 1700 Moscheen 

überwacht wurden, von denen nur in 75 Fällen eine potenzielle terroristische 

Drohung ausging (Guitta, 2005; siehe auch Open Society Justice Initiative, 

2009). 

Was die Niederlande betrifft, ergibt der Amnesty International Bericht (2013), 

dass es wahrscheinlich ist, dass auch auf Seiten der niederländischen Polizei 

nach dem Prinzip des ethnic Profiling vorgegangen wird (siehe auch Van der 

Leun & Van der Woude, 2011; Eijkman, 2010).  Weiter sagt der Amnesty In-

ternational Bericht (2013) aus, dass sowohl der Menschenrechtsausschuss 

der UNO, als auch die Europäische Kommission gegen Rassismus und Into-

leranz (ECRI) dem niederländischen Staat in der Vergangenheit empfohlen 

haben, der polizeilichen Anwendung des ethnic Profiling entgegenzuwirken. 

Die Empfehlungen sollen daraufhin jedoch kaum umgesetzt worden sein 

(siehe auch Monitor Rassendiscriminatie, 2009).  

Die niederländische Muslimgemeinschaft ist ebenfalls der Ansicht, dass die 

Polizei in den Niederlanden nach dem Prinzip des ethnic Profiling vorgeht. 

                                                           
7
 Der Terrorism Act 2000 stellt in Großbritannien eine gesetzliche Regelung dar, die es dem Staat 

ermöglicht, präventiv gegen Terroristische Handlungen vorzugehen (vgl. Moeckli, 2007). 
8
 Das „Renseigment Generaux“ ist eine Abteilung der französischen Polizei, die sich mit der Terroris-

musbekämpfung befasst (Guitta, 2005). 
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So meint sie, dass im Zuge des Anti-Terror-Kampfes schon allein die Prakti-

zierung des islamischen Glaubens Ansatzpunkt für die Überwachung zahlrei-

cher Moscheen ist, ohne dass diesbezüglich tatsächliche Hinweise auf mög-

liche terroristische Aktivitäten vorliegen (Open Society Justice Initiative, 

2009). Der ECRI-Report (2013) bestätigt dies; ihm kann entnommen werden, 

dass von den in den in den Niederlanden festgenommenen Bürgern mit tür-

kischem und nordafrikanischem Hintergrund, ein erheblicher Teil im Jahre 

2008 der Auffassung war, aufgrund seiner andersartigen Ethnie oder der 

Praktizierung des islamischen Glaubens von der Polizei verhaftet worden zu 

sein.  

Eine rezente qualitative Studie von Çankaya (2012), die bei der Polizei in der 

Region Amsterdam-Amstelland durchgeführt wurde, liefert ein weiteres Indiz 

für die Anwendung des ethnic Profiling auf Seiten der niederländischen Poli-

zei. Sie zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass bei der Wahrneh-

mung der präventiven Polizeiaufgaben in der fraglichen Region, Bürger ma-

rokkanischer, bulgarischer, rumänischer und polnischer Herkunft benachtei-

ligt werden. So wurde z.B. in Interviews mit Polizeibeamten aus dem Polizei-

korps Amsterdam-Amstelland mehrfach behauptet, dass die sogenannten 

„Ostblocker“ stärker kontrolliert werden müssen, da sie sich angeblich häufi-

ger des Einbruchs, des Überfalls, des Skimmings und des Frauenhandels 

schuldig machen. 

Zum Hintergrund der oben erwähnten Feststellungen  kann gesagt werden, 

dass der politische Ton in der niederländischen Migrationsdebatte rauer wur-

de, als im Jahre 2002 der Politiker Pim Fortuyn ins Rampenlicht trat. Fortuyn 

kritisierte den niederländischen Multikulturalismus öffentlich und löste damit 

Unsicherheit und Unfrieden in der niederländischen Bevölkerung aus (Van 

der Leun & Van der Woude, 2011; siehe auch Geddes, 2003). Weiter trugen 

neben den schon erwähnten Anschlägen des 11 September 2001 auch die 

Morde an Pim Fortuyn (im Jahre 2002) und an Theo van Gogh (2004) zur 

xenophobischen Stimmung in den Niederlanden bei. Diese Geschehnisse 

bewirkten einen öffentlichen fremdenfeindlichen Diskurs auf Seiten der Politi-

ker, der letztendlich auch in den Niederlanden zur Folge hatte, dass der  po-
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lizeiliche Ermessensspielraum für präventives Eingreifen erweitert wurde 

(vgl. Van der Leun & Van der Woude; 2011).  

Schlussendlich kann gefolgert werden, dass vor allem im amerikanischen 

Raum viele Studien zum Thema „ethnic Profiling“ durchgeführt worden sind.  

Aus den Forschungsergebnissen geht hervor, dass das ethnic Profiling in 

den USA hauptsächlich bei den polizeilichen präventiven Aufgaben zum Tra-

gen kommt. In Europa soll sich das ethnic Profiling vor allem ab dem Jahre 

2001 im polizeilichen Handeln niedergeschlagen haben. So hat sich gezeigt, 

dass die Polizei in vielen europäischen Ländern bei der Wahrnehmung ihrer 

präventiven Aufgaben unangemessen gegen ethnische Minderheiten (oft-

mals muslimischen Hintergrunds) vorgeht. Die Fazilität für das Handeln nach 

dem Prinzip des ethnic Profiling soll sich auf den polizeilichen Ermessens-

spielraum, bzw. dessen Erweiterung  beziehen. Dabei kann das ethnic Profi-

ling einerseits aus einer institutionellen polizeilichen Maßnahme hervorge-

hen, wie es z.B. bei der Rasterfahndung, den Razzien und den Massenkon-

trollen der Fall ist. Andererseits bietet der (erweiterte) Ermessensspielraum 

auch dem individuellen Polizeibeamten (mehr) Raum nach dem Prinzip des 

ethnic Profiling vorzugehen.  

Wird im Einzelnen noch mal auf den niederländischen Raum geschaut, lässt 

sich feststellen, dass es wie in zahlreichen anderen europäischen Ländern,  

auch in den Niederlanden eine Ermessensspielraumerweiterung zu ver-

zeichnen gab. Weiter liegen ebenfalls für den niederländischen Raum Indi-

zien für ein Vorgehen nach dem Prinzip des ethnic Profiling vor, wenn es um 

den polizeilichen präventiven Aufgabenbereich geht. 

Im nächsten Kapitel wird zuerst genauer erläutert, was unter dem in dieser 

Arbeit bereits schon öfter erwähnten Begriff „Ermessensspielraum“ verstan-

den wird. Ferner wird anhand der gängigen sozialpsychologischen Theorien 

geschaut, wie sich das ethnic Profiling, bzw. diskriminierendes Verhalten im 

Hinblick auf den Ermessensspielraum eines individuellen Polizisten ergeben 

kann. 
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2.3 Der Ermessenspielraum und das Auftreten des ethnic Profiling, bzw. 

diskriminierenden Verhaltens  

Der Ermessensspielraum oder auch das „freie Ermessen“ eines Polizeibeam-

ten bezieht sich auf eine Befugnis, welche mit der Verfahrensfreiheit einher 

geht, innerhalb des gesetzlichen Rahmens selbst einzuschätzen, welche 

Maßnahme in einer jeweiligen Situation angebracht erscheint (vgl. Moors & 

Jacobs, 2012). Laut Waddington et al. (2004) ist das Handeln nach subjekti-

ven Werten und Kriterien der Verfahrensfreiheit inhärent. Diese Subjektivität 

kann wiederum zum ethnic Profiling, bzw. zum Aufweisen diskriminierenden 

Verhaltens führen, wenn ein Polizeibeamter für sich (bewusst oder unbe-

wusst) fremdenfeindliche Auffassungen vertritt und diese innerhalb seines 

Ermessensspielraums mit seinen polizeilichen Aufgaben verbindet. Wird der 

Ermessensspielraum der Polizei erweitert, wird somit auch mehr Raum ein-

geräumt für ein Verhaltensmuster, welches gestützt ist auf potenzielle xeno-

phobische Ansichten (vgl. De Schutter & Ringelheim, 2008; siehe auch Van 

der Leun & Van der Woude, 2011). 

Die Frage, die sich jetzt stellt ist, wie es zu fremdenfeindlichen Auffassungen 

und diskriminierenden Verhaltensweisen kommen kann. Im Folgenden wird 

zuerst dargestellt, wie der Mensch seiner Umgebung Bedeutung verleiht und 

was sogenanntes „Wir-Ihr-Denken“ aus sozialpsychologischer Sicht beinhal-

tet.  Anschließend wird erklärt, wie Vorurteile, Stereotypen und Diskriminie-

rung entstehen, in welchen Hinsichten diese Phänomene sich voneinander 

unterscheiden und wie Stereotypen und Vorurteile zu Diskriminierung führen 

können. 

 

2.4 Vorurteile, Stereotypen und Diskriminierung: ihre Entstehung 

Wenn Menschen den Kontext, in dem sie sich befinden, deuten, ist es ihnen 

unmöglich, alle Stimuli, die im alltäglichen Leben auf sie zukommen, einzeln 

wahrzunehmen. Damit doch so viel wie möglich Informationen in die Wahr-

nehmung mit eingebunden werden, teilt der Mensch die Welt um sich herum 

in Kategorien ein (Rosch, 1978). Dieser Prozess des Kategorisierens verläuft 

automatisch und kann nicht unterdrückt werden (Allport, 1954). 
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Im Zuge der kontextualen Bedeutungsverleihung werden nicht nur Objekte, 

sondern auch Mitmenschen kategorisiert. Ist letzteres der Fall, wird dies „so-

ziale Kategorisierung“ genannt (vgl. Allport, 1954). Die wichtigsten sozialen 

Kategorien beziehen sich auf das Geschlecht, das Alter und die Ethnie (Bre-

wer, 1988). Daher spielen diese fast immer eine prägende Rolle, wenn Per-

sonen sich zum ersten Mal begegnen und sich einen ersten Eindruck von 

ihrem Gegenüber bilden.  

Eine weitere wichtige soziale Kategorie bezieht sich auf die „Wir-Ihr-

Einteilung“. So gibt es Kategorien bzw. Gruppen, in die wir uns selbst eintei-

len (unsere Ingroup) und Kategorien oder Gruppen,  zu denen wir uns nicht 

rechnen (die Outgroup). Für die Entstehung einer sogenannten „Ingroup-

Outgroup-Kategorisierung“ muss es einen deutlichen Gruppenkontext geben, 

der für eine Ingroup-Outgroup-Differenzierung sorgt. Die schon erwähnten 

sozialen Kategorien des Geschlechts, Alters und der Ethnie wirken dabei 

prägnant und werden diesbezüglich häufiger hervorgerufen als Kategorien, 

die weniger oft aktiviert werden (vgl. Turner et al. 1987). 

Neben der Tatsache, dass jeder das soziale Kategorisieren anwendet, um 

seiner (sozialen) Umwelt Bedeutung zu verleihen, kann das soziale Kategori-

sieren auch zu Vorurteilen, Stereotypen und Diskriminierung führen. So geht 

aus der sozialen Identitätstheorie hervor, dass das Selbstbild eines Men-

schen zum Teil aus sozialen Kategorien besteht, die er auf sich selbst be-

zieht (Tajfel & Turner, 1986). Da Menschen nach einem  positiven Selbstbild 

streben, bevorzugen sie es, ihre Ingroup im Vergleich zur Outgroup als posi-

tiver zu bewerten (Tajfel & Turner, 1986). Somit kommt das sogenannte „In-

tergroup-Bias“ zum Tragen; Mitglieder der Ingroup werden nach dem Prinzip 

der „Ingroup-Favorisierung“ bevorzugt und die Mitglieder der Outgroup wer-

den nach dem Mechanismus der „Outgroup-Derogation“ als minderwertig 

gesehen (Hewstone, Rubin & Willis, 2002). Dabei kann das Intergroup-Bias 

sich in Vorurteile, Stereotypen, wie auch Diskriminierung niederschlagen 

(Mackie & Smith, 1998).  

Ein Vorurteil bezieht sich laut Van Oudenhoven (2008) auf eine Attitüde, wel-

che sich wiederum aus einer kognitiven Komponente (die Kenntnisse über 

eine bestimmte Gruppe), einer affektiven Komponente (z.B. Gefühle der 
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Aversion, Wut, oder Zuneigung gegenüber einer bestimmten Gruppe) und 

einer konativen Komponente (Handlungsbereitschaft) zusammensetzt (vgl. 

auch Eagly & Chaiken, 1993). Laut Van Oudenhoven (2008) kann es keine 

Vorurteile ohne Stereotypen geben. Stereotypen nehmen Bezug auf die kog-

nitive Komponente einer sozialen Kategorie und bestehen aus Anschauun-

gen, die auf alle Mitglieder einer Gruppe bezogen werden (vgl. Stangor & 

Lange, 1994). Diese Anschauungen entstehen überwiegend im Sozialisati-

onsprozess; so wird z.B. internalisiert, welche Ansichten im sozialen Nahr-

aum vertreten werden und was in den Medien berichtet wird (Van  Ouden-

hoven, 2008).  

Erfolgt negative Diskriminierung, wird eine fremdenfeindliche Attitüde in eine 

Handlung umgesetzt (vgl. Ajzen & Fishbein, 2005). Diskriminierung kann 

dabei definiert werden als ein nicht gerechtfertigtes, negatives und schädli-

ches Handeln gegenüber Mitgliedern einer bestimmten Gruppe, schlechthin 

aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der diesbezüglichen Gruppe (Van Ouden-

hoven, 2008).  

Laut Ginjaar-Maas et al. (1996) gibt es verschiedene Arten der Diskriminie-

rung. So unterscheiden sie u.a. zwischen bewusster und unbewusster Dis-

kriminierung und direkter und indirekter Diskriminierung. Bewusste Diskrimi-

nierung bezieht auf eine Handlung, die eine Person willentlich begeht, dage-

gen handelt jemand, der unbewusst diskriminiert, ahnungslos. Weiter stellt 

sich bei direkter Diskriminierung unumwunden heraus, dass auf eine unge-

rechte Weise differenziert wird und scheint es im Rahmen der indirekten Dis-

kriminierung auf den ersten Blick, als ob auf eine gerechte Weise gehandelt  

wird. Im letzteren Fall stellt sich die Ungleichbehandlung jedoch erst später 

heraus.   

 

2.5  Der Forschungsgegenstand dieser Studie und seine Eingrenzungen 

Wie sich in dem Teilkapitel 2.2 dieser Arbeit herausgestellt hat, werden al-

lochthone Bürger diskriminiert, wenn die Polizei bei der Wahrnehmung ihrer 

präventiven Aufgabe nach dem Prinzip des ethnic Profiling vorgeht. Die Fra-

ge die sich jetzt stellt ist, wie es bei der Erfüllung der repressiven polizeili-
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chen Aufgaben aussieht. Wird in diesem Zusammenhang in ähnlicher Weise 

zwischen allochthonen und einheimischen Bürgern differenziert? Da die Wis-

senschaft bis auf heute noch keine Antwort auf diese Frage gegeben hat 

(vgl. Van der Woude & Van der Leun, 2013), wird die hier vorliegende Studie 

sich ihr widmen.  

Was den Rahmen der durchzuführenden Untersuchung betrifft, müssen in 

Bezug auf die verschiedenen repressiven Aufgaben der Polizei, die Grund-

gesamtheit der Polizisten und der vielfältigen ethnischen Hintergründe der 

allochthonen Mitbürger in den Niederlanden, Eingrenzungen vorgenommen 

werden. Daher wird in den nächsten Teilkapiteln zuerst erläutert welche re-

pressive Aufgabe in dieser Studie einen zentralen Stellenwert einnimmt, auf 

welche Teilpopulation der Polizisten sich diese Studie bezieht und auf welche 

allochthonen Bürger fokussiert wird. Anschließend werden dem Leser die 

forschungsleitende Frage und die weiter zugespitzten Unterfragen präsen-

tiert. 

 

2.5.1 Eingrenzung der repressiven Aufgaben 

Die herkömmlichen repressiven Maßnahmen, welche Polizeibeamte ergrei-

fen können, beziehen sich auf das Stellen einer Strafanzeige, die Durchfüh-

rung von Festnahmen (vgl. Stol, 2009) wie auch das Verhängen von Bußgel-

dern (vgl. Kwartiermaker Nationale Politie, 2012). In dieser Untersuchung 

wird der Fokus auf die Bußgeldverhängung gelegt, da in den Niederlanden 

momentan in Erwägung gezogen wird, diesbezüglich einschneidende Ände-

rungen vorzunehmen. So wird diskutiert, im Rahmen des sogenannten „vari-

ablen Bußgeldsystems“, auch beim Verhängen von Geldstrafen den polizeili-

chen Ermessensspielraum zu erweitern (vgl. NOS, 2013). Da jedoch die in 

Teilkapitel 2.2 erwähnten Studien hinsichtlich der präventiven Polizeiaufga-

ben ergeben haben, dass Polizisten im Zuge eines (erweiterten) Ermessens-

spielraums häufiger grundlos zwischen autochthonen und allochthonen Bür-

gern differenzieren, soll in dieser Studie überprüft werden, ob dies auch der 

Fall ist, wenn es eine Ermessensspielraumerweiterung für das Verhängen 

von Geldstrafen gäbe. Die Frage nach der Differenzierung stellt sich aller-

dings auch hinsichtlich des jetzigen Bußgeldsystems, da auch dieses einen, 
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sei es beschränkteren, Ermessensspielraum kennt, der es Polizisten ermög-

licht, nach xenophobischen Ansichten vorzugehen. 

 

2.5.2 Eingrenzung der Grundgesamtheit Polizei 

Seit dem 1. Januar 2013 besteht die Polizei in den Niederlanden aus einem 

einzigen Korps, das 63.000 Polizisten zählt. Das Korps besteht wiederum 

aus zehn regional operierenden Einheiten, einer landesweit operierenden 

Einheit (welche sich mit regionsübergreifenden Tätigkeiten und Spezialauf-

gaben beschäftigt) und einem Zentrum, das den Einheiten innerhalb des Po-

lizeikorps Unterstützung verleiht (www.politie.nl). Die Einheiten der nieder-

ländischen Polizei sind auch wieder unterverteilt in verschiedene Subeinhei-

ten. So besteht z.B. eine regional operierende Einheit aus verschiedenen 

Dienststellen, welche sich wieder aus verschiedenen Abteilungen zusam-

mensetzen. Außerdem ist jede regionaloperierende Einheit noch in soge-

nannte Distrikte unterverteilt, die wiederum aus Basisteams (welche sich mit 

den lokalen polizeilichen Kernaufgaben befassen), der Kriminalpolizei (die 

sich der Kriminalitätsbekämpfung widmet) und einem sogenannten Flexteam  

(das die Basisteams flexibel unterstützt) bestehen (Inrichtingsplan Nationale 

Politie, 2012). Zusammenfassend kann gefolgert werden, dass die Polizei als 

Organisation komplex und differenziert aufgebaut ist (vgl. Jones, 2012). 

Was die Teilpopulation dieser Studie angeht, wird auf Mitarbeiter fokussiert, 

die mit den regionaloperierenden Basisteams verbunden sind. Um genauer 

zu sein, geht es dabei um Polizisten in der Ausbildung, die vom Polizeikorps 

eingestellt worden sind und 5 bis 6 Semester lang im Wechsel drei Monate in 

der Praxis tätig sind und anschließend drei Monate an der Polizeiakademie 

Unterrichtsmodule belegen9 (www.politieacademie.nl). Der Grund dafür, dass 

diese Studie unter Studenten der Polizeiakademie durchgeführt wird ist, dass 

im Kurrikulum der Polizeiausbildung am leichtesten Änderungen vorgenom-

men werden könnten, wenn sich im Hinblick auf die forschungsleitende Fra-

ge dieser Studie (siehe Teilkapitel 2.6) tatsächlich herausstellen sollte, dass 

                                                           
9
 Da die Daten an der Polizeiakademie erhoben werden  wird im Folgenden von „Studenten der Poli-

zeiakademie Drachten“ gesprochen wenn die Teilpopulation dieser Studie erwähnt wird. Weiter 
werden auch die Termini „Probanden“ und „Versuchspersonen“ verwendet. 

http://www.politie.nl/
http://www.politieacademie.nl/
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allochthone Bürger bei der  Ahndung von begangenen Ordnungswidrigkeiten 

diskriminiert werden. So könnten (wenn erforderlich) z.B. Trainingsprogram-

me konzipiert werden, in denen Themen wie eine anti-diskriminierende Hal-

tung, Einsichtsfähigkeit und Toleranz einen zentralen Stellenwert einnehmen. 

Diese Studie wird durchgeführt an der Polizeiakademie Drachten (NL). Die 

dortigen Studenten befinden sich in den Semestern 1 bis 5 und haben in Be-

zug auf ihr Bildungsniveau entweder einen sogenannten VMBO-3- oder 

VMBO-4-Hintergrund10. 

 

2.5.3 Eingrenzung der allochthonen Bürger 

Wie in vielen anderen westeuropäischen Ländern zogen in den 60er Jahren 

des letzten Jahrhunderts zahlreiche Arbeitsmigranten aus Ländern wie Spa-

nien, Italien, Griechenland, dem ehemaligen Jugoslawien, der Türkei und 

Marokko in die Niederlande (Heijke, 1979). Heutzutage kann festgestellt 

werden, dass es, abgesehen von den Einwanderern aus den ehemaligen 

niederländischen Kolonien,  vor allem Bürger türkischer und marokkanischer 

Herkunft sind, die der niederländischen Gesellschaft einen multikulturellen 

Charakter verleihen (Centraal Bureau voor de Statistiek 2013).  

Was die (Arbeits)Migration angeht, gibt es seit dem Jahre 2007 in Europa 

jedoch eine neue Bewegung. In diesem Jahr ist nämlich die Lizenzpflicht für 

Zeitarbeitgeber abgeschafft worden, was zur Folge hat, dass viele Bürger der 

neuen zentral- und osteuropäischen EU-Länder in die westeuropäischen EU-

Länder ziehen um dort Erwerbstätigkeiten nachzugehen. So gibt es auch  

zahlreiche EU-Bürger aus Ungarn, Polen, Burgarien und Rumänien, die in 

die Niederlande wandern (vgl. Van Gestel, Van Straalen & Verhoeven, 

2013). 

Da es sich bei dem Zustrom der osteuropäischen EU-Bürger um eine relativ 

neue Entwicklung handelt, liegen u.a. hinsichtlich des polizeilichen Umgangs 

                                                           
10

 Die Abkürzung VMBO steht für Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. Weiter stimmt ein 
VMBO-Diplom mit dem deutschen Hauptschulabschluss überein. Eine VMBO-Ausbildung kann man 
auf verschiedenen Niveaus absolvieren (www.govmbo.nl).  Wird man bei der Polizeiakademie mit 
einem VMBO-3-Hintergrund immatrikuliert, studiert man 2,5 Jahre und wird zum Polizisten ausge-
bildet. Hat man bei der Immatrikulation einen VMBO-4-Hintergrund studiert man 3 Jahre und wird 
man zum Polizeihauptwachtmeister ausgebildet (www.kombijdepolitie.nl).  

http://www.govmbo.nl/
http://www.kombijdepolitie.nl/
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mit Bürgern polnischer, ungarischer, rumänischer und bulgarischer Herkunft 

bis heute kaum wissenschaftliche Erkenntnisse vor (vgl. Amnesty Internatio-

nal, 2013). Um dieses Defizit zu vermindern, wird in dieser Studie der Fokus 

auf die Bürger gelegt, die unter den osteuropäischen Zuwanderern am 

stärksten vertreten sind, nämlich die Polen (vgl. Van Gestel, Van Straalen & 

Verhoeven, 2013). 

Die Zuwanderung der polnischen EU-Bürger ist in den Niederlanden nicht 

umfassend begrüßt worden. So kann angemerkt werden, dass auf Seiten der 

niederländischen Bevölkerung die Angst besteht, dass die Migration der pol-

nischen EU-Bürger verschlechterte Arbeitsmarktbedingungen nach sich zieht 

(Ait Moha & Lampert, 2011). Teilweise wird diese Angst geschürt durch eine 

negative Medienberichterstattung, die es im Hinblick auf polnische Arbeits-

migranten zu verzeichnen gibt (vgl. z.B. Mirck, 2013; Klerks, 2013). Es wer-

den jedoch auch vom niederländischen Staat Aussagen getätigt, aus denen 

eine Warnung vor einer „Polenproblematik“ abzuleiten ist (vgl. Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties, 2010). Das bemerkenswerteste 

Beispiel bezieht sich dabei auf den sogenannten Meldpunt overlast Polen11, 

an den sich Niederländer wenden können, die in den Niederlanden von pol-

nischen Mitbürgern belästigt worden sind oder deren Arbeitsstelle in den 

Niederlanden von einem Polen übernommen worden ist.  

Neben den medial geäußerten Warnungen vor den wirtschaftlichen Folgen 

der polnischen Arbeitsmigration wird in den Medien auch negativ über die 

Lebensweise der in den Niederlanden lebenden Polen berichtet. Eine Folge 

dieser Berichterstattung ist, dass negativ geladenen Stereotypen über Polen 

Vorschub geleistet wird (vgl. Çankaya, 2012). So wird das Bild vermittelt, 

dass alle Arbeitsmigranten polnischen Hintergrunds in den Niederlanden Al-

koholprobleme haben, durch Lärmbelästigung für Ruhestörungen sorgen und 

kriminelles Verhalten aufweisen (vgl. De Boom, Weltevrede, Rezai, Zuijder-

wijk & Engbersen, 2008; Colijn & Sanders, 2009; Deira, 2012; Mirck, 2013). 

Die Frage, die sich im Rahmen dieser Studie stellt, ist wie viel Einfluss diese 

                                                           
11

 Das von dem PVV-Politiker Geert Wilders gegründete sogenannte Meldpunt Overlast Polen bezieht 
sich auf eine Homepage, auf der niederländische Bürger durch ein Formular die im Text erwähnten 
Beschwerden über polnische Arbeitsmigranten einreichen können. Siehe: 
http://meldpuntoverlast.eu/nationaliteiten/polen/  

http://meldpuntoverlast.eu/nationaliteiten/polen/
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Stereotypen haben, wenn Studenten der Polizeiakademie Drachten in der 

Praxis mit Bürgern polnischer Herkunft interagieren, die eine Verkehrsord-

nungswidrigkeit begangen haben. 

 

2.6 Forschungsleitende Frage: inwiefern werden polnische Bürger von 

der Polizei diskriminiert? 

Werden die in Teilkapitel 2.5 erwähnten Eingrenzungen in Augenschein ge-

nommen, stellt sich die folgende forschungsleidende Frage: Inwiefern diskri-

minieren Studenten der Polizeiakademie Drachten polnische Bürger im Ver-

gleich zu niederländischen Bürgern, wenn sie auf eine vom fraglichen Bürger 

begangene Verkehrsordnungswidrigkeit reagieren? Um die Frage differen-

zierter beantworten zu können, sind wiederum vier Unterfragen formuliert 

worden, welche die forschungsleitende Frage abdecken. Im Folgenden wird 

jede Unterfrage näher erläutert. 

 

2.6.1 Erste Unterfrage 

In den Niederlanden ist es bis heute so, dass das Bußgeldverfahren eine 

Dichotomie aufweist. So können Polizeibeamte bei einer vom Bürger began-

genen Ordnungswidrigkeit eine Verwarnung12 erteilen oder ein Bußgeld ver-

hängen. Aufgrund des Ermessungsspielraums eines Polizeibeamten kann 

dieser selbst entscheiden, welche Maßnahme er im Hinblick auf einen be-

gangenen Gesetzesverstoß für angemessen hält (vgl. De Blouw, 2009).  

Weist ein Polizist diskriminierendes Verhalten auf, indem er einem allochtho-

nen Gesetzesbrecher ein Bußgeld verhängen würde, wo er einem niederlän-

dischen eine Verwarnung erteilen würde, liegt diesem, wie in Teilkapitel 2.4 

beschrieben, vermutlich eine fremdenfeindliche Attitüde zugrunde, die sich 

u.a. aus negativ geladenen Stereotypen zusammensetzt. Im Hinblick auf die 

in Teil 2.5.3 erwähnten negativ geladenen Stereotypen und Vorurteile über 

polnische Mitbürger und die von Çankaya (2012) behaupteten Indizien für die 

                                                           
12

 In Deutschland kann eine Verwarnung nach § 56 des OWiG mit oder ohne Verhängung eines Ver-
warnungsgeldes erteilt werden. Im niederländischen Raum ist es nicht möglich, beim Erteilen einer 
Verwarnung ein Verwarnungsgeld zu verhängen (vgl. Recourt & Berndsen, 2011).  
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Anwendung des ethnic Profiling bei der Wahrnehmung der polizeilichen prä-

ventiven Aufgaben (siehe Teilkapitel 2.2), stellt sich jetzt die folgende Frage: 

Verhängen Studenten der Polizeiakademie Drachten bei einer begangenen 

Verkehrsordnungswidrigkeit einem Bürger mit polnischem Hintergrund häufi-

ger ein Bußgeld als einem Bürger mit niederländischem Hintergrund, wenn 

sie nach dem jetzigen Bußgeldsystem vorgehen? (1. Unterfrage). 

 

2.6.2 Zweite Unterfrage 

Was die Höhe der jetzigen Bußgeldsummen angeht, gibt es in den Nieder-

landen zahlreiche Kritiker, die meinen, dass die Geldstrafen in vielen Fällen 

unangemessen hoch seien (vgl. Bröring, 2005), vor allem wenn es um ge-

ringfügigere Ordnungswidrigkeiten geht (Deira, 2013). Der niederländische 

Professor für Risikomanagement und ehemalige Vorsitzende des Bureau 

Slachtofferhulp13 van Vollenhoven hat daher bei der amtierenden Regierung 

einen Antrag gestellt, in dem er vorschlägt das System der „variablen Buß-

gelder“ einzuführen. So plädiert er für ein Bußgeldverfahren, bei dem Polizis-

ten neben der Möglichkeit eine Verwarnung zu erteilen drei unterschiedlich 

hohe Bußgeldsummen auferlegen können. Ein variables Bußgeldsystem 

würde es einem Polizeibeamten laut van Vollenhoven ermöglichen, nach ei-

gener Einschätzung angemessener auf unterschiedlich schwere Ordnungs-

widrigkeiten zu reagieren (Haars, 2013). 

Aus dem Vorhergehenden zeigt sich, dass die Einführung des variablen 

Bußgeldsystems mit einer Ermessensspielraumerweiterung einher gehen 

würde (vgl. auch NOS, 2013). Mit einer solchen Entwicklung ist wiederum 

(wie in Teilkapitel 2.3 beschrieben) die Gefahr verbunden, dass mögliche 

fremdenfeindliche Ansichten auf Seiten der Polizei leichter in diskriminieren-

de Handlungen umgesetzt werden können. Werden diesbezüglich die in Teil 

2.5.3 erwähnten negativ geladenen Stereotypen über Polen in Augenschein 

genommen, wie auch die von Çankaya (2012) angedeuteten Indizien für die 

Anwendung des ethnic Profiling bei der Durchführung der polizeilichen prä-

ventiven Aufgaben (siehe Teilkapitel 2.2), stellt sich die folgende Frage: 

                                                           
13

 Das niederländische Bureau Slachtofferhulp kann man mit dem deutschen „Weißen Ring“ verglei-
chen. 
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Würden Studenten der Polizeiakademie Drachten bei einer begangenen Ver-

kehrsordnungswidrigkeit einem Bürger mit polnischem Hintergrund ein höhe-

res Bußgeld verhängen als einem Bürger mit niederländischem Hintergrund, 

wenn sie nach dem variablen Bußgeldsystem vorgehen würden? (2. Unter-

frage). 

 

2.6.3 Dritte Unterfrage 

Im Zuge der dritten Unterfrage wird unabhängig von dem jetzigen und dem 

variablen Bußgeldsystem gefragt, welche Bußgeldsumme die Studenten der 

Polizeiakademie Drachten  bei einer bestimmten begangen Ordnungswidrig-

keit für angemessen halten. Dabei wird geschaut, ob die Studenten im Zuge 

der in Teil 2.5.3 erwähnten negativ geladenen Stereotypen und Vorurteile 

über Polen und die von Çankaya (2012) angedeuteten Indizien für die An-

wendung des ethnic Profiling (siehe Teilkapitel 2.2), auf eine höhere Buß-

geldsumme kommen würden, wenn angenommen wird, dass der Gesetzes-

verstoß von einem Polen begangen wurde, als wenn gesagt wird, dass ein 

Niederländer sich gesetzeswidrig verhalten hat. Die dritte Unterfrage lautet 

somit folgendermaßen: Würden Studenten der Polizeiakademie Drachten im 

Hinblick auf eine begangene Verkehrsordnungswidrigkeit einem polnischen 

Bürger ein höheres Bußgeld verhängen als einem niederländischen Bürger, 

wenn sie die Bußgeldsumme frei bestimmen dürften? (3. Unterfrage). 

 

2.6.4 Vierte Unterfrage 

Laut Ajzen (1988) stimmt das Verhalten, das Menschen aufweisen, nicht im-

mer mit ihrer zugrundeliegenden Attitüde überein. Somit ist es nicht gesagt, 

dass eine fremdenfeindliche Attitüde sich (wie in Teilkapitel 2.4 erläutert) un-

bedingt in diskriminierendem Verhalten manifestiert. Es gibt zwei Moderato-

ren, die eine verzerrende Wirkung ausüben können auf das Verhältnis zwi-

schen der Attitüde und dem gezeigten Verhalten. Gemeint sind diesbezüglich 

„Selbstbewusstsein“ und das sogenannte „Selbst-Monitoring“14 (Snyder & 

                                                           
14

 Selbst-Monitoring bezieht sich auf eine Eigenschaft, bei der Menschen bewusst darauf achten, wie 
andere in ihrem Umfeld ihr Verhalten wahrnehmen und welches Verhalten angebracht ist in be-
stimmten Situationen (Snyder, 1974). 
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Kendzierski, 1982; Zanna, Olson & Fazio, 1980). Sind Menschen sich ihrem 

Verhalten verstärkt bewusst und üben sie Selbst-Monitoring, ist die Wahr-

scheinlichkeit hoch, dass sie, wenn erforderlich, sozialerwünschtes Verhalten 

zeigen und nicht konform ihrer eigentlichen Attitüde handeln (vgl. Snyder, 

1974). Würde daher nur anhand der ersten drei Unterfragen gemessen wer-

den, ob die Studenten der Polizeiakademie Drachten diskriminierendes Ver-

halten aufweisen, könnte dies im Hinblick auf ein delikates Thema wie „Dis-

kriminierung“ zu irreführenden Schlussfolgerungen führen, wenn auf Seiten 

der Studenten Selbst-Monitoring und/oder Selbstbewusstsein zutreffen. 

Deswegen wird die vierte forschungsleitende Frage dieser Studie sich nicht 

auf das Messen potenziellen diskriminierenden Verhaltens beziehen, son-

dern auf zugrundeliegende Attitüden. Die Frage die sich diesbezüglich stellt 

lautet: Inwiefern bringen Studenten der Polizeiakademie Drachten einem 

polnischen Bürger, der eine Verkehrsordnungswidrigkeit begeht, eine negati-

vere Attitüde entgegen als einem niederländischen Bürger? (4.Unterfrage). 
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3. Methode 

In diesem Kapitel wird an erster Stelle beschrieben, nach welchem For-

schungsdesign vorgegangen wurde (siehe Teilkapitel 3.1). Anschließend 

wird in Teilkapitel 3.2 auf den Fragebogen eingegangen, der im Zuge dieser 

Studie entwickelt worden ist. In Teilkapitel 3.3 wird näher erläutert, auf wel-

che Art und Weise die Datenerhebung stattgefunden hat und in Teilkapitel 

3.4 wird die Stichprobe beschrieben, die im Rahmen dieser Studie bestimmt 

wurde. Zum Schluss wird in Teilkapitel 3.5 dargelegt, anhand welcher statis-

tischer Methoden die Daten analysiert worden sind.     

 

3.1 Forschungsdesign 

Die methodische Vorgehensweise in dieser Studie ist deduktiv. So können 

den in Teilkapitel 2.6 formulierten Fragestellungen Vermutungen entnommen 

werden, welche aus dem in Teilkapitel 2.2 bis 2.5 vermittelten Wissensstand 

hervorgehen (vgl. Plooij, 2011). Um diese in den Forschungsfragen hypothe-

tisierten Zusammenhänge an der Realität zu überprüfen, wurde eine quanti-

tative Herangehensweise gewählt (vgl. Raithel, 2006), welche sich in einem 

Feldexperiment mit zwei Forschungskonditionen niederschlägt; einer experi-

mentellen Kondition und einer Kontrollkondition. So wurde den Studenten der 

Polizeiakademie Drachten ein Fragebogen unterbreitet, der ein Fallbeispiel 

enthält, in dem ein Bürger eine Verkehrsordnungswidrigkeit begangen hat. In 

der Fragebogenvariante der Experimentalgruppe wird die Verkehrsord-

nungswidrigkeit von einem Bürger mit einem polnischen Hintergrund began-

gen, in der Fragebogenvariante der Kontrollgruppe hat der fragliche Bürger 

einen niederländischen Hintergrund (vgl. Diekmann, 2012). 

Soll ein experimentelles Verfahren das Prädikat true experiment erhalten, ist 

es laut Den Hertog (2000) wichtig, dass die Probanden aus einer Population 

den Forschungskonditionen per Zufall zugewiesen werden, dass Variablen 

die eine verzerrende Auswirkung auf das Forschungsergebnis haben, kon-

trolliert werden können und dass ein Experiment nur eine einzige experimen-

telle Manipulation in sich birgt. Hinsichtlich der letztgenannten Anforderung 
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waren in dieser Studie bis auf den ethnischen Hintergrund des fraglichen 

Bürgers, alle im Fallbeispiel vermittelten Informationen für beide Forschungs-

konditionen identisch. Ferner wurden auch die beiden ersten von Den Hertog 

erwähnten wissenschaftlichen Normen in dieser Studie berücksichtigt (siehe 

Teilkapitel 3.2 und 3.4). Da die Probanden in beiden Konditionen aufgrund 

des Fallbeispiels ebenfalls die gleichen Fragebogenitems beantwortet haben, 

ließen sich die Forschungsergebnisse beider Gruppen letzten Endes mitei-

nander vergleichen (vgl. Brinkman, 2011). Somit konnte eruiert werden, ob 

eine von einem polnischen Bürger begangene Verkehrsordnungswidrigkeit 

tatsächlich mit einer (höheren) Geldstrafe, bzw. einer negativeren Attitüde 

auf Seiten der Studenten der Polizeiakademie Drachten einher geht15. Weil 

die Schlüsse, die diesbezüglich gezogen wurden, aussagekräftig und gene-

ralisierbar sein sollten, wurde darauf geachtet, dass möglichst viele Proban-

den in beiden Forschungskonditionen gewichtet vertreten waren (vgl. Babbie, 

1998). 

 

3.2 Fragebogenkonstruktion 

Im Folgenden wird zuerst beschrieben, wie das oben erwähnte Fallbeispiel 

konzipiert worden ist. Danach wird erklärt, in welche Fragebogenitems die in 

Teilkapitel 2.6 erwähnten Forschungsfragen umgesetzt worden sind. An-

schließend wird dem Leser näher gebracht, welche Angaben zur Person des 

Probanden abgefragt wurden und in welchem Rahmen der Fragebogen den 

Studenten der Polizeiakademie Drachten präsentiert wurde. Zum Schluss 

wird noch auf die Verifikation des Fragebogens eingegangen. 

Bei der Beschreibung der Fragebogenkonstruktion wird stets auf eine deut-

sche Übersetzung der beiden Fragebogenvarianten verwiesen. Dabei findet 

sich die deutsche Übersetzung des Fragebogens für die Experimentalgruppe 

im 1. Anhang wieder und die deutsche Übersetzung des Fragebogens für die 

Kontrollgruppe im 2. Anhang. Ferner ist die niederländischsprachige originale 

Fragenbogenvariante für die Experimentalgruppe im 3. Anhang aufgenom-

                                                           
15

 Um dies so sauber wie möglich feststellen zu können, wurde dafür gesorgt, dass die Versuchsper-
sonen in der jeweiligen Forschungskondition beim Ausfüllen des Fragebogens nicht wussten, dass es 
noch eine weitere Forschungskondition gab, zu der später ein Vergleich hergestellt wurde.  
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men worden und die niederländischsprachige originale Fragebogenvariante 

für die Kontrollgruppe im 4. Anhang. 

 

3.2.1 Fallbeispiel 

In dem für diese Studie konzipierten Fallbeispiel wird angenommen, dass der 

bezügliche Proband, der den Fragebogen ausfüllt, zusammen mit einem Kol-

legen auf Streife ist und beobachtet, wie ein Bürger mit seinem Kraftfahrzeug 

eine Verkehrsordnungswidrigkeit begeht. Wie oben erwähnt, sind dabei zwei 

Varianten erstellt worden; eine, in der der fragliche Bürger einen polnischen 

Hintergrund hat und eine, in der der besagte Bürger einen niederländischen 

Hintergrund hat. Da befürchtet wurde, dass ein zu starker und direkter (wort-

wörtlicher) Hinweis auf die Ethnie des fraglichen Bürgers bei der späteren 

Beantwortung der Fragebogenitems zu sozial erwünschten Antworten führen 

könnte, wurde in den beiden Varianten subtiler auf den betreffenden ethni-

schen Hintergrund des Bürgers aufmerksam gemacht. So wurde dem Pro-

banden ein Foto von dem Auto gezeigt mit dem die Verkehrsordnungswidrig-

keit begangen wurde. Für die Probanden in der Experimentalgruppe war dies 

(durch Photoshop) mit einem polnischen Autokennzeichen versehen (siehe 

Abbildung 1a auf Seite 34) und für die Kontrollgruppe (ebenfalls über Pho-

toshop) mit einem niederländischen Kennzeichen (siehe Abbildung 1b auf 

Seite 34)16. Dabei wurde eine Nahaufnahme aus einem Winkel gemacht, aus 

dem vor allem das polnischen Autokennzeichen mit dem PL-Kürzel  und das 

niederländische Kennzeichen mit dem NL-Kürzel gut zu sehen waren17. 

 

                                                           
16

 Im Zuge der späteren Vergleichbarkeit der beiden Forschungskonditionen wurden Abbildung 1a 
und 1b exakt den gleichen Modifikationen unterzogen. So wurde auch das authentische niederländi-
sche Kennzeichen des Fahrzeugs anhand einer Photoshopbearbeitung durch ein anderes ersetzt.  
17 Bei dieser Herangehensweise ist den Probanden nicht wörtlich mitgeteilt worden, dass es sich bei 

dem Auto mit niederländischem Kennzeichen um einen „Bioniederländer“ und bei dem Fahrzeug mit 

polnischem Autokennzeichen um einen „Biopolen“ handelte. Da jedoch in der Praxis die meisten 

Autos mit niederländischem, bzw. polnischem Kennzeichen von niederländischstämmigen, bzw. 

polnischstämmigen Personen gefahren werden, wurde in dieser Untersuchung davon ausgegangen, 

dass die Versuchspersonen anhand des fraglichen Kennzeichens auch auf die vermeintliche nieder-

ländische/polnische Abstammung des Autofahrers schließen würden.  
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Abbildung 1a
18

, 
19

    Abbildung 1b 

 

Um an ein Foto von einem polnischen Autokennzeichen heranzukommen, 

wurde auf der Straße ein fremder polnischer Autofahrer (Besitzer eines blau-

en Opel Astra) gefragt, ob es erlaubt sei für wissenschaftliche Zwecke eine 

Aufnahme von seinem Nummernschild zu machen. Dabei wurde vom Autor 

dieser Arbeit ganz klar erläutert, worum es in dieser Studie geht. Nachdem 

der fragliche Autofahrer zugestimmt hatte, wurde das Kennzeichen auf der 

Abbildung 1a fotografiert. Auf der Abbildung 1b ist das Autokennzeichen des 

Autors dieser Arbeit zu sehen (Besitzer eines grünen Volkswagen Golf 4). Da 

die Kennzeichen, welche auf den Abbildungen 1a und 1b zu sehen sind, in 

Wirklichkeit zu ganz anderen Fahrzeugen gehören,  geht es in beiden Fällen 

also um eine fiktive Kennzeichen-Fahrzeug-Kombination. 

Hinsichtlich der begangenen Verkehrsordnungswidrigkeit wurde den Proban-

den noch ein weiteres Foto gezeigt, auf dem deutlich zu sehen ist, welche 

Verkehrsübertretung der polnische, bzw. niederländische Autofahrer20 be-

gangen hatte (siehe Abbildung 2a und 2b auf Seite 35)21. Der Grund dafür, 

                                                           
18

 Damit die beiden Autokennzeichen für die Versuchspersonen gut sichtbar waren, wurden die Fo-
tos 1a und 1b in den jeweiligen Fragebogenvarianten in einem größeren Format abgebildet als sie an 
dieser Stelle zu sehen sind (siehe Anhang 1, Seite 81 und Anhang 2, Seite 90). 
19

 Aus Gründen des Datenschutzes und der Vertraulichkeit ist der mittlere Teil des polnischen und 
niederländischen Kennzeichens in dieser Veröffentlichung auf allen Abbildungen anonymisiert wor-
den. 
20

 Da ein auf Abbildung 1 gezeigtes Fahrzeug ohne Fahrer(in) hinsichtlich der später geschilderten, 
von einem Autofahrer begangenen Verkehrsordnungswidrigkeit, vermutlich unlogisch auf die Ver-
suchsperson gewirkt hätte, ist auf der 1. Abbildung vage ein Autofahrer männlichen Geschlechts zu 
erkennen. Ein möglicher, hiermit einhergehender Einfluss auf die Forschungsergebnisse musste da-
bei in Kauf genommen werden.  
21

 Im Zuge der Vergleichbarkeit der beiden Forschungskonditionen wurden die Abbildungen 2a und 
2b ebenfalls den gleichen Photoshop-Modifikationen unterzogen. 
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dass die Verkehrsordnungswidrigkeit abgebildet und nicht mit Worten be-

schrieben wurde, ist zweifach motiviert. So wurde davon ausgegangen, dass 

eine abgebildete Situation weniger Fehlinterpretationen auf Seiten der Pro-

banden nach sich ziehen würde. Weiter wurde angenommen, dass die Dar-

stellung der Abbildung 1a, bzw. 1b weniger Fragen und Misstrauen bei den 

Probanden hervorrufen würde, wenn noch ein weiteres Foto gezeigt wird. 

 

    

Abbildung 2a
22

     Abbildung 2b  

 

Um bei der Interpretation der später erhobenen Daten mögliche Unterschie-

de zwischen den beiden Forschungskonditionen tatsächlich dem ethnischen 

Hintergrund des Bürgers zuschreiben zu können, galt es hinsichtlich der Dar-

stellung der Verkehrsordnungswidrigkeit (im Rahmen der internen Validität) 

potenzielle Einflüsse störender Faktoren zu minimieren (vgl. Campbell & 

Stanley, 1967). So wurden mögliche verzerrende Wirkungen, welche von 

dem bezüglichen Fahrzeug, dem Ort an dem die Ordnungswidrigkeit began-

gen wurde, der Verkehrssituation und der Höhe des geltenden Bußgeldes 

ausgehen könnten, reduziert.  

Was das abgebildete Kraftfahrzeug betrifft, wurde den Probanden die be-

gangene Verkehrsordnungswidrigkeit im Fallbeispiel anhand eines (durch-

schnittlichen)  Mittelklassefahrzeugs geschildert (Volkswagen Golf 5 einfa-

cher Ausführung). Laut Çankaya (2012) bringen Polizeibeamte nämlich in 
                                                           
22

 Die Fotos 2a und 2b wurden in  den jeweiligen Fragebogenvarianten in einem größeren Format 
abgebildet als sie an dieser Stelle zu sehen sind, damit die Versuchspersonen sich ein gutes Bild von 
der begangenen Verkehrsordnungswidrigkeit machen konnten (siehe Anhang 1, Seite 81 und Anhang 
2, Seite 90). 
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ihrer täglichen Arbeitspraxis vor allem Autofahrern in älteren, abgenutzten 

und (überdurchschnittlich) luxuriösen Fahrzeugen Aufmerksamkeit entgegen. 

Wäre diese Studie somit anhand eines erheblich älteren oder neueren Wa-

gens durchgeführt worden, hätten mögliche Stereotypen und Vorurteile, die 

mit einem solchen Auto einhergehen, eine verzerrende Auswirkung auf die 

Forschungsergebnisse haben können.   

Um dafür zu sorgen, dass potenzielle Stereotypen und Vorurteile über den 

Ort, an dem das Foto von der abgebildeten Verkehrssituation aufgenommen 

wurde, nicht zum Störfaktor werden konnte, wurde dieser im Fallbeispiel 

nicht erwähnt. Außerdem wurde durch eine Photoshop-Bearbeitung das 

Straßennamenschild, das auf den Abbildungen 2a und 2b zu sehen ist, un-

lesbar gemacht.  

Im Hinblick auf die Verkehrslage ist absichtlich eine übersichtliche und ruhige 

Situation abgebildet worden (ohne z.B. Berufsverkehr, einer nah gelegenen 

Schule, unbeaufsichtigte Kinder auf der Straße, etc.). Somit konnte ausge-

schlossen  werden, dass die Probanden in beiden Forschungskonditionen 

bei der Beantwortung der Fragebogenitems ein Bußgeld aufgrund einer kon-

kreten Gefahrenlage verhängt hätten.  

Weiter wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeit gezeigt, die sowohl in den 

Niederlanden als auch in Polen eine eindeutige Verkehrsübertretung darstellt 

(Einfahrverbot ignorieren). So konnten die Probanden in den beiden For-

schungskonditionen beim Beantworten der Fragebogenitems davon ausge-

hen, dass der fragliche Bürger gewusst haben muss, dass er eine Verkehrs-

ordnungswidrigkeit begangen hatte.  

Bei der Erstellung des Fallbeispiels wurde auch der Höhe der Bußgeldsum-

me Rechnung getragen. So wird in den Niederlanden für das Ignorieren ei-

nes Einfahrverbotes ein Bußgeld von 130 Euro verhängt, ein Betrag der nach 

den herrschenden niederländischen Maßstäben im mittleren Bereich der 

Bußgeldsummen liegt (www.boetes.nl). Wäre das Fallbeispiel anhand einer 

Verkehrsordnungswidrigkeit konzipiert worden, mit der ein Bußgeld im obe-

ren oder unteren Bereich verbunden ist, hätte dies das Antwortverhalten der 

Probanden bei der Beantwortung der Fragebogenitems beeinflussen können. 

http://www.boetes.nl/
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So hätten die Versuchspersonen in den beiden Forschungskonditionen un-

abhängig vom Hintergrund des fraglichen Bürgers womöglich eher ein Buß-

geld verhängt, wenn sich dies auf eine niedrigere Summe belaufen hätte und 

hätte das Verhängen eines höheren Bußgeldes vermutlich für sowohl die 

Probanden in der Experimentalgruppe wie auch die Versuchspersonen in der 

Kontrollgruppe eine Hemmschwelle dargestellt.    

Hinsichtlich der Autokennzeichen wurde angenommen, dass sowohl von 

dem polnischen Nummernschild (siehe  Abbildungen 1a und 2a) als auch 

von dem niederländischen Autokennzeichen (siehe Abbildungen 1b und 2b) 

keine verzerrende Wirkung ausgeht. Auch wenn an einem polnischen Auto-

kennzeichen zu erkennen ist, wo in Polen ein Kraftfahrzeug zugelassen ist, 

war es eher unwahrscheinlich, dass die Probanden in der Experimentalgrup-

pe wissen würden, dass der polnische Bürger im Fallbeispiel aus der Klein-

stadt Chojnice (in der Woiwodschaft Pommern) stammte oder dass dieser 

Ort bestimmte Stereotypen bzw. Vorurteile bei diesen Versuchspersonen 

hervorrufen würde. Das niederländische Nummernschild konnte ebenfalls 

keine störende Auswirkung nach sich ziehen, da an niederländischen Auto-

kennzeichen nicht erkannt werden kann,  wo ein Auto zugelassen ist.   

Was die weitere Ausgestaltung des Fallbeispiels angeht, wurde nach der 

Darbietung der beiden Abbildungen gesagt, dass der Proband, der den Fra-

gebogen ausfüllt, auf den fraglichen Bürger zugeht und ihn auf sein ord-

nungswidriges Verhalten anspricht. Dazu wurde u.a. ein Dialog zwischen 

dem Probanden und dem fraglichen Bürger verfasst. In der Fragebogenvari-

ante der Experimentalgruppe wurde der Dialog auf Englisch wiedergegeben, 

in der Fragebogenvariante der Kontrollgruppe auf Niederländisch. Der Grund 

für die Aufzeichnung des Dialogs war, dass Versuchspersonen die in der Ex-

perimentalgruppe das polnische Autokennzeichen übersehen hatten, durch 

das verfasste englischsprachige Zwiegespräch noch mal subtil auf den al-

lochthonen Hintergrund des polnischen Bürgers hingewiesen wurden. Somit 

wurden sie noch vor der Beantwortung der Fragebogenitems indirekt aufge-

fordert, sich die Abbildungen 1a und 2a aufs Neue anzuschauen.  

Im Hinblick auf den Inhalt des Dialogs wurde dem fraglichen Bürger einzig 

und allein der Sachverhalt der begangenen Verkehrsübertretung von der  
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Polizei, bzw. dem Probanden mitgeteilt, ohne dass diesbezüglich eine 

Rechtsfolge erwähnt wurde. So blieb dem Probanden bei der späteren Be-

antwortung der Fragebogenitems die Möglichkeit, im Rahmen seines Ermes-

sensspielraums sowohl ein Bußgeld zu verhängen als auch eine Verwarnung 

zu erteilen.  

Um genauer feststellen zu können, ob die in Teil(kapitel) 2.2 und 2.5.3  er-

wähnten Stereotypen über Polen, hinsichtlich der oben beschriebenen Ord-

nungswidrigkeit eine polizeiliche Ungleichbehandlung nach sich ziehen, wur-

den im Anschluss an eine von Banaji, Hardin & Rothman (1993) beschriebe-

ne Vorgehensweise noch einige Informationen in das Fallbeispiel eingebaut, 

welche die potenziellen negativen Stereotypen über Polen bei den Proban-

den in der Experimentalgruppe aktivieren sollten. Laut Banaji et al. (1993) 

können herrschende Stereotypen über eine bestimmte Gruppe nämlich aus-

gelöst werden, wenn angebotene stereotype Informationen auf die soziale 

Kategorie dieser Gruppe  zutreffen (vgl. auch Teilkapitel 2.4). So wurde im 

Fallbeispiel beschrieben, dass der betreffende Bürger23 den Probanden ver-

ärgert anschaut, wenn dieser anlässlich der Verkehrsübertretung mit dem 

fraglichen Bürger in Kontakt tritt. Außerdem wurde behauptet, dass der be-

sagte Bürger sich nicht direkt kooperationsbereit zeigt, wenn der Proband ihn 

im weiteren Verlauf des oben erwähnten Dialogs nach dem Grund der be-

gangenen Verkehrsordnungswidrigkeit fragt und ihn auffordert, seinen Füh-

rerschein und die Fahrzeugpapiere vorzuzeigen.  

Da eine überzogene negative Reaktion des fraglichen Bürgers womöglich 

dazu geführt hätte, dass die Probanden in beiden Forschungskonditionen bei 

der Beantwortung der Fragebogenitems (unabhängig vom ethnischen Hin-

tergrund des Bürgers) ein (höheres) Bußgeld verhängt hätten, ist das be-

schriebene negative Verhalten absichtlich auf die zwei oben erwähnten non-

verbalen Handlungen beschränkt worden. Außerdem wurde im weiteren Ver-

lauf der Fallbeschreibung angemerkt, dass der betreffende Bürger sich dem 

Probanden gegenüber allmählich kooperationsbereiter zeigt, indem er bei 

wiederholter Nachfrage doch die geforderten Papiere vorzeigt, eine glaub-

                                                           
23

 Da das Fallbeispiel bis auf die Abbildungen 1a/b und 2a/b für beide Forschungskonditionen iden-
tisch ist, wird mit dem „betreffenden Bürger“ in der Kontrollgruppe der niederländische und in der 
Experimentalgruppe der polnische Autofahrer gemeint. 
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würdige Erklärung für sein Fehlverhalten abgibt und sich letzten Endes beim 

Probanden entschuldigt (siehe Anhang 1, Seite 80 – 82 für das 

spiel24). 

Selbstverständlich können die im vorigen Absatz beschriebenen „Auslöser“ 

auch bei den Probanden in der Kontrollgruppe mögliche negative Stereoty-

pen über den niederländischen Bürger aktivieren. Da jedoch die polnischen 

Bürger in den Niederlanden im Gegensatz zu den bioniederländischen Bür-

gern insbesondere des Fehlverhaltens bezichtigt werden (siehe Teil(kapitel) 

2.2 und 2.5.3), ist es wahrscheinlich, dass der verärgerte Blick des fraglichen 

Bürgers und dessen anfangs fehlende Kooperationsbereitschaft bei den Pro-

banden in der Experimentalgruppe eine stärkere Auswirkung hat.  

 

3.2.2 Umsetzung der Unterfragen in die Fragebogenitems 

Da in den Unterfragen 1 bis 3 auf das Verhalten der Probanden fokussiert 

wird und es bei der Unterfrage 4 um ihre Attitüde geht, wird gesondert auf die 

Umsetzung der 4. Unterfrage eingegangen. Im Teil 3.2.2.1 wird dem Leser 

daher näher gebracht, in welche Fragebogenitems sich die ersten drei Unter-

fragen niederschlagen. Im Anschluss wird in Teil 3.2.2.2 diesbezüglich ein-

gegangen auf die Unterfrage 4.    

 

3.2.2.1 Umsetzung der Unterfragen 1 bis 3 

Hinsichtlich der 1. Unterfrage gibt es, wie in Teil 2.6.1 erwähnt, zwei Möglich-

keiten auf eine Ordnungswidrigkeit zu reagieren, wenn nach dem jetzigen 

Bußgeldsystem vorgegangen wird. So wurde der Proband in Bezug auf das 

beschriebene Fallbeispiel gefragt, ob er dem betreffenden Bürger ein Buß-

geld von 130 Euro oder eine Verwarnung erteilen würde (1. Fragebogeni-

tem).   

                                                           
24

 An dieser Stelle und im Folgenden wird bei der Erläuterung der Fragebogenkonstruktion nur noch 
auf den 1. Anhang dieser Arbeit verwiesen, da (bis auf die beiden im Fallbeispiel gezeigten Abbildun-
gen) die Fragebogenvariante der Experimentalgruppe und die Fragebogenvariante der Kontrollgrup-
pe identisch sind. 
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Um dafür zu sorgen, dass die Versuchspersonen im Hinblick auf die 3. Unter-

frage, die Höhe des Bußgeldes selbst so unvoreingenommen wie möglich 

bestimmen würden, wurden sie anschließend an die Beantwortung des 1. 

Fragebogenitems gebeten auszufüllen, welche Bußgeldsumme sie ange-

sichts der im Fallbeispiel beschriebenen begangenen Ordnungswidrigkeit für 

angemessen halten (2. Fragebogenitem). Erst danach wurden die Proban-

den im Zuge der 2. Unterfrage gefragt, wie sie handeln würden, wenn sie 

nach dem variablen Bußgeldsystem, neben der Erteilung einer Verwarnung, 

die Wahl aus drei unterschiedlich hohen Bußgeldsummen hätten (3. Frage-

bogenitem).  

Was die Antwortkategorien  des 3. Fragebogenitems angeht, wurden die Un-

terschiede zwischen den drei Bußgeldsummen eher gering gefasst (90 Euro, 

110 Euro und 130 Euro). Der Hintergedanke dabei war, dass größere Diffe-

renzen wohlmöglich unglaubwürdig und praxisfern auf die Probanden gewirkt 

hätten, was die Ergebnisse hinsichtlich des 3. Fragebogenitems hätte verzer-

ren können (siehe Anhang 1, Seite 82 und 83 für die Umsetzung der Frage-

bogenitems 1 – 3).  

 

3.2.2.2 Umsetzung der Unterfrage 4 

Laut Perloff (1993) lassen Attitüden sich grobweg auf zwei Weisen messen; 

indem das Verhalten eines Probanden observiert wird (z.B. ohne dass er es 

merkt) und durch die Anwendung von Skalierungstechniken, welche u.a. in 

einen Fragebogen implementiert werden können. In dieser Studie wurde die 

Attitüde der Versuchspersonen auf die letztgenannte Art erfasst, nämlich an-

hand  der sogenannten Likert-Methode. Bei der Likert-Methode bekommen 

Probanden hinsichtlich eines Attitüdenobjektes Aussagen unterbreitet, die mit 

Hilfe einer Punkte-Skala25 bewertet werden (vgl. Likert, 1932). Die Methode 

hat sich allmählich in der Wissenschaft bewährt, da sie auf eine relativ un-

komplizierte Weise ein empirisches Vorgehen ermöglicht (vgl. Perloff, 1993). 

                                                           
25

 In dieser Untersuchung wurde eine 8-Punkte-Likert-Skala benutzt. So lässt eine solche Skala zu, 
dass Versuchspersonen die Fragebogenitems differenzierter beantworten können als bei z.B. einer  
4-, oder 6-Punkteskala (Dawes, 2008). Eine 10-Punkte-Skala wurde vermieden, da diese mit dem 
niederländischen Notensystem übereingestimmt hätte (welches von 10 bis 1 läuft). Letzteres hätte 
womöglich bei der Beantwortung der Fragebogenitems Verwirrungen auf Seiten der Probanden nach 
sich ziehen können.     



41 
 

Wären die Probanden in dieser Untersuchung anhand von Likert-Items direkt 

gefragt worden, was sie von dem fraglichen Bürger im Fallbeispiel halten, 

hätte dies vermutlich vor allem bei den Versuchspersonen in der Experimen-

talgruppe (die wie gesagt diesbezüglich mit einem polnischen Autofahrer 

konfrontiert wurden) zu Misstrauen führen können. Deshalb wurde die Attitü-

de der Probanden durch ein indirektes Verfahren gemessen. Dazu wurde auf 

die Antwort, welche die Probanden bei dem (dichotomen) 1. Fragebogenitem 

gegeben hatten zurückgegriffen und der fiktive Kollege, mit dem die Ver-

suchsperson laut Fallbeispielbeschreibung Streife fährt, eingesetzt. So wurde 

der betreffende Proband gebeten sich vorzustellen, dass nicht er, sondern 

der fiktive Kollege das Gespräch mit dem fraglichen Bürger im Fallbeispiel 

geführt hätte und dabei bezüglich des 1. Fragebogenitems anders gehandelt 

hätte, das heißt: eine Verwarnung erteilt hätte, wenn der Proband ein Buß-

geld verhängen würde und ein Bußgeld verhängt hätte, wenn die Versuchs-

person eine Verwarnung erteilen würde. 

Die Attitüde des Probanden hinsichtlich des fraglichen Bürgers im Fallbei-

spiel wurde anschließend eruiert, indem gemessen wurde, wie stark der Pro-

band geneigt wäre, den anders handelnden fiktiven Kollegen so zu beein-

flussen, dass dieser in einer künftigen gleichen Situation genauso agieren 

würde wie der Proband es im Hinblick auf die 1. Forschungsfrage tun würde 

(vgl. Visser, Krosnick & Simmons, 2003). Dabei galt es zu prüfen, ob die 

Versuchspersonen, die in Bezug auf das Fallbeispiel ein Bußgeld verhängen 

würden, in der Experimentalgruppe stärker als in der Kontrollgruppe die Nei-

gung hätten, den fiktiven Kollegen zu beeinflussen (und so stärker zuunguns-

ten des polnischen Bürgers handeln würden). Im Umkehrschluss sollte un-

tersucht werden, ob die Versuchspersonen, die dem betreffenden Bürger im 

Fallbeispiel eine Verwarnung erteilt hätten, in der Kontrollgruppe stärker als 

in der Experimentalgruppe geneigt wären, soziale Beeinflussung anzuwen-

den (und so stärker zugunsten des niederländischen Bürgers agieren wür-

den). 

Neben der Frage, wie stark der Proband geneigt wäre, den fiktiven Kollegen 

zu beeinflussen, wurde noch ein weiteres Maß in den Fragebogen eingebaut, 

um die Attitüde der Versuchspersonen hinsichtlich des fraglichen Bürgers im 
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Fallbeispiel zu erfassen. So wurde der Proband gefragt, inwiefern die Tatsa-

che, dass der fiktive Kollege in Bezug auf das 1. Fragebogenitem anders 

handeln würde seiner Meinung nach ihr Arbeitsverhältnis beeinträchtigen 

würde (vgl. Byrne, Griffitt, Hudgins, Reeves, 1969; Byrne & Nelson, 1965). 

Dabei wurde untersucht, ob die Versuchspersonen die ein Bußgeld verhän-

gen würden, in der Experimentalgruppe stärker als in der Kontrollgruppe der 

Ansicht wären, dass eine vom Kollegen erteilte Verwarnung sich negativ auf 

die Arbeitsbeziehung auswirken würde. Außerdem wurde im Umkehrschluss 

geprüft, ob die Probanden, die eine Verwarnung erteilen würden, in der Kon-

trollgruppe stärker als in der Experimentalgruppe der Meinung wären, dass 

ein vom Kollegen verhängtes Bußgeld das Arbeitsverhältnis belasten würde. 

Die Attitüde des Probanden wurde durch insgesamt acht Items gemessen. 

Dabei wurden Probanden, die hinsichtlich des 1. Fragebogenitems dem frag-

lichen Bürger ein Bußgeld verhängen würden, in beiden Fragebogenvarian-

ten auf die Fragebogenitems 4 bis 11 verwiesen, bei denen sie mit einem 

fiktiven Kollegen konfrontiert wurden, der eine Verwarnung erteilt hätte. Die 

Versuchspersonen, die im Hinblick auf das 1. Fragebogenitem dem bezügli-

chen Bürger eine Verwarnung erteilen würden, wurden dagegen in beiden 

Fragebogenvarianten nach der Beantwortung der ersten drei Fragebogeni-

tems zu den Fragebogenitems 12 bis 19 weitergeleitet (siehe Anhang 1, Sei-

te 83). Bei diesen Fragebogenitems wurde exakt das Gleiche gemessen wie 

bei den Fragebogenitems 4 bis 11, nur wurde behauptet, dass der fiktive Kol-

lege ein Bußgeld verhängt hätte. 

Im Folgenden wird näher auf das Zustandekommen der acht Fragebogeni-

tems eingegangen. Dabei wird zuerst beschrieben, welche Überlegungen 

den Items, die hinsichtlich der sozialen Beeinflussung entwickelt worden 

sind, zugrunde liegen. Anschließend wird dem Leser näher gebracht, welche 

Fragebogenitems in Bezug auf das Arbeitsverhältnis im Fragebogen mit auf-

genommen worden sind.  

French & Raven (1959) definieren soziale Beeinflussung als einen Zwang, 

der auf eine Person ausgeübt wird, mit dem Ziel eine Veränderung in ihren 

Verhaltensweisen, Ansichten, Attitüden, Zielen, Bedürfnissen und Werten 

herbeizuführen. Um die potenzielle soziale Beeinflussung auf Seiten der 
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Probanden zu erfassen, galt es validierte, bereits existierende Skalen heran-

zuziehen, welche sich für das Messen sozialer Beeinflussung in Arbeitsbe-

ziehungen eignen. In Betracht kamen diesbezüglich die Items des POIS 

(Profiles of Organizational Influence Strategies) (Kipnis, Schmidt & Wilkinson, 

1980), ein Instrument, auf das bereits in über 350 wissenschaftlichen Artikeln 

zurückgegriffen worden ist (Alonso, 2010) und mit dem die soziale Beeinflus-

sung in sowohl top-down, bottom-up, als auch lateralen Arbeitsbeziehungen  

aufgedeckt werden kann (Huczynski, 2013). 

Das POIS-Instrument von Kipnis, Schmidt & Wilkinson (1980) enthält nach 

einigen Modifizierungen letzten Endes 7 Skalen, die sich auf die folgenden 

Beeinflussungsstrategien beziehen: Assertiveness (von nun an als „Durch-

setzen“ erwähnt) , (Ein)Schmeicheln, Argumentieren, Sanktionieren, Austau-

schen, Einschalten höherer Instanzen und Koalitionsbildung (vgl. Kipnis, 

Schmidt, Swaffin-Smith & Wilkinson, 1984).  

In den nächsten Absätzen wird jede der sieben Skalen, bzw. Strategien nä-

her erläutert26. 

Die Strategie des Durchsetzens bezieht sich auf Verhalten, bei dem versucht 

wird, das Gegenüber einzuschüchtern. Somit werden (manchmal in verärger-

tem Ton) klare Anforderungen geäußert und es wird dem Gesprächspartner 

gegenüber so getan, als hätte man das Sagen und erwarte, dass der Ge-

sprächspartner sich den Forderungen zu beugen habe.  

Kommt die Strategie des (Ein)Schmeichelns zum Tragen, wird versucht, das 

Gegenüber für das Erreichen eigener Zwecke positiv zu stimmen. Dazu wird 

z.B. zweckmäßig freundliches Verhalten aufgewiesen oder es wird beim Äu-

ßern eines Anliegens der richtige Moment abgewartet.  

Die Strategie des Argumentierens nimmt Bezug auf das Argumentieren an-

hand von Fakten, Logiken und Daten, welches das Handeln eines Gegen-

übers in die gewünschte Richtung lenken soll. Demnach beziehen Macht-

                                                           
26

 Zur Erläuterung der 7 POIS-Skalen ist die folgende Quelle herangezogen worden: Duyar, I., Aydin, I. 
& Pehlivan, Z. (2009). Analyzing principal Influence Tactics from a Cross-Cultural Perspective: Do 
preferred Influence Tactics and Targeted Goals differ by National Culture? In: A. W. Wiseman (Hrsg.). 
Educational Leadership: Global Contexts and International Comparisons (S. 191 – 221). Bingley: Eme-
rald Group Publishing Limited. 
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quellen sich auf Sachverstand und die Fähigkeit sich glaubhaft auszudrüc-

ken. 

Was das Sanktionieren angeht, werden Belohnungen und Strafen eingesetzt 

damit das Gegenüber sich in die gewünschte Richtung bewegt. Somit bezie-

hen Sanktionen sich auf einen für das Gegenüber erwünschten Vorteil oder 

eine ungewollte Konsequenz. 

Beim Austauschen geht es darum, den Gesprächspartner durch eine Ver-

handlung und den Austausch von Gunsten umzustimmen. So kann ein Ge-

genüber z.B. daran erinnert werden, dass es der Partei, die nach der Technik 

des Austauschens vorgeht, noch etwas schuldig ist. 

Werden höhere Instanzen eingeschaltet, werden Personen, die eine höhere 

hierarchische Position als das Gegenüber bekleiden, eingesetzt, um das ge-

wünschte Ziel zu erreichen. Wichtig dabei ist, dass dazu Personen herange-

zogen werden, die tatsächlich Macht über den anderen ausüben können. 

Wird nach der Koalitionsbildung vorgegangen, werden zahlreiche Personen 

mobilisiert, die gemeinsam mit demjenigen, der die Technik anwendet, die 

gegnerische Partei umzustimmen sollen. Somit kommt es bei dieser Technik 

darauf an, dass der Anwender über die Fähigkeit verfügt, Allianzen zu knüp-

fen. 

Da die oben beschriebenen sieben Beeinflussungsstrategien im Hinblick auf 

die herrschende Polizeikultur, unter Polizisten vermutlich nicht alle gleich 

stark eingesetzt werden, wird im Folgenden zuerst auf die Organisationskul-

tur der Polizei eingegangen. Anhand dieser Erläuterung wird anschließend 

begründet, welche der sieben POIS-Skalen in den Fragebogen dieser Studie 

zum Messen der Attitüde mit eingebunden worden sind.   

Die Organisationskultur der Polizei kann als überwiegend maskulin bezeich-

net werden. So nehmen Wettbewerbsfähigkeit, Status und härtere Formen 

der Kommunikation einen hohen Stellenwert ein (vgl. Sonneveld et al., 2009; 

vgl. auch Wilde & Rustemeyer, 2007). Weiter meint  Twersky-Glasner (2005), 

dass es innerhalb der polizeilichen Organisation als schwach empfunden 
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wird, wenn Polizisten ihre Gefühle zeigen. Dahingegen sind Mut und Ent-

schlossenheit unter Polizisten wichtige Tugenden (Van der Torre, 2011).  

Werden die hier beschriebenen Kulturelemente mit dem Attraction-Selection-

Attrition-Model von Schneider verbunden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 

dass auch Polizeibeamte generell als überwiegend maskulin eingestuft wer-

den können. So üben maskuline Organisationskulturen eine stärkere Anzie-

hungskraft auf einen maskulineren Menschentyp aus der sich demnach be-

wirbt (attraction). Im Umkehrschluss ist es wahrscheinlich, dass eine Organi-

sation mit einer maskulin geprägten Organisationskultur eher maskulinere 

Bewerber einstellt (selection). Hinsichtlich der 3. Komponente des Modells 

(attrition) werden Mitarbeiter, die nach der Einstellung doch keinen Bezug zur 

maskulinen Organisationskultur finden, die Organisation wieder verlassen 

(Schneider, Smith & Goldstein, 2000). 

Was die sieben oben beschriebenen Beeinflussungsstrategien angeht, ist es 

im Hinblick auf die angenommene stärkere maskuline Prägung der Polizei-

beamten wahrscheinlich, dass die Probanden in dieser Studie eher die härte-

ren und direkteren Beeinflussungstechniken anwenden würden. Laut Kaul 

(2003) sind es vor allem die Strategien des Durchsetzens und des Argumen-

tierens, die in einer dyadischen Arbeitsbeziehung zu den härteren Beeinflus-

sungstechniken gerechnet werden können. 

Zum Messen der potenziellen Anwendung der Strategien des Durchsetzens 

und des Argumentierens wurden in dieser Untersuchung die bezüglichen 

Items des sogenannten Schriesheim and Hinkin Revised POIS herangezo-

gen. So haben Schiesheim & Hinkin noch einmal vier Kontrollstudien durch-

geführt, in denen die von Kipnis et al. (1980) entwickelten POIS-Skalen an-

hand exploratorischer Faktoranalysen psychometrisch weiter ausgebessert 

worden sind. Dabei ist die ursprüngliche POIS-Skala des Sanktionierens auf-

gehoben worden und sind den 15 übrigen  POIS-Items drei von Schriesheim 

& Hinkin konzipierte Items hinzugefügt worden (Schriesheim & Hinkin, 1990; 

vgl. auch Alonso, 2010) (siehe Anhang 5). 

Was die Formulierung der (insgesamt 6) Items angeht, die sich im Schries-

heim and Hinkin Revised POIS auf die Strategien des Durchsetzens und des 
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Argumentierens beziehen, sind im Zuge der vorliegenden Studie dreierlei 

Modifikationen durchgeführt worden. So wurden die bezüglichen Items ers-

tens aus dem Englischen ins Niederländische übersetzt. Zweitens wurden sie 

dabei so formuliert, dass sie mit den gemachten Angaben im Fallbeispiel 

stimmig sind. Zum dritten wurde hinsichtlich der bezüglichen Items nicht kon-

form der Formulierung im Schrieseim and Hinkin Revised POIS gefragt, wie 

die Probanden dem fiktiven Kollegen gegenüber tatsächlich handeln würden, 

sondern wurden die Items so formuliert, dass eruiert werden konnte, wie sie 

geneigt wären zu handeln. Die letztere Modifikation wurde durchgeführt, da 

es laut De Blouw (2009) unter Polizisten nicht üblich ist, offen Kritik am Han-

deln eines Kollegen zu üben, zumal jeder Polizeibeamte seinen persönlichen 

Ermessensspielraum hat. Eine potenzielle Handlungsneigung gibt es abge-

sehen von einer möglichen unterlassenen geäußerten Reaktion jedoch im-

mer zu verzeichnen (siehe Anhang 1, Seite 84, bzw. Seite 86 für die Frage-

bogenitems mit denen die Neigung der Probanden zur sozialen Beeinflus-

sung gemessen wurde). 

Wie am Anfang dieses Teils angemerkt, wurde die Attitüde der Probanden 

hinsichtlich des im Fallbeispiel erwähnten fraglichen Bürgers noch anhand 

eines weiteren Verfahrens Gemessen, nämlich durch die Bewertung des Ar-

beitsverhältnisses zu dem fiktiven, anders handelnden Kollegen. Die Grund-

lage dieser Herangehensweise bezieht sich auf die sogenannte Similarity-

Attraction-Hypothesis, eine Theorie die besagt, dass Menschen, die hinsicht-

lich eines ihnen wichtigen Attitüdenobjektes die gleichen Attitüden besitzen, 

sich gegenseitig sympathischer sind (Byrne, 1969). So sagt die Hypothese 

im Umkehrschluss aus, dass Personen sich gegenseitig unsympathischer 

sind, wenn ihre Attitüden im Hinblick auf ihnen wichtige Angelegenheiten 

nicht in Einklang miteinander stehen. Wird also gemessen wie unsympa-

thisch z.B. eine Versuchsperson eine (fiktive) andere Person findet, die in 

Bezug auf ein bestimmtes Attitüdenobjekt eine unterschiedliche Attitüde hat, 

bzw. andersartig handelt, kann auf diese Weise festgestellt werden, wie 

wichtig der Versuchsperson das fragliche Attitüdenobjekt ist. Somit wird auf-

gedeckt welche Attitüde der Proband diesbezüglich selbst besitzt (vgl. Byrne, 

et al.,1969; Byrne & Nelson, 1965).    
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In Anlehnung an eine von Byrne & Nelson (1965) demonstrierte Vorgehens-

weise sind bezüglich der Arbeitsbeziehung zu dem anders agierenden, fikti-

ven Kollegen zwei Items in den Fragebogen mit aufgenommen worden. Bei 

dem ersten wird der Proband gefragt, inwiefern er den fiktiven Kollegen un-

sympathischer finden würde, wenn dieser im Hinblick auf die im Fallbeispiel 

begangene Ordnungswidrigkeit bezüglich des 1. Fragebogenitems anders 

handeln würde. Im Zuge des 2. Items wurde der Versuchsperson die Frage 

gestellt, inwiefern sie weniger gerne mit dem fiktiven Kollegen zusammenar-

beiten würde, wenn dieser in Bezug auf das 1. Fragebogenitems anders 

handeln würde (siehe Anhang 1, Seite 85, bzw. Seite 87 für die Fragebogeni-

tems mit denen festgestellt wurde, inwiefern die Probanden der Ansicht wa-

ren, dass das andersartige Handeln des fiktiven Kollegen ihr Arbeitsverhält-

nis beeinträchtigen würde). 

 

3.2.3 Angaben zur Person der Probanden 

Um nach der Datenerhebung kontrollieren zu können, inwiefern die Proban-

den in der Experimentalgruppe vom soziodemographischen Hintergrund her 

vergleichbar sind mit den Versuchspersonen in der Kontrollgruppe, haben die 

Probanden vor dem Beantworten der in Teil 3.2.2 beschriebenen Fragebo-

genitems, Angaben zum Geschlecht, zum Alter, zur Staatsangehörigkeit, zu 

Jahrgang und Vorbildungsniveau gemacht (siehe Anhang 1, Seite 80).  Wei-

ter wurden die Versuchspersonen am Ende des Fragebogens gefragt, ob sie 

ihre Emailadresse angeben wollten. So konnte der Autor dieser Arbeit nach 

dem Auswerten der Forschungsergebnisse, falls erforderlich, noch mal Kon-

takt zu den Probanden aufnehmen, um ein vertiefendes Interview zu führen27 

(siehe Anhang 1, Seite 85, bzw. 87).  

 

3.2.4 Rahmung des Fragebogens für die Versuchspersonen 

In der Fragebogeninstruktion wurde der Fragebogen den Probanden so prä-

sentiert, dass abgelenkt wurde vom eigentlichen Ziel dieser Studie: erfor-

                                                           
27

 Selbstverständlich wurde den Probanden dabei versichert, dass gemachte Angaben vertraulich 
behandelt und anonym in die Untersuchung mit einbezogen werden würden. Letztendlich sind die-
jenigen, die ihre Emailadresse gegeben haben, nicht noch mal kontaktiert worden. 
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schen, inwiefern polnische Bürger im Vergleich zu niederländischen Bürgern 

diskriminiert werden, wenn es um das Ahnden einer begangenen Verkehrs-

ordnungswidrigkeit geht. So wurden die Probanden nicht darüber informiert, 

dass es zwei Forschungskonditionen gab und es wurde behauptet, dass der 

Fragebogen im Rahmen des (möglicherweise einzuführenden) variablen 

Bußgeldsystems konzipiert worden war. Weiter wurde den Versuchsperso-

nen mitgeteilt, dass die Polizeiakademie Drachten untersuchen wollte, wel-

che Entscheidungen die Studenten hinsichtlich einer begangenen Verkehrs-

ordnungswidrigkeit im Allgemeinen treffen und dass demnach in Zusammen-

arbeit mit einem Dozenten der Hanzehogeschool Groningen28 (dem Autor 

dieser Arbeit) der vorliegenden Fragebogen erstellt worden war. Im An-

schluss an dieses Vorgehen  wurde am Ende der Fragebogeninstruktion erst 

der Name von einem Mitarbeiter der Polizeiakademie Drachten erwähnt, be-

vor der Name des Dozenten der Hanzehogeschool Groningen, bzw. Autors 

dieser Arbeit genannt wurde. Die Überlegung hinter dieser Vorgehensweise 

war, dass die Probanden die Fragebogenitems vielleicht weniger wahrheits-

gemäß beantwortet hätten, wenn sich in der Fragebogeninstruktion ein 

Nichtpolizist von außen vorgestellt hätte und sie gebeten hätte, den Frage-

bogen auszufüllen. 

Hinsichtlich der Forschungsergebnisse wurde den Probanden mitgeteilt, dass 

neben der Polizeiakademie Drachten und der Hanzehogeschool Groningen 

auch der Lehrstuhl für Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft 

an der Ruhr-Universität Bochum eine Version des Forschungsberichts erhal-

ten würde. Letzteres wurde damit begründet, dass der Dozent der Hanzeho-

geschool Groningen mit diesem Lehrstuhl verbunden ist (siehe Anhang 1, 

Seite 79 für die vollständige Fragebogeninstruktion).  

Was die Rahmung des Fragebogens für die Versuchspersonen angeht soll 

an dieser Stelle betont werden, dass den Probanden in der Fragebogenin-

struktion keine ethisch unvertretbaren Unwahrheiten mitgeteilt worden sind. 

So wurde tatsächlich erforscht, wie die Versuchspersonen nach dem variab-

len Bußgeldsystem vorgehen würden, hatte die Polizeiakademie Drachten 

                                                           
28

 Die Hanzehogeschool Groningen ist die größte Fachhochschule im Norden der Niederlande (siehe 
www.hanze.nl).  

http://www.hanze.nl/
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ein Interesse daran zu erfahren, wie (unterschiedlich) ihre Studenten auf eine 

und dieselbe begangene Verkehrsordnungswidrigkeit reagieren würden und 

ist der in der Fragebogeninstruktion erwähnte Mitarbeiter bei der Konzipie-

rung des Fragebogens aktiv als Sparringpartner aufgetreten. Außerdem war 

die Polizeiakademie mit der oben geschilderten Vorgehensweise einverstan-

den, sowie auch der Mitarbeiter dessen Name am Schluss der Fragebogen-

instruktion an erster Stelle erwähnt wurde.  

 

3.2.5 Verifikation des Fragebogens 

Da es für das Gelingen dieser Studie von großer Bedeutung war, dass die 

Studenten der Polizeiakademie Drachten nicht erfuhren, dass es zwei Fra-

gebogenvarianten gab, wurde beschlossen, nach der Fertigstellung des Fra-

gebogen keinen Pretest durchzuführen. Dieser hätte nämlich auf Seiten der 

Probanden im Nachhinein Fragen oder interne Diskussionen auslösen kön-

nen, die womöglich dem späteren Experiment geschadet hätten. Stattdessen 

wurde der Fragebogen im Zuge der Verifikation, zwei verschiedenen Fach-

experten unterbreitet. So hat ein Experte von der Polizeiakademie Drachten 

sich das Fallbeispiel noch mal angeschaut, um ein Feedback zum ange-

wandten Jargon und zum Realitätssinn der im Fallbeispiel geschilderten Si-

tuation abzugeben. Ferner hat ein Forschungsexperte der Hanzehogeschool 

Groningen die (niederländische) Formulierung der Fragebogenitems nochmal 

kontrolliert.  

Insgesamt wurde der Fragebogen von den beiden Experten als positiv be-

wertet. Die wenigen Verbesserungsvorschläge, die es hauptsächlich im Hin-

blick auf den angewandten Jargon gab, wurden dennoch vom Autor dieser 

Arbeit umgesetzt.  

Was die weitere Verifikation des Fragebogens angeht wurde nach der Da-

tenerhebung, für die acht Fragebogenitems, die für das Messen der Attitüde 

formuliert worden waren, eine VARIMAX-rotierte Faktoranalyse durchgeführt 

(vgl. Van Knippenberg & Siero, 1994). Diese wies aus, dass die Items, die für 
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jedes der drei Konstrukte29 formuliert worden waren, tatsächlich auf das je-

weilige Konstrukt zurückzuführen sind (siehe Anhang 6).  

Was die interne Konsistenz der Konstrukte angeht, gab es für die Strategie 

des Durchsetzens einen Cronbach’s Alpha-Wert von 0,56  zu verzeichnen. 

Für die Strategie des Argumentierens belief dieser sich auf 0,87. Da das 

Konstrukt des Arbeitsverhältnisses nur durch zwei Fragebogenitems abge-

deckt wurde, ist zwischen den beiden bezüglichen Items der Korrelationswert 

errechnet worden. Dieser war signifikant auf dem 1%-Niveau (r = .54, p < 

0,01).  

Nach Bland & Altman (1997) ist ein Cronbach’s Alpha-Wert hinreichend, 

wenn dieser sich zwischen 0,70  und 0,80 bewegt. Somit kann gefolgert 

werden, dass der Wert für die Strategie des Argumentierens über dem hier 

erwähnten Schwellenwert liegt. Der Cronbach’s Alpha-Wert für die Strategie 

des Durchsetzens befindet sich jedoch darunter. 

Laut Diekmann (2012) nimmt die Alpha-Reliabilität zu, je größer die Anzahl 

der Fragebogenitems ist, die es bei gleich hoher durchschnittlicher Interkor-

relation zu verzeichnen gibt. Da die Strategie des Durchsetzens nur durch 

drei Fragebogenitems abgedeckt wurde und deren Interkorrelationen im 

Durchschnitt alle ähnlich hoch sind (siehe Tabelle 3.1 auf Seite 51), wurden 

die Fragebogenitems trotz des zu niedrigen Cronbach’s Alpha-wertes beim 

Errechnen der Forschungsresultate doch zusammengenommen. Somit wer-

den dem Leser die Ergebnisse in Kapitel 4 auch für die Strategie des Durch-

setzens auf dem Konstruktniveau präsentiert. 

  

                                                           
29

 Die drei Konstrukte beziehen sich, wie im Teil 3.2.2.2 ausgeführt auf die Anwendung der Beeinflus-
sungsstrategie des Durchsetzens, der Beeinflussungsstrategie des Argumentierens und dem Bewer-
ten des Arbeitsverhältnisses. 
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Tabelle 3.1: Korrelationen zwischen den Items der Strategie des Durchsetzens

30
  

 

 Item- Kombination 7 & 15 Item- Kombination 8 & 16 Item- Kombination 9 & 17 

Item- Kombination 7 & 15 1   

Item- Kombination 8 & 16 .42** 1  

Item- Kombination 9 & 17 .47** .41** 1 

 

Anmerkung: **p < .01, N = 240 

 

3.3 Datenerhebung 

Die Datenerhebung hat anhand eines paper-and-pencil-Verfahren stattge-

funden, da es im Hinblick auf den experimentellen Charakter dieser Studie 

nicht möglich war, die Daten online zu erheben. Die Abbildungen im Fallbei-

spiel wurden dabei für beide Fragebogenvarianten in Farbe gedruckt, damit 

die Versuchspersonen das fragliche Autokennzeichen besser erkennen und 

einordnen konnten. 

Weil die Daten nur während der Unterrichtsstunden an der Polizeiakademie 

Drachten erhoben werden konnten, war es nicht möglich die Probanden 

durch eine Zufallsauswahl einzeln einer der beiden Forschungskonditionen 

zuzuteilen. Das Risiko, dass sich herumgesprochen hätte, dass es in dieser 

Untersuchung zwei Forschungskonditionen gibt, wäre nämlich bedeutend 

höher gewesen, wenn die beiden Fragebogenvarianten in jeder Klasse ver-

teilt worden wären. Somit wurde vor der eigentlichen Datenerhebung jede 

der insgesamt 14 vorhandenen Klassen in eine der beiden Forschungskondi-

tionen eingeteilt. 

Damit im Zuge der späteren Datenauswertung auch tatsächlich zwei ver-

gleichbare Gruppen entstehen würden, wurde bei der Zuweisung der Klas-

                                                           
30 Zur Errechnung der Cronbach’s Alpha-Werte wurde die Spaltung zwischen den Fragebo-

genitems 4-11 und deren Pendant aus der Item-Reihe 12-19 aufgehoben. Somit sind auch in 

der Tabelle 3.1 die Interkorrelationen zwischen den Item-Kombinationen 7 & 15, 8 & 16 

und 9 & 17 abgebildet worden. 
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sen an die beiden Forschungskonditionen darauf geachtet, dass in der Expe-

rimentalgruppe und der Kontrollgruppe gleich viele männliche wie weibliche 

Probanden eingeteilt wurden. Ferner wurde hinsichtlich der Vorbildung dafür 

gesorgt, dass den beiden Forschungskonditionen gleich viele Versuchsper-

sonen mit einem VMBO-3- wie VMBO-4-Hintergrund zugewiesen wurden.  

Da die Probanden dieser Studie auch aus drei verschiedenen Jahrgängen 

stammten (Studienbeginn 2011, 2012 und 2013), wurde bei der Zuweisung 

der Klassen ebenfalls diesem Aspekt Rechnung getragen.  

Das Alter der Versuchspersonen, sowie ihre Staatsangehörigkeit konnten bei 

der Einteilung, die vorab erstellt wurde nicht berücksichtigt werden, weil 

diesbezüglich keine einsehbaren Informationen vorlagen. Dennoch wurden 

die beiden Variablen, wie in Teil 3.2.3 erwähnt, im Fragebogen abgefragt, um 

nachträglich feststellen zu können, inwiefern die Experimental- und Kontroll-

gruppe im Hinblick auf die Altersstruktur und die Staatsangehörigkeit  der 

Probanden vergleichbar sind.   

Um das Risiko, dass sich trotz der oben beschriebenen Vorgehensweise 

herumsprechen würde, dass es in dieser Untersuchung zwei Forschungs-

konditionen gab, noch weiter zu reduzieren, wurden alle Daten an einem ein-

zigen Tag erhoben. Dazu haben zehn Dozenten der Polizeiakademie Drach-

ten die Fragebögen in einer ihrer Unterrichtsstunden verteilt und nachdem 

die Probanden den jeweiligen Fragebogen ausgefüllt hatten wieder einge-

sammelt. Anschließend bekam der Autor dieser Arbeit, der den ganzen Tag 

an der Polizeiakademie vor Ort war, die ausgefüllten Fragebögen von den 

Dozenten wieder überreicht. Es wurde auf diese Weise vorgegangen, weil 

es, wie in Teil 3.2.4 erläutert, die Forschungsdaten womöglich verzerrt hätte, 

wenn eine den Versuchspersonen fremde Person von außen in den Unter-

richt gegangen wäre und die Fragebögen verteilt hätte. 

Bevor die Daten in den Unterrichtsstunden am fraglichen Tag erhoben wur-

den, wurde noch eine kurze Versammlung einberufen, in der der Autor dieser 

Arbeit die betreffenden Dozenten der Polizeiakademie hinsichtlich der Da-

tenerhebung instruierte. Dabei wurde den Dozenten mitgeteilt, dass der Fra-

gebogen bereits mit einer klaren schriftlichen Instruktion versehen war (siehe 

Anhang 1, Seite 79) und dass sie die Probanden demnach nicht noch einmal 
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mündlich einzuweisen brauchten. Ferner wurden die Dozenten gebeten zu-

zusehen, dass die Probanden den Fragebogen allein und ohne sich auszu-

tauschen ausfüllen würden. Auch wurde den Dozenten mitgeteilt, dass sie 

selber nicht mit den Probanden über die Untersuchung sprechen sollten. 

Zum Schluss wurde der Stundenplan noch einmal kontrolliert um sicherzu-

gehen, dass jeder der Dozenten wusste, in welcher Unterrichtsstunde er/sie 

die Fragebögen verteilen sollte. Anschließend wurde jedem Dozenten für 

jede jeweilige Klasse ein Umschlag überreicht, in dem sich (konform der im 

Voraus erstellten Einteilung) genügend Fragebögen zu einer der beiden For-

schungskonditionen befanden. 

Da die Daten innerhalb eines Tages sukzessive erhoben wurden, konnte in 

den Klassen die der Experimentalgruppe zugewiesen worden waren keine 

Manipulationskontrolle durchgeführt werden. Hätte ein Dozent, bzw. der Au-

tor dieser Arbeit die betreffenden Versuchspersonen nach dem Ausfüllen des 

Fragebogens nämlich noch mal gesondert gefragt, inwiefern sie sich der Tat-

sache bewusst waren, dass es sich im Fallbeispiel um einen polnischen Au-

tofahrer handelte, wäre damit hervorgehoben worden, dass der allochthone 

Hintergrund des Bürgers in dieser Untersuchung eine wichtige Rolle spielt. 

Wäre diese Erkenntnis bei den Probanden durchgesickert, hätte es die For-

schungsergebnisse verzerren können, wenn auch Probanden aus anderen 

Klassen, vor dem Ausfüllen des Fragebogens davon erfahren hätten.  

Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Versuchspersonen in der 

Experimentalgruppe sich des polnischen Hintergrunds des im Fallbeispiel 

erwähnten Bürgers auch tatsächlich bewusst waren, wurde wie in Teil 3.2.1 

dargelegt, ein englischsprachiger Dialog in das Fallbeispiel eingebaut. Somit 

war es vermutlich auch weniger erforderlich, eine Manipulationskontrolle 

durchzuführen.  

 

3.4 Stichprobenbeschreibung  

Der Fragebogen ist insgesamt von 240 Studenten der Polizeiakademie 

Drachten ausgefüllt worden. Dabei befanden sich 120 Probanden in der Ex-

perimentalgruppe und 120 Versuchspersonen in der Kontrollgruppe. Im Fol-
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genden wird die soziodemografische Zusammensetzung für beide For-

schungskonditionen näher beschrieben. 

Hinsichtlich der Geschlechterverteilung wurde festgestellt, dass 66% der 

Probanden in der Experimentalgruppe männlichen und 34% weiblichen Ge-

schlechts waren. Von den Versuchspersonen in der Kontrollgruppe waren 

77% männlich und 23% weiblich. 

Was das Alter betrifft, waren in der Experimentalgruppe 78% der Probanden 

zwischen 18 – 30 Jahren, 14% zwischen 31 – 40 Jahren und 8% zwischen 

41 und 50 Jahren. In der Kontrollgruppe beliefen sich diese Prozentsätze 

bzw. auf 84%, 13% und 2%. 

Zur Staatsangehörigkeit wurde festgestellt, dass keine Versuchspersonen mit 

allochthonem Hintergrund an dieser Studie teilgenommen haben. Demnach 

gab es sowohl in der Experimentalgruppe als auch in der Kontrollgruppe nur 

Probanden mit niederländischem Hintergrund. 

In Bezug auf das Jahr des Studienbeginns stellte sich für die Experimental-

gruppe heraus, dass 18% der Probanden ihre Ausbildung im Jahre 2011, 

62% im Jahre 2012 und 20% im Jahre 2013  angefangen hatten. In der Kon-

trollgruppe gab es bzw. 32%, 53% und 15% zu verzeichnen. 

Was das Vorbildungsniveau angeht, wurden keine Differenzen zwischen den 

beiden Forschungskonditionen festgestellt. So hatten in beiden Forschungs-

konditionen 35% der Probanden einen VMBO-3-Hintergrund und 65% der 

Versuchspersonen einen VMBO-4-Hintergrund. 

Bezüglich der in Teilkapitel 3.3 erwähnten erforderlichen Vergleichbarkeit der 

Experimental- und Kontrollgruppe kann gefolgert werden, dass die beiden 

Gruppen im Hinblick auf die Variablen, die bei der Zuweisung der Klassen an 

die Forschungskonditionen berücksichtigt werden konnten (Geschlechterzu-

gehörigkeit, Vorbildungsniveau und Jahrgang), gut vergleichbar sind. Das 

gleiche Fazit kann gezogen werden für die Variablen, auf die der Autor dieser 

Arbeit keinen Einfluss nehmen konnte (Alter und Staatsangehörigkeit). 

 



55 
 

3.5 Angewandte statistische Analysen 

Zur Beantwortung der in Teilkapitel 2.6 erwähnten Unterfragen wurden in 

SPSS verschiedene statistische Analysen durchgeführt. In den nächsten Ab-

sätzen wird für jede Unterfrage näher erläutert welches Analyseverfahren 

angewandt wurde31. 

Die erste Unterfrage schlägt sich in ein Fragebogenitem mit einem Nomi-

nalskalenniveau nieder (siehe Teil 3.2.2.1). Da es sich bei der Nominalskala 

um eine nicht-metrische Skala handelt und die dichotomen Antwortkatego-

rien des bezüglichen Fragebogenitems sich in Zusammenhang mit den bei-

den Forschungskonditionen in eine 2x2 Kreuztabelle wiederfinden, wurde 

hinsichtlich der ersten Unterfrage ein Chi-Quadrat-Test durchgeführt (mit ei-

ner Kontinuitätskorrektur für df = 1). 

Für die Beantwortung der zweiten, sowie der vierten Unterfrage wurde ein 

Mann-Whitney-U-Test angewandt. Die Fragebogenitems welche für diese 

beiden Unterfragen formuliert worden sind, haben nämlich ein Ordi-

nalskalenniveau (siehe Teil 3.2.2.1 und Teil 3.2.2.2), was zur Folge hat, dass 

die Median-Werte der Experimentalgruppe mit denen der Kontrollgruppe ver-

glichen werden sollten.  

Was die dritte Unterfrage angeht, wurde ein unabhängiger T-Test durchge-

führt. So hat das Fragebogenitem, das für diese Unterfrage formuliert worden 

ist, ein metrisches Ratioskalenniveau (siehe Teil 3.2.2.1), was zulässt, dass 

quantitative Durchschnittswerte miteinander verglichen werden können. 

  

                                                           
31

 Dabei wird stets zurückgegriffen auf die folgende Literaturquelle: Brinkman, J. (2011). Cijfers spre-
ken – Overtuigen met onderzoek en statistiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers . 
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4. Resultate  

Im Folgenden werden zuerst die Resultate zu den in Teilkapitel 2.6 formulier-

ten Unterfragen dargelegt (siehe Teilkapitel 4.1 bis einschließlich 4.4). An-

schließend wird in Teilkapitel 4.5 auf ein Resultat eingegangen, das unab-

hängig von den Forschungsfragen festgestellt wurde. 

 

4.1 Resultate zur 1. Unterfrage 

Bei der 1. Unterfrage ging es darum herauszufinden, ob Studenten der Poli-

zeiakademie Drachten bei der in Teil 3.2.1 geschilderten Verkehrsordnungs-

widrigkeit dem polnischen Bürger häufiger ein Bußgeld verhängen würden 

als dem niederländischen Bürger, wenn nach dem jetzigen Bußgeldsystem 

vorgegangen wird. Aus der Tabelle 4.1 die im Zuge des durchgeführten Chi-

Quadrat-Tests erstellt wurde geht ganz klar hervor, dass dies nicht der Fall 

ist, χ2 = 0, df (1), p = 1,0.  

 

Tabelle 4.1: Ethnischer Hintergrund des Bürgers und die ergriffene Maßnahme nach dem 

jetzigen Bußgeldsystem 

 

        Ethnischer Hintergrund 
Maßnahme                                          Polnisch Niederländisch Total 

Verwarnung 57 (48%) 56 (47%) 113 

Bußgeld 63 (52%) 64 (53%) 127 

Total 120 (100%) 120 (100%) 240 

    

 

4.2 Resultate zur 2. Unterfrage  

Was die 2. Unterfrage angeht, stellte sich die Frage, ob Studenten von der 

Polizeiakademie Drachten einem Bürger mit polnischem Hintergrund ein hö-

heres Bußgeld verhängen als einem Bürger mit niederländischem Hinter-

grund, wenn sie im Hinblick auf die in Teil 3.2.1 beschriebene Ordnungswid-

rigkeit nach dem variablen Bußgeldsystem vorgehen würden. Aus dem 



57 
 

Mann-Whitney-U-Test der zur Beantwortung der 2. Unterfrage durchgeführt 

wurde, lässt sich erschließen, dass es diesbezüglich keinen Unterschied zu 

verzeichnen gibt. So wurde keine signifikante Differenz zwischen dem durch-

schnittlichen Rang in der Experimentalgruppe (119,1) und dem durchschnitt-

lichen Rang in der Kontrollgruppe (121,9) festgestellt, U = 7035,5, p = 0,36. 

 

4.3 Resultate zur 3. Unterfrage 

Im Hinblick auf die 3. Unterfrage ging es darum herauszufinden, ob die Stu-

denten der Polizeiakademie Drachten angesichts der in Teil 3.2.1 beschrie-

benen Ordnungswidrigkeit dem polnischen Bürger ein höheres Bußgeld ver-

hängen würden als dem niederländischen Bürger, wenn sie die Bußgeld-

summe frei bestimmen dürften. Der unabhängige T-test, der dazu durchge-

führt wurde wies aus, dass dies nicht der Fall ist. So gab es keinen signifi-

kanten Unterschied zu verzeichnen zwischen der durchschnittlichen Buß-

geldsumme, welche die Probanden in der Experimentalgruppe verhängt hät-

ten (M = 74,62 Euro) und der von den Versuchspersonen in der Kontroll-

gruppe im Schnitt bestimmten Summe (M = 71,85 Euro), t = 0,87, df (236), p 

= 0,19.    

 

4.4 Resultate zur 4. Unterfrage 

Bei der 4. Unterfrage dieser Studie ging es darum zu eruieren, inwiefern die 

Studenten der Polizeiakademie Drachten im Hinblick auf das in Teil 3.2.1 

geschilderte Fallbeispiel dem polnischen Bürger eine negativere Attitüde ent-

gegenbringen als dem niederländischen Bürger. Zur Beantwortung der 4. 

Unterfrage wurden hinsichtlich der Probanden, die angegeben hatten, dem 

fraglichen Bürger ein Bußgeld zu verhängen und der Versuchspersonen die 

diesbezüglich eine Verwarnung erteilt hätten, separate Analysen durchge-

führt.  

Bei den Probanden die ein Bußgeld verhängen würden, wurde untersucht, 

inwiefern die Versuchspersonen in der Experimentalgruppe stärker als dieje-

nigen in der Kontrollgruppe geneigt wären, den fiktiven Kollegen, der hin-
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sichtlich der begangenen Verkehrsordnungswidrigkeit verwarnen würde, so 

umzustimmen, dass er künftig auch ein Bußgeld verhängen würde. Weiter 

wurde bezüglich der Versuchspersonen, die dem fraglichen Bürger ein Buß-

geld verhängen würden überprüft, in welchem Maße die Probanden in der 

Experimentalgruppe im Vergleich zu den Versuchspersonen in der Kontroll-

gruppe stärker der Ansicht waren, dass eine vom fiktiven Kollegen verhängte 

Verwarnung sich negativ auf ihre Arbeitsbeziehung auswirken würde. 

 

Tabelle 4.2a: Ergebnisse zur Attitüde der Probanden die hinsichtlich des Fallbeispiels ein 

Bußgeld verhängt hätten. 

  

  
         Experimentalgruppe       Kontrollgruppe                     Differenz     

            (polnischer Bürger)            (niederländischer Bürger) 

 
  

Durchschnittlicher 
Rang (R1)  

 
N   

Durchschnittlicher 
Rang (R2) 

 
N 

  
D (R1 - R2) 

 
   U 

 
Einseitiger 
p-Wert 

 

Argumentieren 

 

 

63,7 

 

59 

  

59,5 

 

63 

  

4,2 

 

1729,5 

 

0,25 

Durchsetzen 

 

65,7 59  57,6 63  8,1 1611,5 0,09 

Arbeitsbeziehung 58,3 54  55,8 59  2,5 1522,5 0,28 

 

Aus der Tabelle 4.2a, die im Zuge des durchgeführten Mann-Whitney-U-test 

erstellt wurde geht hervor, dass es für die Beeinflussungsstrategie des 

Durchsetzens einen signifikanten Unterschied auf dem 10%-Niveau zu ver-

zeichnen gibt. So wären die Probanden, die ein Bußgeld verhängen wür-

den, stärker geneigt dem fiktiven Kollegen, der diesbezüglich eine Verwar-

nung erteilen würde, durchsetzungsstarkes Verhalten entgegenzusetzen 

wenn es sich um einen Bürger mit polnischem Hintergrund handelt (durch-

schnittlicher Rang = 65,7), als wenn der fragliche Bürger einen niederländi-

schen Hintergrund hätte (durchschnittlicher Rang = 57,6), U = 1611,5, p = 

0,09. 

 

Für die Beeinflussungsstrategie des Argumentierens konnte kein signifikan-

ter Zusammenhang festgestellt werden. So belief der durchschnittliche 

Rang in der Experimentalgruppe sich auf 63,7, wobei der durchschnittliche 

Rang in der Kontrollgruppe 59,5 darstellte (U = 1729,5, p = 0,25). Auch hin-
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sichtlich der Arbeitsbeziehung hat der durchgeführte Mann-Whitney-U-test 

keine signifikante Differenz ergeben, da der durchschnittliche Rang in der 

Experimentalgruppe 58,3 betrug und in der Kontrollgruppe bei 55,8 lag (U = 

1522,5, p = 0,28). 

 

Im Umkehrschluss wurde für die Probanden, die dem fraglichen Bürger eine 

Verwarnung erteilen würden erforscht, inwiefern die Versuchspersonen in 

der Kontrollgruppe stärker als diejenigen in der Experimentalgruppe die 

Neigung hätten, den fiktiven Kollegen, der die Verkehrsordnungswidrigkeit 

ahnden würde, so umzustimmen, dass dieser in Zukunft auch eine Verwar-

nung erteilen würde. Ferner wurde hinsichtlich der Probanden, die eine 

Verwarnung erteilen würden geprüft, in welchem Maße die Versuchsperso-

nen in der Kontrollgruppe stärker als die Probanden in der Experimental-

gruppe der Meinung wären, dass ein von einem fiktiven Kollegen verhäng-

tes Bußgeld das Arbeitsverhältnis beeinträchtigen würde. 

 
 
 
Tabelle 4.2b: Ergebnisse zur Attitüde der Probanden die hinsichtlich des Fallbeispiels eine 
Verwarnung erteilt hätten. 

 

  
         Experimentalgruppe       Kontrollgruppe                     Differenz     

            (polnischer Bürger)            (niederländischer Bürger) 

                
  

Durchschnittlicher 
Rang (R1)  

 
N   

Durchschnittlicher 
Rang (R2) 

 
N 

  
D (R1 - R2) 

 
   U 

 
Einseitiger 
p-Wert 

 

Argumentieren 

 

 

63,9 

 

56 

  

49,1 

 

56 

  

14,8 

 

1152,0 

 

0,99 

Durchsetzen 

 

62,0 56  49,9 55  12,1 1202,5 0,98 

Arbeitsbeziehung 54,3 56  56,8 54  -2,5 1443,5 0,70 

 

Der Tabelle 4.2b, die sich aus dem durchgeführten Mann-Whitney-U-test 

ergab, kann entnommen werden, dass die Beeinflussungsstrategie „Argu-

mentieren“ hinsichtlich des fiktiven ahndenden Kollegen, in der Kontrollgrup-

pe (mit einem durchschnittlichen Rang von 49,1) nicht stärker eingesetzt 

werden würde als in der Experimentalgruppe (mit einem durchschnittlichen 

Rang von 63,9), U = 1152, p = 0,99. Im Hinblick auf die Beeinflussungsstra-

tegie „Durchsetzen“ gab es ein ähnliches Forschungsergebnis zu verzeich-

nen. So ergibt sich aus der Tabelle 4.2b, dass die Probanden in der Kontroll-
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gruppe (mit dem durchschnittlichen Rang von 49,9) nicht stärker als die Ver-

suchspersonen in der Experimentalgruppe (mit einem durchschnittlichen 

Rang von 62,0) geneigt wären, bei dem fiktiven ahndenden Kollegen die 

Strategie des Durchsetzens anzuwenden, U = 1202,5, p = 0,98. 

Sehr bemerkenswert ist, dass wenn der Zusammenhang für die Beeinflus-

sungsstrategie des Argumentierens diesbezüglich umgekehrt einseitig ge-

prüft worden wäre, sich auf dem 1%-Niveau ergeben hätte, dass die Ver-

suchspersonen in der Experimentalgruppe signifikant stärker als die Proban-

den in der Kontrollgruppe geneigt wären, die Strategie des Argumentierens 

einzusetzen, wenn der fiktive Kollege ein Bußgeld verhängen würde. Für die 

Beeinflussungsstrategie des Durchsetzens kann auf einem fünfprozentigen 

Signifikanzniveau das gleiche Fazit gezogen werden.  

Weiter geht aus der Tabelle 4.2b hervor, dass die Probanden, die eine Ver-

warnung erteilt hätten, in der Kontrollgruppe nicht stärker als in der Experi-

mentalgruppe der Ansicht sind, dass ein von einem Kollegen verhängtes 

Bußgeld eine negative Auswirkung auf das Arbeitsverhältnis hätte. So belief 

der durchschnittliche Rang in der Kontrollgruppe sich diesbezüglich auf 56,8, 

wohingegen der durchschnittliche Rang  in der Experimentalgruppe 54,3 dar-

stellte (U = 1443,5, p = 0,70). 

 

4.5 Zusätzliche Resultate 

Neben den oben erwähnten Resultaten wurde festgestellt, dass die Ver-

suchspersonen, die an dieser Studie teilnahmen, die vom niederländischen 

Staat bestimmte Bußgeldsumme in Höhe von 130 Euro, für die im Fallbei-

spiel dargestellte Verkehrsordnungswidrigkeit eindeutig als zu hoch empfin-

den. So wies ein durchgeführter One-sample-T-test aus, dass die Probanden 

selbst im Schnitt auf einen Bußgeldbetrag in Höhe von 73,24 Euro gekom-

men wären (t = -35,78, df (237), p = 0,00).   
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5. Diskussion 

In diesem Teil der Arbeit wird zuerst die forschungsleitende Frage beantwor-

tet (siehe Teilkapitel 5.1). Anschließend werden dem Leser in Teilkapitel 5.2 

mögliche Erklärungen für die Forschungsergebnisse präsentiert und wird in 

Teilkapitel 5.3 der Forschungsverlauf dieser Untersuchung kritisch reflektiert. 

Zum Schluss wird in Teilkapitel 5.4 noch mal rückgeschlossen auf den in 

Teilkapitel 2.1 beschriebenen Gleichheitsgrundsatz. 

 

5.1 Beantwortung der forschungsleitenden Frage 

Im Rahmen der forschungsleitenden Frage ging es darum festzustellen, in-

wiefern die Studenten der Polizeiakademie Drachten, polnische Bürger im 

Vergleich zu niederländischen Bürgern diskriminieren würden, wenn sie auf 

eine vom fraglichen Bürger begangene Verkehrsordnungswidrigkeit reagier-

ten. Was das Ahnden angeht, hat sich sowohl für das jetzige Bußgeldsystem, 

als auch für das variable Bußgeldsystem herausgestellt, dass die 120 Pro-

banden in der Experimentalgruppe den Bürger mit polnischem Hintergrund 

letztendlich nicht häufiger oder härter bestrafen würden als die 120 Ver-

suchspersonen in der Kontrollgruppe den niederländischen Bürger bestrafen 

würden. Auch wenn die Versuchspersonen die Bußgeldsumme frei bestim-

men dürften, würden die Probanden in der Experimentalgruppe im Vergleich 

zu den Probanden in der Kontrollgruppe kein höheres Bußgeld verhängen. 

Was die Attitüde der Probanden angeht, kann die Annahme, die aus der for-

schungsleitenden Frage hervorgeht, für die Versuchspersonen, die im Hin-

blick auf das Fallbeispiel ein Bußgeld verhängen würden, nur moderat bestä-

tigt werden. So hat bloß eines der drei Konstrukte, die zum Erfassen der Atti-

tüde gemessen wurden, marginal signifikant bestätigt, dass die Probanden in 

der Experimentalgruppe dem polnischen Bürger gegenüber eine negativere 

Attitüde aufweisen als es bei den Versuchspersonen in der Kontrollgruppe 

dem niederländischen Bürger gegenüber der Fall ist.  

Bei den Probanden, die dem fraglichen Bürger im Fallbeispiel eine Verwar-

nung erteilen würden, stellte sich heraus, dass nicht wie erwartet die Ver-



62 
 

suchspersonen in der Kontrollgruppe dem niederländischen Bürger eine po-

sitivere Attitüde entgegenbringen als es die Probanden in der Experimental-

gruppe dem polnischen Bürger gegenüber tun. So gab es für zwei der  drei 

Konstrukte, mit denen die Attitüde gemessen wurde, erhebliche Signifikan-

zen in die entgegengesetzte Richtung zu verzeichnen. Auch dieses For-

schungsergebnis entspricht demnach nicht den Erwartungen, die aus der 

forschungsleitenden Frage hervorgehen. 

 

5.2 Mögliche Erklärungen der Forschungsergebnisse 

Um eine mögliche Erklärung für die gefundenen Ergebnisse zu finden, wird 

im nächsten Absatz auf eine Typologie eingegangen, die sich für die Einord-

nung von verschiedenen Arten von Polizeibeamten eignet. Daran anschlie-

ßend werden die Polizistentypen, die hervorgehoben werden, noch in Zu-

sammenhang gebracht mit entsprechenden Persönlichkeitsdimensionen aus 

der Persönlichkeitspsychologie. 

Aus den Forschungsergebnissen geht hervor, dass die Probanden die an 

dieser Studie teilgenommen haben, nicht als ein negativ diskriminierendes 

Kollektiv bezeichnet werden können. Vielmehr scheint es zwei Polizistenty-

pen zu geben; einen Typus, der ein Bußgeld verhängen würde und dabei 

dem polnischen Bürger eine leicht negativ diskriminierende Attitüde entge-

genbringt und einen Typus, der eine Verwarnung erteilen würde und dabei 

dem polnischen Bürger gegenüber eine positiv diskriminierende Attitüde auf-

weist.  

Die hier festgestellte Differenzierung findet sich in einer Typologie von 

Granér (2004) wieder, bei der u.a. zwischen tough (harten) und soft (milden) 

Polizisten unterschieden wird. Harte Polizeibeamte sollen kurzfristigen Zielen 

nachstreben, Respekt erzwingen, indem sie der Bevölkerung Angst einflößen 

und sich kompetent fühlen, wenn sie ihre Autorität zeigen. Milde Polizisten 

dagegen sollen der Ansicht sein, dass die Bevölkerung sie respektiert, wenn 

sie besonnener mit ihr umgehen und ihr Vertrauen entgegenbringen. So 

meinen die milderen Polizeibeamten, dass so wenig wie möglich Gewalt an-
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gewendet werden sollte. Was die Anwendung repressiver Maßnahmen an-

geht, sollen es demnach vor allem die harten Polizisten sein die Festnahmen 

durchführen, Bußgelder verhängen und Verordnungen erteilen (Abrahamsen, 

2006).  

Wird die oben erwähnte Typisierung Granérs mit der Persönlichkeitspsycho-

logie in Zusammenhang gebracht, gleicht die Beschreibung des harten Poli-

zistentypus der Theorie der autoritären Persönlichkeit von Adorno, Frenkel-

Brunswik, Levinson & Sanford (1950). So schlägt sich die autoritäre Persön-

lichkeit u.a. in einer Machtorientierung, verstärkter Fixierung auf Konventio-

nen und Subordination hinsichtlich eines Vorgesetzten nieder (Fahrenberg & 

Steiner, 2004). Dabei sollen Menschen mit einem autoritären Persönlichkeits-

typus laut Adorno et al. häufiger fremdenfeindliche Attitüden besitzen und 

gemäß ihren Vorurteilen handeln, wenn eine Situation dies ermöglicht (vgl. 

Brown, 1995). Was den milden Polizeitypus angeht, ist es annehmbar, dass 

dieser dem Persönlichkeitsfaktor der Openmindedness (Weltoffenheit, Tole-

ranz) entspricht, welche sich auf eine offene und wertfreie Haltung bezieht, 

die Individuen, bzw. Gruppen mit anderen (kulturellen) Hintergründen entge-

gengebracht wird (vgl. Van Oudenhoven, 2008). 

Hinsichtlich der Ergebnisse, die in dieser Untersuchung gefunden worden 

sind, ist es denkbar, dass der härtere Polizistentypus unter den Probanden 

dem Bürger im Fallbeispiel ein Bußgeld verhängen würde. Dabei könnte die 

negativ diskriminierende Attitüde, die dieser Typus dem polnischen Bürger 

entgegenbringen würde, einer möglichen stärker geprägten autoritären Per-

sönlichkeitsstruktur entstammen. Weiter wäre es im Rahmen dieser Überle-

gung naheliegend, dass es der mildere Polizistentyp ist, der dem fraglichen 

Bürger im Fallbeispiel eine Verwarnung erteilen würde. Dabei könnte die 

Persönlichkeitsdimension der Openmindedness, welche dieser Typus mög-

licherweise verstärkt besitzt, dafür sorgen, dass der mildere Polizistentyp 

dem polnischen Bürger eine positivere Attitüde entgegenbringt als dem nie-

derländischen Bürger. So könnte der Hintergedanke dabei sein, dass je-

mand, der sich in der Fremde befindet, nachsichtiger behandelt werden sollte 

als jemand, der sich in seiner Heimat auskennt, bzw. auskennen sollte. 
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Die Tatsache, dass die Probanden, die an dieser Untersuchung teilnahmen 

im Durchschnitt eine signifikant niedrigere Bußgeldsumme als 130 Euro ver-

hängen würden wenn sie die Höhe frei bestimmen dürften, könnte sowohl 

eine mildernde Auswirkung auf die Attitüde der „härteren“ als auf die Attitüde 

der „milderen“ Polizeibeamten gehabt haben. So geht aus der geringeren 

Geldstrafe, die die Versuchspersonen verhängen würden, eine von ihnen 

empfundene fehlende Verhältnismäßigkeit hervor, die dafür gesorgt haben 

könnte, dass die „härteren“ Polizisten dem polnischen Bürger eine abge-

schwächte negative diskriminierende Attitüde entgegenbringen würden und 

die „milderen“ Polizeibeamten dem polnischen Bürger gegenüber von der 

Attitüde her noch milder werden würden und somit positiver diskriminieren 

würden. 

Selbstverständlich geht es bei den oben ausgeführten Interpretationen der 

Forschungsergebnisse nur um mögliche Erklärungen, da im Rahmen dieser 

Studie keine Typen-, bzw. Persönlichkeitsforschung stattgefunden hat. So 

würde es eine weiterreichende Untersuchung auf psychologischer Grundlage 

erfordern, um den Wahrheitsgehalt dieser Gedankengänge feststellen zu 

können. Dabei könnte z.B. gedacht werden an eine Studie, bei der das in 

Kapitel 3 dieser Arbeit beschriebene Experiment wiederholt wird und zusätz-

lich zu den beiden Fragebogenvarianten über das Multicultural Personality 

Questionnaire32 (MPQ) (Van Oudenhoven & Van der Zee, 2002) und A-

dorno’s California F-Scale33 (Meloen, 1993) Persönlichkeitsdaten erhoben 

werden. Außerdem könnte im Fallbeispiel eine ernstere Verkehrssituation 

dargestellt werden, in der der polnische/niederländische Bürger ein Einfahr-

verbot ignoriert. Auf diese Weise könnte festgestellt werden, ob sowohl die 

„härteren“ als die „milderen“ Polizeibeamten in dem Fall ein Bußgeld von 130 

Euro für angemessener halten und dem polnischen Bürger tatsächlich eine 

weniger milde Attitüde entgegenbringen würden.  

                                                           
32

 Anhand des MPQ’s wird u.a. die Persönlichkeitsskala der Openmindedness gemessen. Diese be-
zieht sich auf eine offene und wertfreie Haltung der Outgroup (siehe Teilkapitel 2.4) und andersarti-
gen kulturellen Normen und Werten gegenüber. 
33

 Die California F-scale ist ein Fragebogen, mit dem festgestellt werden kann, inwiefern jemand 
autoritäre Persönlichkeitszüge besitzt. Die Subskalen, die diesbezüglich gemessen werden, beziehen 
sich auf: autoritäre Aggression, autoritäre Unterwürfigkeit und starre Wertetreue (vgl. Altemeyer, 
1996).  
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Was hinsichtlich dieser Studie nicht unberücksichtigt bleiben darf ist die Tat-

sache, dass es sich bei den Probanden um Studenten der Polizeiakademie 

handelte, die noch am Anfang ihrer Polizistenlaufbahn stehen. So stellt sich 

in Bezug auf die Generalisierung der Forschungsergebnisse die Frage, ob 

Polizisten, die schon länger in der Praxis tätig sind, dem polnischen Bürger 

im Fallbeispiel unter den in dieser Studie beschriebenen Umständen eben-

falls eine positivere Attitüde entgegenbringen würden als dem niederländi-

schen Bürger. In Übereinstimmung mit den in Teilkapitel 2.2 aufgeführten 

Erkenntnissen kann nämlich dem eher erwähnten Amnesty International Be-

richt (2013) entnommen werden, dass die niederländische Polizeikultur sehr 

wohl fremdenfeindliche Ansichten in sich trägt. Es wäre demnach denkbar, 

dass diese Auffassungen erst auf den polizeilichen Nachwuchs übertragen 

werden, wenn dieser nach der Ausbildung richtig in die Arbeitspraxis ein-

steigt (vgl. Çankaya, 2012). Die starke polizeiliche Binnenkohäsion und die 

ausgeprägte kollegiale Solidarität (Behr, 2009) könnten anschließend dazu 

beitragen, dass auch die Neueinsteiger mögliche xenophobische Stereoty-

pen verinnerlichen, die ihr Handeln beeinflussen. So meint Van der Vijver 

(2012), dass Entscheidungen, die Polizisten im Rahmen ihres Ermessens-

spielraums treffen, in einem hohen Maße geprägt sind von den Normen, 

Werten und Überzeugungen, die im Polizeikorps einen zentralen Stellenwert 

einnehmen.  

Der Autor dieser Arbeit möchte anmerken, dass es sich auch bei diesem 

Denkansatz um eine vorsichtige Erklärung handelt, die mehr Hypothese als 

empirischen Sachverhalt in sich birgt. Um den Wahrheitsgehalt dieser Ver-

mutung zu prüfen, könnte der erste Schritt sein, dass die Studie so wie sie in 

Kapitel 3 dieser Arbeit beschrieben worden ist, auch in verschiedenen Poli-

zeikorps durchgeführt wird. Anschließend könnten dann die Forschungser-

gebnisse dieser weiteren Untersuchungen mit den Resultaten die sich aus 

dieser Studie ergeben haben verglichen werden. 
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5.3 Reflexion des Forschungsverlaufes 

Was die Reflexionspunkte des Forschungsverlaufes dieser Untersuchung 

angeht, sollte an erster Stelle die externe Validität erwähnt werden. So sind 

die Daten im schulischen Kontext anhand eines Fragebogens erhoben wor-

den. Die Frage, die sich demnach stellt ist, ob die Probanden auch konform 

ihren Fragebogenangaben gehandelt hätten, wenn es sich bei der im Fallbei-

spiel geschilderten Situation nicht um eine fiktives, sondern um ein wirkliches 

Ereignis gehandelt hätte. Wird diese Einschränkung in Betracht gezogen, 

können die Resultate, die sich aus dieser Studie ergeben haben, nicht be-

denkenlos auf die Praxis übertragen werden (vgl. Diekmann, 2012). 

Zweitens sollte angemerkt werden, dass im Rahmen des experimentellen 

Designs nur ganze Klassen per Zufall den beiden Forschungskonditionen 

zugewiesen werden konnten. So wäre es im Hinblick auf die in Teilkapitel 3.1 

erwähnten Kriterien des true experiment besser gewesen, wenn die Proban-

den in den Klassen jeweils einer der beiden Konditionen zugeteilt worden 

wären. Jetzt kann nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass mögliche Ef-

fekte auf der Klassenebene (wie z.B. die Subkultur einer Klasse, kürzlich ge-

führte Diskussionen über Arbeitsmigration, etc.) eine verzerrende Auswir-

kung auf die Forschungsergebnisse hatten. 

Zum Dritten sind wegen der in Teilkapitel 3.3 erwähnten Gründe die Daten 

durch insgesamt zehn Dozenten der Polizeiakademie Drachten erhoben 

worden. Auch wenn die schriftliche Fragebogeninstruktion für alle Versuchs-

personen identisch war und von den Dozenten nicht weiter erläutert wurde, 

kann die Tatsache, dass die Fragebögen von unterschiedlichen Dozenten 

verteilt und wieder eingesammelt worden sind die Daten verzerrt haben. So 

hatte z.B. eine Dozentin, die die Fragebögen beider Varianten in drei der 14 

Klassen verteilte, selbst einen osteuropäischen Hintergrund, was das Ant-

wortverhalten der Probanden in der experimentellen Kondition beeinflusst 

haben könnte. 

Viertens ist der in dieser Arbeit schon mehrmals erwähnte Amnesty Internati-

onal Bericht (2013) etwa drei Wochen vor der Datenerhebung herausgege-

ben worden. Da der Bericht ausführlich auf das Thema des ethnic Profiling 
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auf Seiten der niederländischen Polizei eingeht und in den Niederlanden 

schon für Brisanz gesorgt hat (vgl. Volkskrant: „Ombudsman: discriminatie zit 

in politiecultuur“, 28.01.2013) wäre es möglich, dass auch die Probanden, die 

an dieser Studie teilgenommen haben, den Inhalt des Amnesty International 

Berichts zur Kenntnis genommen haben. Wenn dem so ist, könnte dies vor 

allem das Antwortverhalten der Versuchspersonen in der Experimentalgrup-

pe beeinflusst haben. 

Zum fünften sollte erwähnt werden, dass der Cronbach’s Alpha-Wert der Be-

einflussungsstrategie des Durchsetzens unter dem in der Forschung gängi-

gen Schwellenwert lag. So ist es nicht sicher, ob die drei Items die für das 

Erfassen dieses Konstrukts konzipiert worden sind dies alle auch tatsächlich 

messen. 

 

5.4 Rückschluss auf den Gleichheitsgrundsatz 

Werden die fünf oben erläuterten Vorbehalte doch mal außer Betracht gelas-

sen, kann gefolgert werden, dass die Stichprobe dieser Studie als Ganzes 

dem anfangs erwähnten Gleichheitsgrundsatz, im Hinblick auf das dargestell-

te Fallbeispiel, gerecht zu werden scheint. Auch wenn dies nur eine be-

schränkte und bescheidene Feststellung darstellt, ist es dennoch ein Indiz in 

die gewünschte Richtung. So hat der lange historische Weg der in Teilkapitel 

2.1 dargelegt worden ist womöglich doch mehr gefruchtet als so manche in 

Teilkapitel 2.2 aufgeführte wissenschaftliche Erkenntnis zu glauben vermag 

und ist die niederländische Polizei im Kontakt zu allochthonen Bürgern nicht 

unbedingt das Gegenteil von „Freund und Helfer“. 
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Anhang 1: Die übersetzte Fragebogenvariante für die Expe-
rimentalgruppe 

Lieber Student, 

vielleicht hast du gehört, dass Pieter van Vollenhoven, der Vorsitzende der Stiftung 

"Maatschappij en Veiligheid" vor kurzem vorgeschlagen hat, dass Polizeibeamte selbst die 

Höhe eines Bußgeldes bestimmen sollten, wenn sie eine Verkehrsordnungswidrigkeit ahn-

den. Bei diesem sogenannten "Variablen Bußgeldsystem" hätte ein Polizeibeamter die 

Möglichkeit, neben dem Erteilen einer Verwarnung, nach eigener Einsicht eine von z.B. drei 

unterschiedlich hohen Bußgeldsummen aufzuerlegen. Der Gedanke dahinter ist, dass der 

Polizist auf diese Weise die Situation und die Umstände hinsichtlich der Schwere der Sank-

tion berücksichtigen kann. 

Um ein besseres Bild von der Vorgehensweise zu bekommen, die Studenten von der Poli-

zeiakademie Drachten haben, wenn sie mit Verkehrsordnungswidrigkeiten zu tun bekom-

men, hat die Polizeiakademie Drachten in Zusammenarbeit mit einem Dozenten der Han-

zehogeschool Groningen diesen Fragebogen erstellt. Nachdem du einige allgemeine Anga-

ben gemacht hast, werden dir 11 Fragen zu einer Verkehrssituation aus der Praxis vorge-

legt. Diese Fragen beziehen sich unter anderem auf das jetzige Bußgeldsystem sowie auf 

das hier oben erwähnte Variable Bußgeldsystem. Wenn nötig, sind die Fragen mit einer 

kurzen Erläuterung versehen. Wir bitten dich die Beschreibung der Verkehrssituation und 

die gestellten Fragen in Ruhe durchzulesen. Insgesamt wird es ungefähr 10 Minuten dauern 

den vorliegenden Fragebogen auszufüllen. 

Beim Ausfüllen des Fragebogens bleibst du anonym. Am Ende des Fragebogens wird dir 

jedoch die Möglichkeit geboten deine Emailadresse zu geben. Wenn erforderlich, würden 

wir nämlich gerne noch mit dir über die Forschungsergebnisse sprechen. Selbstverständlich 

werden wir auch dann vertraulich mit den Informationen die du dann gegeben hast umge-

hen und würden die Informationen anonym in die Untersuchung mit einbeziehen. 

Nach Abschluss der Untersuchung werden die Forschungsresultate in einem Bericht zu-

sammengefasst, der an die Polizeiakademie Drachten und die Hanzehogeschool Groningen 

geht. Ferner wird auch der Lehrstuhl für Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissen-

schaft an der Ruhr-Universität Bochum (Deutschland) die Ergebnisse erhalten, da der Do-

zent der Hanzehogeschool Groningen mit diesem Lehrstuhl verbunden ist. 

Vielen Dank im Voraus für deine Mitarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gerard Vroom (Dozent an der Polizeiakademie Drachten) 

Sebastian Scholtz (Dozent an der Hanzehogeschool Groningen) 
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Fragebogen "Handeln bei Verkehrsordnungswidrigkeiten" 

 

Bevor die Verkehrssituation erläutert wird, möchten wir dich bitten einige allgemeine Anga-

ben zu machen. 

 

 

Geschlecht      ○ Männlich 
       ○ Weiblich 
     

       

Alter        ………… Jahre 

 

 

Staatsangehörigkeit     ………………………………………… 

 

 

Aus welchem Jahrgang bist du?    …….……/………… (Jahr/Woche) 

 

 

Mit welchem Ausbildungsniveau bist du  ○ Niveau 3 
immatrikuliert worden?      ○ Niveau 4 
 

  

 

Für die Beantwortung der übrigen Fragen bitten wir dich das nachstehende Fallbeispiel 

aufmerksam durchzulesen. Im Fallbeispiel werden auch zwei Abbildungen gezeigt. Sieh sie 

dir genau an, damit du ein gutes Bild von der Verkehrssituation bekommst. Weiter möchten 

wir dich bitten den Fragebogen in Ruhe auszufüllen, ohne zu schauen was die Kommilitonen 

um dich herum antworten.  

 

An einem Nachmittag fährst du zusammen mit einem Kollegen Streife in deinem Standort. 

Ihr seht, wie der Fahrer des Fahrzeugs auf der 1. Abbildung (siehe Seite 3) das Einfahrverbot 

auf der 2. Abbildung ignoriert (siehe ebenfalls Seite 3). 



81 
 

 

Abbildung 1 

 

 

Abbildung 2  
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Ihr fordert den Fahrer des schwarzen Volkswagen Golf auf anzuhalten. Der Fahrer befolgt 

eure Anweisung. In dem Moment wo du dich dem betroffenen Bürger näherst, siehst  du, 

wie er dich verärgert anschaut. Wenn du ihn ansprichst, verläuft euer Gespräch folgender-

maßen: 

Du: I saw you driving into the wrong direction on this one-way street. It’s closed from this 

side, because it’s a pretty narrow street. Can I see your driving licence and car registration? 

Der betreffende Bürger reagiert zuerst nicht auf deine Frage und du siehst wie er vor sich 

hinschaut. Wenn du deine Frage freundlich doch bestimmt wiederholst, nimmst du wahr 

dass der betroffene Bürger dich freundlicher ansieht und deine Anweisung befolgt. 

Nachdem du festgestellt hast, dass der Führerschein und die Autopapiere gültig sind, stellst 

du die folgende Frage: What’s the reason that you entered this one-way street from the 

wrong direction? 

Auf deine Frage hin erklärt der Fahrzeugführer, dass er sich normalerweise an die Verkehrs-

regeln hält, doch es jetzt eilig hat und zu einem Freund (wohnhaft in dieser Straße, Haus-

nummer 8) muss, weil er bei einem eheren Besuch an diesem Tag dort sein Mobiltelefon 

hat liegen lassen. Als Beweis zeigt er dir einen Taschenkalender, in dem die genannte Ad-

resse tatsächlich eingetragen ist. Was die Eile angeht, gibt er zu verstehen schon zu spät zu 

sein für seinen nächsten Termin. Außerdem entschuldigt er sich noch bei dir. 

 

 

1. Wie würdest du bezüglich dieser Verkehrsordnungswidrigkeit handeln? (Kreuze eine der 

unteren beiden Möglichkeiten an) 

○  Dem betreffenden Fahrzeugführer eine Verwarnung erteilen 

○  Dem betreffenden Fahrzeugführer ein Bußgeld in Höhe von 130 Euro (Tatbe-

standsnummer R551b im  Tatbestandskatalog) verhängen 

 

 

 

2. Angenommen dass du selbst das Bußgeld für die Verkehrsordnungswidrigkeit bestimmen 

dürftest. Welche Summe sollte dann in dieser Situation deiner Meinung nach verhängt 

werden? (Bitte die Summe auf der punktierten Linie eintragen) 

 

..……………………… Euro 
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3. Angenommen, dass die jetzige Regierung gemäß dem von Pieter van Vollenhoven ge-

machten Vorschlag das (auf Seite 1 erläuterte) Variable Bußgeldsystem einführen würde. 

Wie würdest du auf die Verkehrsordnungswidrigkeit reagieren wenn du die nachstehenden 

Möglichkeiten hättest? (Kreuze eine der nachstehenden Möglichkeiten an). 

○  Dem betreffenden Fahrzeugführer eine Verwarnung erteilen 

○  Dem betroffenen Fahrzeugführer ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro verhängen 

○  Dem betroffenen Fahrzeugführer ein Bußgeld in Höhe von 110 Euro verhängen 

○  Dem betroffenen Fahrzeugführer ein Bußgeld in Höhe von 130 Euro verhängen 

 

 

  

  

Nun, da du die ersten drei Fragen beantwortet hast, werden dir noch einige Behauptungen 

vorgelegt. Wenn du bei der ersten Frage angekreuzt hast, dass du dem Bürger im Fallbei-

spiel ein Bußgeld in Höhe von 130 Euro verhängen würdest, bitten wir dich die Behauptun-

gen 4 bis 11 auf Seite 6 und 7 zu beantworten (auf die Behauptungen 12 bis 19 brauchst du 

in dem Fall nicht mehr einzugehen). Hast du bei der ersten Frage angekreuzt, dass du dem 

Bürger im Fallbeispiel eine Verwarnung erteilen würdest, möchten wir dich bitten die Be-

hauptungen 12 bis 19 auf Seite 8 und 9 zu beantworten (den Behauptungen 4 bis 11 

brauchst du dich dann nicht mehr zu widmen). 
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Behauptungen 4 bis 11 (nur beantworten, wenn du bei der ersten Frage angekreuzt hast, 

dass du ein Bußgeld in Höhe von  130 Euro verhängen würdest) 

 

Die folgenden Behauptungen beziehen sich auf die Gefühle, die du verspüren würdest, wenn 

der Arbeitskollege, mit dem du im Fallbeispiel Streife fährst, das Gespräch mit dem Fahrer 

des schwarzen Volkswagen Golf geführt hätte und dabei eine Verwarnung erteilt hätte. 

Achtung: du wirst gebeten deine persönlichen Gefühle auszudrücken. Es geht also nicht da-

rum anzugeben, was du in einer solchen Situation tatsächlich tun würdest. Du kannst bei 

jeder Behauptung eine Zahl von 1 bis 8 umkreisen. Die 1 bedeutet dabei "gar kein Bedürfnis" 

und die 8 steht für ein „sehr starkes Bedürfnis". 
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4. Ich würde das Bedürfnis verspüren meinen Kollegen mit logischen 
Argumenten davon zu überzeugen künftig in einer Situation wie dieser 
doch ein Bußgeld zu verhängen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Ich würde das Bedürfnis verspüren, meinem Kollegen meine Gründe 
für die Bußgeldverhängung zu erklären. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Ich würde das Bedürfnis verspüren meinem Kollegen Informationen 
zu erteilen die meine Entscheidung ein Bußgeld zu verhängen stützen. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Ich würde das Bedürfnis verspüren, meinem Kollegen auf eine direk-
te Art und Weise zu erzählen, was ich von seiner Entscheidung, eine 
Verwarnung zu erteilen, halte. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Ich würde das Bedürfnis spüren, meinem Kollegen gegenüber auf 
eine verbale Weisen meine Wut zu äußern. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9. Ich würde das Bedürfnis spüren von meinem Kollegen zu fordern, 
dass er künftig in einer Situation wie dieser auch ein Bußgeld verhängt. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Stelle dir beim Beantworten der nächsten zwei Behauptungen erneut vor, dass der Kollege 

mit dem du im Fallbeispiel Streife fährst, dem Fahrer des schwarzen Volkswagen Golf eine 

Verwarnung erteilt hätte, während du ein Bußgeld verhängen würdest. Du kannst bei jeder 

Behauptung wieder eine Zahl zwischen 1 und 8 umkreisen. Die 1 bedeutet dabei "gar nicht 

einverstanden" und die 8 steht für "vollkommen einverstanden". 
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10. Wenn mein Kollege eine Verwarnung erteilen würde, wäre er mir 
weniger sympathisch. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. Wenn mein Kollege eine Verwarnung erteilen würde, würde ich 
weniger gerne mit ihm zusammenarbeiten. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

  

 

 Dies ist das Ende des Fragebogens. Nochmals herzlichen Dank für deine Mitarbeit! 

 

Wenn du damit einverstanden bist, dass wir (falls erforderlich) Kontakt zu dir aufnehmen, 

um mit dir über die Forschungsergebnisse zu sprechen, möchten wir dich bitten deine 

Emailadresse auf der punktierten Linie einzutragen:  

.…………………………………………………………………….. 

NB Wir werden dich nicht für andere Zwecke anschreiben. Ferner werden wir deine 

Emailadresse aus der Datensammlung löschen, sobald die Untersuchung abgeschlossen ist. 
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Behauptungen 12 bis 19 (nur beantworten, wenn du bei der ersten Frage angekreuzt hast, 

dass du eine Verwarnung erteilen würdest). 

 

Die folgenden Behauptungen beziehen sich auf die Gefühle, die du verspüren würdest, wenn 

der Arbeitskollege, mit dem du im Fallbeispiel Streife fährst, das Gespräch mit dem Fahrer 

des schwarzen Volkswagen Golf geführt hätte und dabei ein Bußgeld verhängt hätte. Ach-

tung: du wirst gebeten deine persönlichen Gefühle auszudrücken. Es geht also nicht darum 

anzugeben, was du in einer solchen Situation tatsächlich tun würdest. Du kannst bei jeder 

Behauptung eine Zahl von 1 bis 8 umkreisen. Die 1 bedeutet dabei "gar kein Bedürfnis" und 

die 8 steht für ein „sehr starkes Bedürfnis". 
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12. Ich würde das Bedürfnis verspüren meinen Kollegen mit logischen 
Argumenten davon zu überzeugen künftig in einer Situation wie dieser 
doch eine Verwarnung zu erteilen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13. Ich würde das Bedürfnis verspüren, meinem Kollegen meine Grün-
de für die Erteilung der Verwarnung zu erklären. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14. Ich würde das Bedürfnis verspüren meinem Kollegen Informatio-
nen zu erteilen die meine Entscheidung zu verwarnen stützen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15. Ich würde das Bedürfnis verspüren, meinem Kollegen auf eine di-
rekte Art und Weise zu erzählen, was ich von seiner Entscheidung, ein 
Bußgeld zu verhängen, halte. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16. Ich würde das Bedürfnis spüren, meinem Kollegen gegenüber auf 
eine verbale Weisen meine Wut zu äußern. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17. Ich würde das Bedürfnis spüren von meinem Kollegen zu fordern, 
dass er künftig in einer Situation wie dieser auch eine Verwarnung 
erteilt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Stelle dir beim Beantworten der nächsten zwei Behauptungen erneut vor, dass der Kollege 

mit dem du im Fallbeispiel Streife fährst, dem Fahrer des schwarzen Volkswagen Golf ein 

Bußgeld verhängt hätte, während du eine Verwarnung erteilen würdest. Du kannst bei jeder 

Behauptung wieder eine Zahl zwischen 1 und 8 umkreisen. Die 1 bedeutet dabei "gar nicht 

einverstanden" und die 8 steht für "vollkommen einverstanden". 
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18. Wenn mein Kollege ein Bußgeld verhängen würde, wäre er mir 
weniger sympathisch. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19. Wenn mein Kollege ein Bußgeld verhängen würde, würde ich we-
niger gerne mit ihm zusammenarbeiten. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

  

 

 Dies ist das Ende des Fragebogens. Nochmals herzlichen Dank für deine Mitarbeit! 

 

Wenn du damit einverstanden bist, dass wir (falls erforderlich) Kontakt zu dir aufnehmen, 

um mit dir über die Forschungsergebnisse zu sprechen, möchten wir dich bitten deine 

Emailadresse auf der punktierten Linie einzutragen:  

.…………………………………………………………………….. 

NB Wir werden dich nicht für andere Zwecke anschreiben. Ferner werden wir deine 

Emailadresse aus der Datensammlung löschen, sobald die Untersuchung abgeschlossen ist. 
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Anhang 2: Die übersetzte Fragebogenvariante für die Kon-
trollgruppe 

Lieber Student, 

vielleicht hast du gehört, dass Pieter van Vollenhoven, der Vorsitzende der Stiftung 

"Maatschappij en Veiligheid" vor kurzem vorgeschlagen hat, dass Polizeibeamte selbst die 

Höhe eines Bußgeldes bestimmen sollten, wenn sie eine Verkehrsordnungswidrigkeit ahn-

den. Bei diesem sogenannten "Variablen Bußgeldsystem" hätte ein Polizeibeamter die 

Möglichkeit, neben dem Erteilen einer Verwarnung, nach eigener Einsicht eine von z.B. drei 

unterschiedlich hohen Bußgeldsummen aufzuerlegen. Der Gedanke dahinter ist, dass der 

Polizist auf diese Weise die Situation und die Umstände hinsichtlich der Schwere der Sank-

tion berücksichtigen kann. 

Um ein besseres Bild von der Vorgehensweise zu bekommen, die Studenten von der Poli-

zeiakademie Drachten haben, wenn sie mit Verkehrsordnungswidrigkeiten zu tun bekom-

men, hat die Polizeiakademie Drachten in Zusammenarbeit mit einem Dozenten der Han-

zehogeschool Groningen diesen Fragebogen erstellt. Nachdem du einige allgemeine Anga-

ben gemacht hast, werden dir 11 Fragen zu einer Verkehrssituation aus der Praxis vorge-

legt. Diese Fragen beziehen sich unter anderem auf das jetzige Bußgeldsystem sowie auf 

das hier oben erwähnte Variable Bußgeldsystem. Wenn nötig, sind die Fragen mit einer 

kurzen Erläuterung versehen. Wir bitten dich die Beschreibung der Verkehrssituation und 

die gestellten Fragen in Ruhe durchzulesen. Insgesamt wird es ungefähr 10 Minuten dauern 

den vorliegenden Fragebogen auszufüllen. 

Beim Ausfüllen des Fragebogens bleibst du anonym. Am Ende des Fragebogens wird dir 

jedoch die Möglichkeit geboten deine Emailadresse zu geben. Wenn erforderlich, würden 

wir nämlich gerne noch mit dir über die Forschungsergebnisse sprechen. Selbstverständlich 

werden wir auch dann vertraulich mit den Informationen die du dann gegeben hast umge-

hen und würden die Informationen anonym in die Untersuchung mit einbeziehen. 

Nach Abschluss der Untersuchung werden die Forschungsresultate in einem Bericht zu-

sammengefasst, der an die Polizeiakademie Drachten und die Hanzehogeschool Groningen 

geht. Ferner wird auch der Lehrstuhl für Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissen-

schaft an der Ruhr-Universität Bochum (Deutschland) die Ergebnisse erhalten, da der Do-

zent der Hanzehogeschool Groningen mit diesem Lehrstuhl verbunden ist. 

Vielen Dank im Voraus für deine Mitarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gerard Vroom (Dozent an der Polizeiakademie Drachten) 

Sebastian Scholtz (Dozent an der Hanzehogeschool Groningen) 
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Fragebogen "Handeln bei Verkehrsordnungswidrigkeiten" 

 

Bevor die Verkehrssituation erläutert wird, möchten wir dich bitten einige allgemeine Anga-

ben zu machen. 

 

 

Geschlecht      ○ Männlich 
       ○ Weiblich 
     

       

Alter        ………… Jahre 

 

 

Staatsangehörigkeit     ………………………………………… 

 

 

Aus welchem Jahrgang bist du?    …….……/………… (Jahr/Woche) 

 

 

Mit welchem Ausbildungsniveau bist du  ○ Niveau 3 
immatrikuliert worden?      ○ Niveau 4 
 

  

 

Für die Beantwortung der übrigen Fragen bitten wir dich das nachstehende Fallbeispiel 

aufmerksam durchzulesen. Im Fallbeispiel werden auch zwei Abbildungen gezeigt. Sieh sie 

dir genau an, damit du ein gutes Bild von der Verkehrssituation bekommst. Weiter möchten 

wir dich bitten den Fragebogen in Ruhe auszufüllen, ohne zu schauen was die Kommilitonen 

um dich herum antworten. 

 

An einem Nachmittag fährst du zusammen mit einem Kollegen Streife in deinem Standort. 

Ihr seht, wie der Fahrer des Fahrzeugs auf der 1. Abbildung (siehe Seite 3) das Einfahrverbot 

auf der 2. Abbildung ignoriert (siehe ebenfalls Seite 3). 
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Abbildung 1 

 

 

Abbildung 2  
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Ihr fordert den Fahrer des schwarzen Volkswagen Golf auf anzuhalten. Der Fahrer befolgt 

eure Anweisung. In dem Moment wo du dich dem betroffenen Bürger näherst, siehst  du, 

wie er dich verärgert anschaut. Wenn du ihn ansprichst, verläuft euer Gespräch folgender-

maßen: 

Du: ich habe festgestellt, dass Sie in diese Straße reingefahren sind. Aus dieser Richtung gilt 

jedoch ein Einfahrverbot, da es sich um eine ziemlich schmale Straße handelt. Geben Sie mir 

bitte Ihren Führerschein und Ihre Fahrzeugpapiere? 

Der betreffende Bürger reagiert zuerst nicht auf deine Frage und du siehst wie er vor sich 

hinschaut. Wenn du deine Frage freundlich doch bestimmt wiederholst, nimmst du wahr 

dass der betroffene Bürger dich freundlicher ansieht und deine Anweisung befolgt. 

Nachdem du festgestellt hast, dass der Führerschein und die Autopapiere gültig sind, stellst 

du die folgende Frage: aus welchem Grund haben Sie das Einfahrverbot ignoriert? 

Auf deine Frage hin erklärt der Fahrzeugführer, dass er sich normalerweise an die Verkehrs-

regeln hält, doch es jetzt eilig hat und zu einem Freund (wohnhaft in dieser Straße, Haus-

nummer 8) muss, weil er bei einem eheren Besuch an diesem Tag dort sein Mobiltelefon 

hat liegen lassen. Als Beweis zeigt er dir einen Taschenkalender, in dem die genannte Ad-

resse tatsächlich eingetragen ist. Was die Eile angeht, gibt er zu verstehen schon zu spät zu 

sein für seinen nächsten Termin. Außerdem entschuldigt er sich noch bei dir. 

 

 

1. Wie würdest du bezüglich dieser Verkehrsordnungswidrigkeit handeln? (Kreuze eine der 

unteren beiden Möglichkeiten an) 

○  Dem betreffenden Fahrzeugführer eine Verwarnung erteilen 

○  Dem betreffenden Fahrzeugführer ein Bußgeld in Höhe von 130 Euro (Tatbe-

standsnummer R551b im  Tatbestandskatalog) verhängen 

 

 

 

2. Angenommen dass du selbst das Bußgeld für die Verkehrsordnungswidrigkeit bestimmen 

dürftest. Welche Summe sollte dann in dieser Situation deiner Meinung nach verhängt 

werden? (Bitte die Summe auf der punktierten Linie eintragen) 

 

..……………………… Euro 
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3. Angenommen, dass die jetzige Regierung gemäß dem von Pieter van Vollenhoven ge-

machten Vorschlag das (auf Seite 1 erläuterte) Variable Bußgeldsystem einführen würde. 

Wie würdest du auf die Verkehrsordnungswidrigkeit reagieren wenn du die nachstehenden 

Möglichkeiten hättest? (Kreuze eine der nachstehenden Möglichkeiten an). 

○  Dem betreffenden Fahrzeugführer eine Verwarnung erteilen 

○  Dem betroffenen Fahrzeugführer ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro verhängen 

○  Dem betroffenen Fahrzeugführer ein Bußgeld in Höhe von 110 Euro verhängen 

○  Dem betroffenen Fahrzeugführer ein Bußgeld in Höhe von 130 Euro verhängen 

 

 

  

  

Nun, da du die ersten drei Fragen beantwortet hast, werden dir noch einige Behauptungen 

vorgelegt. Wenn du bei der ersten Frage angekreuzt hast, dass du dem Bürger im Fallbei-

spiel ein Bußgeld in Höhe von 130 Euro verhängen würdest, bitten wir dich die Behauptun-

gen 4 bis 11 auf Seite 6 und 7 zu beantworten (auf die Behauptungen 12 bis 19 brauchst du 

in dem Fall nicht mehr einzugehen). Hast du bei der ersten Frage angekreuzt, dass du dem 

Bürger im Fallbeispiel eine Verwarnung erteilen würdest, möchten wir dich bitten die Be-

hauptungen 12 bis 19 auf Seite 8 und 9 zu beantworten (den Behauptungen 4 bis 11 

brauchst du dich dann nicht mehr zu widmen) 
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Behauptungen 4 bis 11 (nur beantworten, wenn du bei der ersten Frage angekreuzt hast, 

dass du ein Bußgeld in Höhe von  130 Euro verhängen würdest) 

 

Die folgenden Behauptungen beziehen sich auf die Gefühle, die du verspüren würdest, wenn 

der Arbeitskollege, mit dem du im Fallbeispiel Streife fährst, das Gespräch mit dem Fahrer 

des schwarzen Volkswagen Golf geführt hätte und dabei eine Verwarnung erteilt hätte. 

Achtung: du wirst gebeten deine persönlichen Gefühle auszudrücken. Es geht also nicht da-

rum anzugeben, was du in einer solchen Situation tatsächlich tun würdest. Du kannst bei 

jeder Behauptung eine Zahl von 1 bis 8 umkreisen. Die 1 bedeutet dabei "gar kein Bedürfnis" 

und die 8 steht für ein „sehr starkes Bedürfnis". 
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4. Ich würde das Bedürfnis verspüren meinen Kollegen mit logischen 
Argumenten davon zu überzeugen künftig in einer Situation wie dieser 
doch ein Bußgeld zu verhängen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Ich würde das Bedürfnis verspüren, meinem Kollegen meine Gründe 
für die Bußgeldverhängung zu erklären. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Ich würde das Bedürfnis verspüren meinem Kollegen Informationen 
zu erteilen die meine Entscheidung ein Bußgeld zu verhängen stützen. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Ich würde das Bedürfnis verspüren, meinem Kollegen auf eine direk-
te Art und Weise zu erzählen, was ich von seiner Entscheidung, eine 
Verwarnung zu erteilen, halte. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Ich würde das Bedürfnis spüren, meinem Kollegen gegenüber auf 
eine verbale Weisen meine Wut zu äußern. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9. Ich würde das Bedürfnis spüren von meinem Kollegen zu fordern, 
dass er künftig in einer Situation wie dieser auch ein Bußgeld verhängt. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Stelle dir beim Beantworten der nächsten zwei Behauptungen erneut vor, dass der Kollege 

mit dem du im Fallbeispiel Streife fährst, dem Fahrer des schwarzen Volkswagen Golf eine 

Verwarnung erteilt hätte, während du ein Bußgeld verhängen würdest. Du kannst bei jeder 

Behauptung wieder eine Zahl zwischen 1 und 8 umkreisen. Die 1 bedeutet dabei "gar nicht 

einverstanden" und die 8 steht für "vollkommen einverstanden". 
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10. Wenn mein Kollege eine Verwarnung erteilen würde, wäre er mir 
weniger sympathisch. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. Wenn mein Kollege eine Verwarnung erteilen würde, würde ich 
weniger gerne mit ihm zusammenarbeiten. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

  

 

 Dies ist das Ende des Fragebogens. Nochmals herzlichen Dank für deine Mitarbeit! 

 

Wenn du damit einverstanden bist, dass wir (falls erforderlich) Kontakt zu dir aufnehmen, 

um mit dir über die Forschungsergebnisse zu sprechen, möchten wir dich bitten deine 

Emailadresse auf der punktierten Linie einzutragen:  

.…………………………………………………………………….. 

NB Wir werden dich nicht für andere Zwecke anschreiben. Ferner werden wir deine 

Emailadresse aus der Datensammlung löschen, sobald die Untersuchung abgeschlossen ist. 
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Behauptungen 12 bis 19 (nur beantworten, wenn du bei der ersten Frage angekreuzt hast, 

dass du eine Verwarnung erteilen würdest). 

 

Die folgenden Behauptungen beziehen sich auf die Gefühle, die du verspüren würdest, wenn 

der Arbeitskollege, mit dem du im Fallbeispiel Streife fährst, das Gespräch mit dem Fahrer 

des schwarzen Volkswagen Golf geführt hätte und dabei ein Bußgeld verhängt hätte. Ach-

tung: du wirst gebeten deine persönlichen Gefühle auszudrücken. Es geht also nicht darum 

anzugeben, was du in einer solchen Situation tatsächlich tun würdest. Du kannst bei jeder 

Behauptung eine Zahl von 1 bis 8 umkreisen. Die 1 bedeutet dabei "gar kein Bedürfnis" und 

die 8 steht für ein „sehr starkes Bedürfnis". 

 

 

 

G
ar

 k
ei

n
 B

ed
ü

rf
n

is
 

 

Se
h

r 
st

ar
ke

s 
B

ed
ü

rf
n

is
 

12. Ich würde das Bedürfnis verspüren meinen Kollegen mit logischen 
Argumenten davon zu überzeugen künftig in einer Situation wie dieser 
doch eine Verwarnung zu erteilen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13. Ich würde das Bedürfnis verspüren, meinem Kollegen meine Grün-
de für die Erteilung der Verwarnung zu erklären. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14. Ich würde das Bedürfnis verspüren meinem Kollegen Informatio-
nen zu erteilen die meine Entscheidung zu verwarnen stützen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15. Ich würde das Bedürfnis verspüren, meinem Kollegen auf eine di-
rekte Art und Weise zu erzählen, was ich von seiner Entscheidung, ein 
Bußgeld zu verhängen, halte. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16. Ich würde das Bedürfnis spüren, meinem Kollegen gegenüber auf 
eine verbale Weisen meine Wut zu äußern. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17. Ich würde das Bedürfnis spüren von meinem Kollegen zu fordern, 
dass er künftig in einer Situation wie dieser auch eine Verwarnung 
erteilt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Stelle dir beim Beantworten der nächsten zwei Behauptungen erneut vor, dass der Kollege 

mit dem du im Fallbeispiel Streife fährst, dem Fahrer des schwarzen Volkswagen Golf ein 

Bußgeld verhängt hätte, während du eine Verwarnung erteilen würdest. Du kannst bei jeder 

Behauptung wieder eine Zahl zwischen 1 und 8 umkreisen. Die 1 bedeutet dabei "gar nicht 

einverstanden" und die 8 steht für "vollkommen einverstanden". 
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18. Wenn mein Kollege ein Bußgeld verhängen würde, wäre er mir 
weniger sympathisch. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19. Wenn mein Kollege ein Bußgeld verhängen würde, würde ich we-
niger gerne mit ihm zusammenarbeiten. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

  

 

 Dies ist das Ende des Fragebogens. Nochmals herzlichen Dank für deine Mitarbeit! 

 

Wenn du damit einverstanden bist, dass wir (falls erforderlich) Kontakt zu dir aufnehmen, 

um mit dir über die Forschungsergebnisse zu sprechen, möchten wir dich bitten deine 

Emailadresse auf der punktierten Linie einzutragen:  

.…………………………………………………………………….. 

NB Wir werden dich nicht für andere Zwecke anschreiben. Ferner werden wir deine 

Emailadresse aus der Datensammlung löschen, sobald die Untersuchung abgeschlossen ist. 
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Anhang 3: Die originale Fragebogenvariante für die Experi-
mentalgruppe 

Beste student, 

Misschien heb je gehoord dat Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maat-

schappij en Veiligheid,  onlangs het voorstel heeft gedaan om agenten zelf de hoogte van 

een sanctiebedrag te laten bepalen wanneer zij dit voor een verkeersovertreding opleggen. 

Binnen dit zogeheten “variabele boetesysteem” zou een agent de mogelijkheid hebben om, 

naast het geven van een waarschuwing, uit bijvoorbeeld drie sanctiebedragen te kiezen. 

Het idee is dat een agent op deze wijze de situatie en omstandigheden mee kan laten we-

gen in de hoogte van de sanctie. 

Om meer zicht te krijgen op de manier van werken die studenten van de Politieacademie 

Drachten volgen als het gaat om verkeersovertredingen, heeft de Politieacademie Drachten 

samen met een onderzoeker van de Hanzehogeschool Groningen deze vragenlijst opgezet.  

Nadat je een aantal algemene gegevens hebt ingevuld, krijg je 11 vragen voorgelegd over 

aan een verkeerssituatie uit de praktijk. Deze vragen gaan onder andere over het huidige 

boetesysteem en het hierboven genoemde variabele boetesysteem. Waar nodig staat er 

een korte toelichting bij de vragen. We verzoeken je vriendelijk de beschrijving van de ver-

keerssituatie en de gestelde vragen rustig door te lezen.  Al met al duurt het ongeveer 10 

minuten om de vragenlijst in te vullen. 

Bij het invullen van de vragenlijst blijf je anoniem. Wel krijg je onderaan de vragenlijst de 

mogelijkheid om je e-mailadres in te vullen. Indien nodig zouden we namelijk graag nog 

met je in gesprek gaan over de onderzoeksresultaten. Uiteraard gaan we ook dan vertrou-

welijk om met de informatie die je geeft en nemen we deze informatie geanonimiseerd in 

het onderzoek mee.   

Uiteindelijk worden de onderzoeksresultaten verwerkt in een rapport voor de Politieaca-

demie Drachten en de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast ontvangt de faculteit “Kri-

minologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft” van de Ruhr-Universität Bochum (Duits-

land) een versie, aangezien de ondergetekende onderzoeker gelieerd is aan deze faculteit. 

Bij voorbaat dank voor je medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gerard Vroom (docent Politieacademie Drachten) 

Sebastian Scholtz (onderzoeker Hanzehogeschool Groningen) 
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Vragenlijst handelen bij verkeersovertreding 

 

Voordat je de verkeerssituatie voorgelegd krijgt willen we je vragen een aantal algemene 

gegevens in te vullen.  

 

 

Geslacht      ○ Man 
       ○ Vrouw 
     

       

Leeftijd        ………… Jaar 

 

 

Nationaliteit      ………………………………………… 

 

 

Van welke intake ben je?    …….……/………… (Jaar/week) 

 

 

Op welk opleidingsniveau ben je aangenomen?   ○ Niveau 3 
       ○ Niveau 4 
 

 

Voor het beantwoorden van de overige vragen verzoeken we je de onderstaande praktijksi-

tuatie aandachtig door te lezen. In de praktijksituatie staan ook twee afbeeldingen. Bekijk 

deze goed om een duidelijk beeld te krijgen van de verkeerssituatie. Verder willen we je vra-

gen de vragenlijst in stilte in te vullen en niet te kijken wat medestudenten om je heen ant-

woorden. 

 

Op een middag surveilleer je met een collega in je standplaats. Jullie zien hoe de bestuurder 

van het voertuig op afbeelding 1 (zie bladzijde 3), het inrijverbod op afbeelding 2 negeert 

(zie eveneens bladzijde 3). 
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Afbeelding 1 

 

 

Afbeelding 2 
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Jullie geven de bestuurder van de zwarte Volkswagen Golf een stopteken, waar deze gevolg 

aan geeft. Als je dichterbij komt zie je dat de bestuurder je wat geërgerd aankijkt. Wanneer 

je de betrokkene aanspreekt verloopt jullie gesprek als volgt: 

Jij: I saw you driving into the wrong direction on this one-way street. It’s closed from this 

side, because it’s a pretty narrow street. Can I see your driving licence and car registration? 

De betrokkene reageert eerst niet op je vraag en je ziet dat hij wat voor zich uit blijft kijken. 

Wanneer je je vraag op een vriendelijke doch besliste toon herhaalt zie je dat de betrokke-

ne vriendelijker kijkt en geeft hij ook gehoor aan je verzoek.  

Nadat je hebt geconstateerd dat kenteken- en rijbewijs geldig zijn  stel je de volgende 

vraag: What’s the reason that you entered this one-way street from the wrong direction? 

Als antwoord op je vraag verklaart de betrokkene dat hij zich gewoonlijk aan de verkeersre-

gels houdt, maar nu haast heeft en naar een vriend (wonende in deze straat  op huisnum-

mer 8) moet, omdat hij bij een bezoek aan deze vriend eerder die dag zijn mobiele telefoon 

had laten liggen. Als bewijs krijg je een papieren zakagenda onder ogen waar het genoemde 

adres inderdaad in staat. Wat betreft de haast geeft de betrokkene aan al laat te zijn voor 

een volgende afspraak. Verder biedt hij zijn excuses aan.  

 

 

1. Hoe zou je deze overtreding/gedraging afhandelen? (Kruis één van de onderstaande 

twee mogelijkheden aan) 

○  De betrokkene een waarschuwing geven   

○  De betrokkene een bekeuring van 130 euro (feitcode R551b) geven 

 

 

 

 

2. Stel dat je zelf een boetebedrag voor de verkeersovertreding in deze situatie zou mogen 

bepalen. Wat zou dan volgens jou het bedrag in deze situatie moeten zijn? (Vul het bedrag 

op de stippellijn in)  

 

..……………………… euro 
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3. Stel dat de heersende politiek het idee van Pieter van Vollenhoven zou volgen en (het op 

pagina 1 toegelichte) variabele boetesysteem zou invoeren. Hoe zou je deze overtre-

ding/gedraging afhandelen als je de onderstaande mogelijkheden zou hebben? (Kruis één 

van de onderstaande mogelijkheden aan) 

○  De betrokkene een waarschuwing geven  

○  De betrokkene een bekeuring van 90 Euro geven 

○  De betrokkene een bekeuring van 110 Euro geven 

○  De betrokkene een bekeuring van 130 Euro geven 

 

 

 

Nu je klaar bent met het beantwoorden van de eerste drie vragen worden je nog een aantal 

stellingen voorgelegd. Wanneer je bij vraag 1 hebt aangegeven dat je de betrokkene in de 

beschreven situatie een sanctiebedrag van 130 euro zou geven kun je doorgaan naar de 

stellingen 4 tot en met 11 op bladzijde 6 en 7 (je hoeft dan niet meer de stellingen 12 tot en 

met 19 te beantwoorden). Heb je bij vraag 1 aangegeven dat je de betrokkene een waar-

schuwing zou geven, kun je doorgaan naar de stellingen 12 tot en met 19 op bladzijde 8 en 

9 (je hoeft dan niet meer de stellingen 4 tot en met 11 te beantwoorden). 
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Stellingen 4 tot en met 11 (alleen in te vullen wanneer je bij vraag 1 hebt aangegeven dat 

je het sanctiebedrag van 130 euro zou geven) 

 

De volgende stellingen gaan over wat  je zou voelen als de collega met wie je in de casus 
surveilleert het gesprek met de bestuurder van de zwarte Golf had gevoerd en hem een 
waarschuwing had gegeven. LET OP: je wordt gevraagd je persoonlijke gevoel uit te druk-
ken. Je geeft dus niet aan wat je in die situatie daadwerkelijk zou doen. Je kunt bij elke stel-
ling een getal van 1 tot en met 8 omcirkelen, waarbij 1 staat voor “helemaal geen behoefte” 
en 8 staat voor “hele sterke behoefte”.    
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4. Ik zou de behoefte voelen om mijn collega er met logische argumen-
ten van te overtuigen dat hij voortaan in deze situatie wel een boete 
moet geven. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Ik zou de behoefte voelen om mijn redenen voor het geven van een 
boete aan mijn collega uit te leggen.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Ik zou de behoefte voelen om mijn collega van informatie te voor-
zien die mijn keuze om een boete te geven ondersteunt. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Ik zou de behoefte voelen om mijn collega op directe  wijze te ver-
tellen wat ik van zijn beslissing om een waarschuwing te geven vind. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Ik zou de behoefte voelen om naar mijn collega toe boosheid met 
woorden te uiten. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9. Ik zou de behoefte voelen om van mijn collega te eisen dat hij voort-
aan in deze situatie ook een boete geeft.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Stel je bij het beantwoorden van de volgende twee stellingen opnieuw voor dat de collega 

met wie je surveilleert de bestuurder van de zwarte Golf een waarschuwing had gegeven, 

terwijl jij een boete zou geven. Je kunt bij elke stelling weer een getal van 1 tot en met 8 

omcirkelen, waarbij 1 staat voor “geheel oneens” en 8 staat voor “geheel eens”. 
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10. Als mijn collega een waarschuwing geeft zou ik hem minder sympa-
thiek vinden. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. Als mijn collega een waarschuwing geeft zou ik minder graag met 
hem samenwerken. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

Je bent aan het einde gekomen van de vragenlijst. Nogmaals hartelijk dank voor je me-

dewerking! 

 

Wanneer je (indien nodig) benaderd mag worden voor een gesprek over de onderzoeksre-

sultaten vragen we je je e-mailadres op de volgende stippellijn te noteren:  

.…………………………………………………………………….. 

N.B. Je zult niet benaderd worden voor andere zaken. Verder zal je e-mailadres uit onze 

gegevensverzameling verwijderen zodra het onderzoek is afgerond. 
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Stellingen 12 tot en met 19 (alleen in te vullen wanneer je bij vraag 1 hebt aangegeven 

dat je een waarschuwing zou geven) 

 

De volgende stellingen gaan over wat  je zou voelen als de collega met wie je in de casus 
surveilleert het gesprek met de bestuurder van de zwarte Golf had gevoerd en hem een boe-
te had gegeven. LET OP: je wordt gevraagd je persoonlijke gevoel uit te drukken. Je geeft 
dus niet aan wat je in die situatie daadwerkelijk zou doen. Je kunt bij elke stelling een getal 
van 1 tot en met 8 omcirkelen, waarbij 1 staat voor “helemaal geen behoefte” en 8 staat 
voor “hele sterke behoefte”.   
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12. Ik zou de behoefte voelen om mijn collega er met logische argu-
menten van te overtuigen dat hij voortaan in deze situatie wel een 
waarschuwing moet geven. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13. Ik zou de behoefte voelen om mijn redenen voor het geven van 
een waarschuwing aan mijn collega uit te leggen.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14. Ik zou de behoefte voelen om mijn collega van informatie te voor-
zien die mijn keuze om een waarschuwing te geven ondersteunt. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15. Ik zou de behoefte voelen om mijn collega op directe wijze te ver-
tellen wat ik van zijn beslissing om een boete te geven vind. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16. Ik zou de behoefte voelen om naar mijn collega toe boosheid met 
woorden te uiten. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17. Ik zou de behoefte voelen om van mijn collega te eisen dat hij 
voortaan in deze situatie ook een waarschuwing geeft.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Stel je bij het beantwoorden van de volgende twee stellingen opnieuw voor dat de collega 

met wie je surveilleert de bestuurder van de zwarte Golf een boete had gegeven, terwijl jij 

een waarschuwing zou geven. Je kunt bij elke stelling weer een getal van 1 tot en met 8 

omcirkelen, waarbij 1 staat voor “geheel oneens” en 8 staat voor “geheel eens”. 
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18. Als mijn collega een boete geeft zou ik hem minder sympathiek 
vinden. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19. Als mijn collega een boete geeft zou ik minder graag met hem sa-
menwerken. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

Je bent aan het einde gekomen van de vragenlijst. Nogmaals hartelijk dank voor je me-

dewerking! 

 

Wanneer je (indien nodig) benaderd mag worden voor een gesprek over de onderzoeksre-

sultaten vragen we je je e-mailadres op de volgende stippellijn te noteren:  

.…………………………………………………………………….. 

N.B. Je zult niet benaderd worden voor andere zaken. Verder zal je e-mailadres uit onze 

gegevensverzameling verwijderen zodra het onderzoek is afgerond. 
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Anhang 4: Die originale Fragebogenvariante für die Kontroll-
gruppe 

Beste student, 

Misschien heb je gehoord dat Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maat-

schappij en Veiligheid,  onlangs het voorstel heeft gedaan om agenten zelf de hoogte van 

een sanctiebedrag te laten bepalen wanneer zij dit voor een verkeersovertreding opleggen. 

Binnen dit zogeheten “variabele boetesysteem” zou een agent de mogelijkheid hebben om, 

naast het geven van een waarschuwing, uit bijvoorbeeld drie sanctiebedragen te kiezen. 

Het idee is dat een agent op deze wijze de situatie en omstandigheden mee kan laten we-

gen in de hoogte van de sanctie. 

Om meer zicht te krijgen op de manier van werken die studenten van de Politieacademie 

Drachten volgen als het gaat om verkeersovertredingen, heeft de Politieacademie Drachten 

samen met een onderzoeker van de Hanzehogeschool Groningen deze vragenlijst opgezet.  

Nadat je een aantal algemene gegevens hebt ingevuld, krijg je 11 vragen voorgelegd over 

aan een verkeerssituatie uit de praktijk. Deze vragen gaan onder andere over het huidige 

boetesysteem en het hierboven genoemde variabele boetesysteem. Waar nodig staat er 

een korte toelichting bij de vragen. We verzoeken je vriendelijk de beschrijving van de ver-

keerssituatie en de gestelde vragen rustig door te lezen.  Al met al duurt het ongeveer 10 

minuten om de vragenlijst in te vullen. 

Bij het invullen van de vragenlijst blijf je anoniem. Wel krijg je onderaan de vragenlijst de 

mogelijkheid om je e-mailadres in te vullen. Indien nodig zouden we namelijk graag nog 

met je in gesprek gaan over de onderzoeksresultaten. Uiteraard gaan we ook dan vertrou-

welijk om met de informatie die je geeft en nemen we deze informatie geanonimiseerd in 

het onderzoek mee.   

Uiteindelijk worden de onderzoeksresultaten verwerkt in een rapport voor de Politieaca-

demie Drachten en de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast ontvangt de faculteit “Kri-

minologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft” van de Ruhr-Universität Bochum (Duits-

land) een versie, aangezien de ondergetekende onderzoeker gelieerd is aan deze faculteit. 

Bij voorbaat dank voor je medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gerard Vroom (docent Politieacademie Drachten) 

Sebastian Scholtz (onderzoeker Hanzehogeschool Groningen) 
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Vragenlijst handelen bij verkeersovertreding 

 

Voordat je de verkeerssituatie voorgelegd krijgt willen we je vragen een aantal algemene 

gegevens in te vullen.  

 

 

Geslacht      ○ Man 
       ○ Vrouw 
     

       

Leeftijd        ………… Jaar 

 

 

Nationaliteit      ………………………………………… 

 

 

Van welke intake ben je?    …….……/………… (Jaar/week) 

 

 

Op welk opleidingsniveau ben je aangenomen?   ○ Niveau 3 
       ○ Niveau 4 
 

 

Voor het beantwoorden van de overige vragen verzoeken we je de onderstaande praktijksi-

tuatie aandachtig door te lezen. In de praktijksituatie staan ook twee afbeeldingen. Bekijk 

deze goed om een duidelijk beeld te krijgen van de verkeerssituatie. Verder willen we je vra-

gen de vragenlijst in stilte in te vullen en niet te kijken wat medestudenten om je heen ant-

woorden. 

 

Op een middag surveilleer je met een collega in je standplaats. Jullie zien hoe de bestuurder 

van het voertuig op afbeelding 1 (zie bladzijde 3), het inrijverbod op afbeelding 2 negeert 

(zie eveneens bladzijde 3). 
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Afbeelding 1 

 

 

Afbeelding 2 
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Jullie geven de bestuurder van de zwarte Volkswagen Golf een stopteken, waar deze gevolg 

aan geeft. Als je dichterbij komt zie je dat de bestuurder je wat geërgerd aankijkt. Wanneer 

je de betrokkene aanspreekt verloopt jullie gesprek als volgt: 

Jij: Ik zag dat u deze straat in reed. Hij is van deze kant echter gesloten, omdat  het een vrij 

smalle straat is. Mag ik uw rij- en kentekenbewijs? 

De betrokkene reageert eerst niet op je vraag en je ziet dat hij wat voor zich uit blijft kijken. 

Wanneer je je vraag op een vriendelijke doch besliste toon herhaalt zie je dat de betrokke-

ne vriendelijker kijkt en geeft hij ook gehoor aan je verzoek.  

Nadat je hebt geconstateerd dat kenteken- en rijbewijs geldig zijn stel je de volgende vraag: 

Wat is de reden dat u dit inrijverbod negeert? 

Als antwoord op je vraag verklaart de betrokkene dat hij zich gewoonlijk aan de verkeersre-

gels houdt, maar nu haast heeft en naar een vriend (wonende in deze straat  op huisnum-

mer 8) moet, omdat hij bij een bezoek aan deze vriend eerder die dag zijn mobiele telefoon 

had laten liggen. Als bewijs krijg je een papieren zakagenda onder ogen waar het genoemde 

adres inderdaad in staat. Wat betreft de haast geeft de betrokkene aan al laat te zijn voor 

een volgende afspraak. Verder biedt hij zijn excuses aan.  

 

 

1. Hoe zou je deze overtreding/gedraging afhandelen? (Kruis één van de onderstaande 

twee mogelijkheden aan) 

○  De betrokkene een waarschuwing geven   

○  De betrokkene een bekeuring van 130 euro (feitcode R551b) geven 

 

 

 

 

2. Stel dat je zelf een boetebedrag voor de verkeersovertreding in deze situatie zou mogen 

bepalen. Wat zou dan volgens jou het bedrag in deze situatie moeten zijn? (Vul het bedrag 

op de stippellijn in)  

 

..……………………… euro 
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3. Stel dat de heersende politiek het idee van Pieter van Vollenhoven zou volgen en (het op 

pagina 1 toegelichte) variabele boetesysteem zou invoeren. Hoe zou je deze overtre-

ding/gedraging afhandelen als je de onderstaande mogelijkheden zou hebben? (Kruis één 

van de onderstaande mogelijkheden aan) 

○  De betrokkene een waarschuwing geven  

○  De betrokkene een bekeuring van 90 Euro geven 

○  De betrokkene een bekeuring van 110 Euro geven 

○  De betrokkene een bekeuring van 130 Euro geven 

 

 

 

Nu je klaar bent met het beantwoorden van de eerste drie vragen worden je nog een aantal 

stellingen voorgelegd. Wanneer je bij vraag 1 hebt aangegeven dat je de betrokkene in de 

beschreven situatie een sanctiebedrag van 130 euro zou geven kun je doorgaan naar de 

stellingen 4 tot en met 11 op bladzijde 6 en 7 (je hoeft dan niet meer de stellingen 12 tot en 

met 19 te beantwoorden). Heb je bij vraag 1 aangegeven dat je de betrokkene een waar-

schuwing zou geven, kun je doorgaan naar de stellingen 12 tot en met 19 op bladzijde 8 en 

9 (je hoeft dan niet meer de stellingen 4 tot en met 11 te beantwoorden). 
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Stellingen 4 tot en met 11 (alleen in te vullen wanneer je bij vraag 1 hebt aangegeven dat 

je het sanctiebedrag van 130 euro zou geven) 

 

De volgende stellingen gaan over wat  je zou voelen als de collega met wie je in de casus 
surveilleert het gesprek met de bestuurder van de zwarte Golf had gevoerd en hem een 
waarschuwing had gegeven. LET OP: je wordt gevraagd je persoonlijke gevoel uit te druk-
ken. Je geeft dus niet aan wat je in die situatie daadwerkelijk zou doen. Je kunt bij elke stel-
ling een getal van 1 tot en met 8 omcirkelen, waarbij 1 staat voor “helemaal geen behoefte” 
en 8 staat voor “hele sterke behoefte”.    
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4. Ik zou de behoefte voelen om mijn collega er met logische argumen-
ten van te overtuigen dat hij voortaan in deze situatie wel een boete 
moet geven. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Ik zou de behoefte voelen om mijn redenen voor het geven van een 
boete aan mijn collega uit te leggen.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Ik zou de behoefte voelen om mijn collega van informatie te voor-
zien die mijn keuze om een boete te geven ondersteunt. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Ik zou de behoefte voelen om mijn collega op directe  wijze te ver-
tellen wat ik van zijn beslissing om een waarschuwing te geven vind. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Ik zou de behoefte voelen om naar mijn collega toe boosheid met 
woorden te uiten. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9. Ik zou de behoefte voelen om van mijn collega te eisen dat hij voort-
aan in deze situatie ook een boete geeft.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Stel je bij het beantwoorden van de volgende twee stellingen opnieuw voor dat de collega 

met wie je surveilleert de bestuurder van de zwarte Golf een waarschuwing had gegeven, 

terwijl jij een boete zou geven. Je kunt bij elke stelling weer een getal van 1 tot en met 8 

omcirkelen, waarbij 1 staat voor “geheel oneens” en 8 staat voor “geheel eens”. 
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10. Als mijn collega een waarschuwing geeft zou ik hem minder sympa-
thiek vinden. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. Als mijn collega een waarschuwing geeft zou ik minder graag met 
hem samenwerken. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

Je bent aan het einde gekomen van de vragenlijst. Nogmaals hartelijk dank voor je me-

dewerking! 

 

Wanneer je (indien nodig) benaderd mag worden voor een gesprek over de onderzoeksre-

sultaten vragen we je je e-mailadres op de volgende stippellijn te noteren:  

.…………………………………………………………………….. 

N.B. Je zult niet benaderd worden voor andere zaken. Verder zal je e-mailadres uit onze 

gegevensverzameling verwijderen zodra het onderzoek is afgerond. 
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Stellingen 12 tot en met 19 (alleen in te vullen wanneer je bij vraag 1 hebt aangegeven 

dat je een waarschuwing zou geven) 

 

De volgende stellingen gaan over wat  je zou voelen als de collega met wie je in de casus 
surveilleert het gesprek met de bestuurder van de zwarte Golf had gevoerd en hem een boe-
te had gegeven. LET OP: je wordt gevraagd je persoonlijke gevoel uit te drukken. Je geeft 
dus niet aan wat je in die situatie daadwerkelijk zou doen. Je kunt bij elke stelling een getal 
van 1 tot en met 8 omcirkelen, waarbij 1 staat voor “helemaal geen behoefte” en 8 staat 
voor “hele sterke behoefte”.   
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12. Ik zou de behoefte voelen om mijn collega er met logische argu-
menten van te overtuigen dat hij voortaan in deze situatie wel een 
waarschuwing moet geven. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13. Ik zou de behoefte voelen om mijn redenen voor het geven van 
een waarschuwing aan mijn collega uit te leggen.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14. Ik zou de behoefte voelen om mijn collega van informatie te voor-
zien die mijn keuze om een waarschuwing te geven ondersteunt. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15. Ik zou de behoefte voelen om mijn collega op directe wijze te ver-
tellen wat ik van zijn beslissing om een boete te geven vind. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16. Ik zou de behoefte voelen om naar mijn collega toe boosheid met 
woorden te uiten. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17. Ik zou de behoefte voelen om van mijn collega te eisen dat hij 
voortaan in deze situatie ook een waarschuwing geeft.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Stel je bij het beantwoorden van de volgende twee stellingen opnieuw voor dat de collega 

met wie je surveilleert de bestuurder van de zwarte Golf een boete had gegeven, terwijl jij 

een waarschuwing zou geven. Je kunt bij elke stelling weer een getal van 1 tot en met 8 

omcirkelen, waarbij 1 staat voor “geheel oneens” en 8 staat voor “geheel eens”. 
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18. Als mijn collega een boete geeft zou ik hem minder sympathiek 
vinden. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19. Als mijn collega een boete geeft zou ik minder graag met hem sa-
menwerken. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

Je bent aan het einde gekomen van de vragenlijst. Nogmaals hartelijk dank voor je me-

dewerking! 

 

Wanneer je (indien nodig) benaderd mag worden voor een gesprek over de onderzoeksre-

sultaten vragen we je je e-mailadres op de volgende stippellijn te noteren:  

.…………………………………………………………………….. 

N.B. Je zult niet benaderd worden voor andere zaken. Verder zal je e-mailadres uit onze 

gegevensverzameling verwijderen zodra het onderzoek is afgerond. 
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Anhang 5: Die Originalitems der Schriesheim and Hinkin re-
visited POIS 

 

In diesem Anhang werden pro Beeinflussungsstrategie die bezüglichen drei 

Originalitems der Schriesheim and Hinkin revisited POIS aufgezeigt. Dazu 

wurde die folgende Quelle herangezogen: Schriesheim, C. A. & Hinkin, T. R. 

(1990). Influence tactics used by subordinates: A theoretical and empirical 

analysis and refinement of the Kipnis, Schmidt and Wilkinson subscales. 

Journal of Applied Psychology, 75 (3), 246 – 257. 

 

Assertiveness (bzw. Durchsetzen) 

1. Had a showdown in which I confronted him or her face-to-face. 

2. Expressed my anger verbally. 

3. Used a forceful manner; I tried such things as demands, the setting of deadlines 
and the expression of strong emotion. 

 

Argumentieren 

1. Used logic to convince him or her. 

2. Explained the reasons for my request. 

3. Presented him or her with information in support of my point of view. 

 

(Ein)Schmeicheln 

1. Acting very humbly to him or her while making my request. 

2. Acted in a friendly manner prior to asking for what I wanted. 

3. Made him or her feel good about me before making my request. 
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Austauschen 

1. Reminded him or her of past favors that I did for him/her. 

2. Offered an exchange (e.g., if you do this for me, I will do something for you). 

3. Offered to make a personal sacrifice if he or she would do what I wanted (e.g., 
work late, work harder, do his/her share of the work, etc.).   

 

Einschalten höherer Instanzen  

1. Obtained the informal support of higher-ups. 

2. Made a formal appeal to higher levels to back up my request. 

3. Relied on the chain of command – on people higher up in the organization who 
have power over him or her. 

 

Koalitionsbildung 

1. Obtained the support of co-workers to back up my request. 

2. Obtained the support of my subordinates to back up my request. 

3. Mobilized other people in the organization to help me in influencing him or her. 
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Anhang 6: Ergebnisse Faktoranalyse 

 

  

Faktor 1 

 

Faktor 2 

 

Faktor 3 

    

Item-Kombination 4 & 12 0,76 0,26 0,21 

Item-Kombination 5 & 13 0,92 0,09 0,12 

Item-Kombination 6 & 14 0,87 0,12 0,14 

Item-Kombination 7 & 15 0,50 0,64 0,10 

Item-Kombination 8 & 16 0,05 0,73 0,40 

Item-Kombination 9 & 17 0,15 0,85 -0,11 

Item-Kombination 10 & 18 0,17 0,06 0,82 

Item-Kombination 11 & 19 0,16 0,09 0,85 

    

Eigenwert 3,50 1,26 1,17 

% der Varianz 43,77 15,69 14,66 

 

NB:  

1. Zur Durchführung der Faktoranalyse wurde die Spaltung zwischen den Fragebo-

genitems 4-11 und deren Gegenstück aus der Item-Reihe 12-19 aufgehoben. So 

bezieht die Strategie des Durchsetzens sich auf die Item-Kombinationen 4 & 12, 5 & 

13 und 6 & 14, ist die Strategie des Argumentierens auf die Item-Kombinationen 7 & 

15, 8 & 16 und 9 & 17 zurückzuführen und wird die Arbeitsbeziehung durch die I-

tem-Kombinationen 10 & 18 und 11 & 19 abgedeckt. 

2. Für jede Item-Kombination ist die höchste Faktorladung fett gedruckt worden. 
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